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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 152/J-NR/94, 

betreffend "Politische Bildung", die die Abgeordneten Dr. Karl 

Maitz und Kollegen am 15. Dezember 1994 an mich richteten, 

beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

1. Welche Lehrbehelfe wurden in den vergangenen Jahren seitens 

des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst in Zusammen­

arbeit mit Fachleuten zur Verwirklichung des Unterrichts­

prinzips "Politische Bildung" erarbeitet? 

Antwort: 

Zur Unterstützung des Unterrichtsprinzips Politische Bildung 

werden Informationen zu aktuellen gesellschaftlichen Entwick­

lungen und Fragestellungen in Zusammenarbeit mit Fachwissen­

schaftierInnen der einzelnen Themengebiete für LehrerInnen 

erstellt. Diese werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt: 

Schriftenreihe "Informationen zur Politischen Bildung". 

Hrsg. vom BMUK in Zusammenarbeit mit einem wissenschaft­

lichen Beirat. (siehe Beilage 1) 

"Materialien und Texte zur Politischen Bildung". 

Hrsg. vom Institut für Interdisziplinäre Forschung und Fort­

bildung der Universitäten Innsbruck, Klagenfurt, Wien (IFF). 

(siehe Beilage 2) 
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In Zusammenarbeit mit dem Institut für Demographie der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften Informations­

broschüren zu den Themen Jugend, Migration, Bevölkerung. 

(siehe Beilage 3) 

"Arnoklauf gegen die Wirklichkeit; NS-Verbrechen und 

'revisionistische' Geschichtsschreibung". Hrsg. vorn BMUK und 

DÖW. (siehe Beilage 4) 

"Rechtsradikalismus und Schule". Hrsg. vorn IKUS. 

(siehe Beilage 5) 

"Buchpaket" zum Thema Rechtsextremismus. (siehe Beilage 6) 

Angebote von Publikationen des BMUK zum Thema Zeitge­
schichte. (siehe Beilage 7) 

"Die Volksanwaltschaft. Ihre Aufgabe, ihre Arbeit". 
Hrsg. vorn BMUK, Autor: SC Dr. Walter Dohr, Direktor der 

Volksanwaltschaft. (siehe Beilage 8) 

Internationale Agenturmeldungen zu den Themen Ernährung und 
Bevölkerung, die Vereinten Nationen, Menschenrechte, Frauen 
und Umwelt. Hrsg. vom Interpress-Service. (siehe Beilage 9) 

Informationen zu Inodernen Technologien und Politischer 

Bildung: "Computerspiele-Box. Empfehlenswerte Computer­

spiele". Hrsg. vorn BMUK. (siehe Beilage 10) 

"Mißbrauch moderner Technologien durch rechtsextreme 
Kreise". Hrsg. vorn BMUK. (siehe Beilage 11) 

Mailbox "Blackboard, Netzwerk für Schule und Bildung". 

(siehe Beilage 12) 
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ReferentInnendienste zum Thema Zeitgeschichte, zum Thema 
"Rechtsextremismus" und Menschenrechte. Im Rahmen dieser An­

gebote können WissenschaftlerInnen zum Thema sowie Zeit­

zeugInnen (Opfer des Nationalsozialismus) zu Referaten an 

Schulen einge1aden werden. (siehe Beilage 13) 

Fallweiser Ankauf von Publikationen zum Thema Politische 

Bildung für Schulbibliotheken: z.B. "Handbuch des 

Politischen Systems Österreichs", Manzverlag. 

(siehe Beilage 14) 

Schriftenreihe "Politische Bildung und Landesverteidigung" 

Hrsg. vom BMUK. (siehe Beilage A) 

Folienmappe zur Umfassenden Landesverteidigung (derzeit in 

überarbeitung). Hrsg. vom BMUK gemeinsam mit dem BKA. 

2. Gibt es Erfahrungsberichte und Entwicklungsvorschläge über 

die Erfüllung und Neugestaltung dieser Bildungs- und Erzie­

hungsaufgabe interdisziplinären Charakters? 

Antwort: 

Eine empirische Erhebung zur Situation des Unterrichtsprinzips 

Politische Bildung an österreichischen Schulen wurde im Auftrag 

des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst 1990/91 von 

Univ.Doz. Dr. Heinz Faßmann und Univ.Prof. Dr. Rainer Münz 

durchgeführt. Ergebnis dieser Studie war, daß fast ein Viertel 
aller LehrerInnen ~hemen der Politischen Bildung im Unterricht 
behandeln und als ~gute MUltiplikatoren" bezeichnet werden 

können. Fast 60% aller LehrerInnen stehen dem Unterrichts­

prinzip und seinerlUmsetzung im Unterricht grundsätzlich 
I , 

posi ti v gegenüber. 'Als Mangel wurde das Fehlen knapper themen-

zentrierter, graphisch gut aufbereiteter "Bausteine", die sich 

sowohl zur LehrerInneninformation als auch zur Umsetzung im 

Unterricht gut eignen, bezeichnet. 
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Aufgrund dieser Studie wurde die Schriftenreihe "Informationen 
zur Politischen Bildung" entwickelt. 

Wie die Erfahrungen in der Arbeit zeigen, werden von Lehrer­

Innen neben schriftlichen Informationsmaterialien, die in 

großer Zahl in Anspruch genommen werden, Serviceleistungen der 

Beratung zu einzelnen Themen bzw. Unterrichtsprojekten erwar­

tet. 

über das Angebot von Informationsmaterialien hinaus wurde daher 

in Verbindung mit der Publikation "Österreicher und der Zweite 
Weltkrieg" aus Anlaß des 50. Jahrestages des Beginns des 

Zweiten Weltkrieges für das Schuljahr 1989/90 eine Service- und 
Informationsstelle angeboten, die bei der Durchführung von Pro­
jekten an Schulen Hilfestellung durch die Zurverfügungstellung 

von Information bzw. ReferentInnen anbot. 

Seit dem Schuljahr 1993/94 steht den Schulen in Verbindung mit 

dem Projekt "Denkmal und Erinnerung" eine Service- und Infor­
mationsstelle zur Verfügung. (siehe Beilage 15) 

Auch LehrerInnenfortbildungsveranstaltungen, die überregional, 
schul typen- und fächerübergreifend Themen der Politischen 
Bildung behandeln, werden positiv aufgegriffen. In diesem Sinne 

wird im Rahmen des IFF der Hochschullehrgang "Politische Bil­

dung für LehrerInnen" angeboten werden. (siehe Beilage 16) 

Zu aktuellen Themen werden seitens der Abteilung für Politische 
Bildung fallweise LehrerInnenfortbildungsveranstaltungen 

organisiert, da dieser Typ der Fortbildung durch die Pädago­

gischen Institute strukturell nicht vorgesehen ist. 
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Auf Initiative der Bundesschülervertretung 1991/92 wurde eine 

Arbei tsgruppe zur' Beratung über die Situation der politischen 

Bildung an Schulen eingerichtet. (Univ.Prof. Dr. Anton Pelinka, 

Universität Innsbruck, Univ.Prof. Dr. Herbert Dachs, 
Universität Salzburg, Univ.Prof. Dr. Emmerich Talos, Universi­

tät Wien, Prof. Dr. Norbert Kutalek, Pädagogische Akademie 

Wien, Bundesschülervertretung) . Diese Arbeitsgruppe forderte 

zur Verbesserung der Situation der Politischen Bildung an 

ästerreichischen Schulen die Einrichtung eines Unterrichts­

faches in der AHS-Oberstufe sowie die Erstellung von Lehrplänen 

für alle Schul typen durch fachlich entsprechend ausgebildete 

Personen. Weiters forderte sie die Einrichtung eines Lehramts­

studiums zur Politischen Bildung sowie eine Ausbildung für das 
Fach Politische Bildung für Berufsschulen an Berufspädagogi­

schen Akademien. Außerdem wurde ein Themenkatalog für Lehrpläne 

eines Faches "Politische Bildung an Oberstufen von allgemein­

bildenden höheren Schulen sowie berufsbildende mittlere und 

höhere Schulen" erstellt. (siehe Beilage 17) 

Auch seitens der österreichischen Bundesschülervertretung wurde 
ein Papier zur Situation der Politischen Bildung erarbeitet, 

indem die Einrichtung entsprechender Rahmenbedingungen für 

bereits vorhandene Gegenstände zur Politischen Bildung bzw. die 

Einrichtung eines Gegenstandes an der AHS gefordert wurde. 

(siehe Beilage 18) 

In den LehrerInnenfortbildungsseminaren, die von der Abteilung 

Geistige Landesverteidigung abgehalten werden, berichteten 
Lehrkräfte und ErwachsenenbildnerInnen über Probleme der Um­
setzung des Unterrichtsprinzips Politische Bildung. War es 

anfänglich noch die mangelnde Akzeptanz seitens der Schüler-
I 

Innen, so konnte in den letzten Jahren eine "Trendumkehr" 

konstatiert werden. Themen der Politischen Bildung werden 

großteils in fast allen Unterrichtsfächern berührt. 
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Dies führt unweigerlich zu einem größeren Zeitaufwand und in 
der Folge zu größerem Zeitbedarf im Unterricht selbst, um auf 

alle Fragen, die seitens der SchülerInnen gestellt werden, 

eingehen zu können. Dieses Problem kann nun durch fächerüber­

greifende Unterrichtsprojekte gelöst werden. 

3. In welchen Schul arten kommt "Politische Bildung" in Form von 

entsprechenden Lehrplanfächern über das Unterrichtsprinzip 

hinaus zum Einsatz? 

Antwort: 
Im ARS-Bereich erfolgt die Politische Bildung in erster Linie 

durch die Umsetzung des entsprechenden Unterrichtsprinzips. 

Nachweislich feststellbar ist dies vor allem anhand der Themen­
steIlungen bei Reifeprüfungen, die in nahezu allen Gegenständen 

auch politische Schwerpunkte behandeln. Die Rahmenlehrpläne 

fast aller Gegenstände bieten in allen Altersstufen Hinweise 
und Anregungen für die Behandlung politischer Themen. Vor allem 

in Geschichte und Sozialkunde sowie Geographie und Wirtschafts­

kunde prägen diesbezügliche Vorgaben den Lehrplan. 

Im Bereich der Wahlpflichtgegenstände - wählbar 6. - 8. Klasse 
AHS - existiert der Gegenstand "Geschichte und Sozialkunde, 

Politische Bildung und Rechtskunde", der österrkichweit zu den 

begehrtesten Optionen der SchülerInnen zählt. wkiters besteht 
I 

die Möglichkeit, die Unverbindliche übung "Politische Bildung" 
an der Oberstufe der AHS anzubieten. 

Berufsschulen 

Für den Pflichtgegenstand gibt es mehrere approbierte Schul­

bücher, die für Schüler im Rahmen der Schulbuchaktion kostenlos 

zur Verfügung gestellt werden. 
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In der Berufsschule wird der Pflichtgegenstand "Politische 
Bildung" seit 1976 mit 80 Unterrichtsstunden für alle Lehrlinge 

geführt. 

Das Unterrichtsprinzip "Politische Bildung" ist seit 1992 

definitiv im Lehrplan verankert. 

Technische und gewerbliche Lehranstalten 

In allen Lehrplänen der Höheren technischen Lehranstalten 
(Tagesform) sowie der Fachschulen existiert der Gegenstand 
"Politische Bildung" - z.T. als Bestandteil des Pflichtgegen­
standes "Geschichte und Politische Bildung", z.T. als Bestand­
teil der Gegenstände "Wirtschaftliche Bildung, Recht und 

Politische Bildung" bzw. "Wirtschaftliche und Politische Bil­

dung" . 

Kaufmännische Lehranstalten 

Handelsakademie 
In dem neuen Lehrplan der Handelsakademie (BGBl. Nr. 895 vom 
18. November 1994), der mit September 1994 in Kraft getreten 
ist, wurde der Pflichtgegenstand "Politische Bildung und Recht" 
aufgenommen, der mit je 2 Wochenstunden im IV. und V. Jahrgang 

dotiert ist. Dieser Gegenstand kann auch als Prüfungsgebiet bei 
der Reifeprüfung gewählt werden. 

Die Lehrstoffinhalte dieses Gegenstandes enthalten neben den 

für die kaufmännische Ausbildung wichtigen Rechtsbestimmungen 

vor allem die Bestimmungen des Österreichischen Verfassungs­
und Verwaltungsrechtes. Zusätzlich wurden jedoch auch Bildungs­
inhalte der politischen Bildung aufgenommen. 

Dazu lauten die Lehrplanbestimmungen: 
Grundlagen der politischen Bildung: 

Politische Meinungsbildung in der Demokratie, Massenmedien, 

politische Parteien, Ideologien, Wahlen, Grund- und Freiheits­
rechte, Menschenrechte. 
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Bevölkerungslehre (insbesondere Migration; Minderheiten und 
Volksgruppen; Asylrecht). 

Der Mensch in der Gesellschaft: 
Soziales Umfeld, Rollenbilder, Konflikte und deren Lösungs­
modelle. 

Zusätzlich wurde im I. - III. Jahrgang der HAK mit je 2 Wochen­

stunden der Freigegenstand "Politische Bildung" in den Lehrplan 
aufgenommen. Die Bildungsziele und die Lehrstoffinhalte dieses 

Gegenstandes wurden nach den Vorstellungen einer zeitgemäßen 

politischen Bildung an den Schulen konzipiert. 

Handelsschule: 

Im neuen Lehrplan der Handelsschule (HAS) ist der Pflichtgegen­

stand "Politische Bildung und Recht" mit 2 Wochenstunden in der 
3. Klasse enthalten. Das Bildungsziel und die Lehrstoffinhalte 

wurden inhaltlich auf die geringere Bildungshöhe und auf die 
zur Verfügung stehende Zeit im Vergleich zur Handelsakademie 

J entsprechend anders formuliert. 

Zusätzlich zu diesem Pflichtgegenstand ist ein Freigegenstand 
"Politische Bildung" in der 1. - 3. Klasse mit je 2 Wochenstun­
den vorgesehen, der dieselbe Zielsetzung wie der gleichlautende 
Freigegenstand in der Handelsakademie aufweist. 

Humanberufliche Schulen 

In allen Lehrplänen humanberuflicher Schulen wurden die Unter­
richtsgegenstände "Staatsbürgerkunde" (ggf. mit Zusatz "und 
Rechtskunde" o.ä.) durch "Politische Bildung" (ggf. mit Zusatz 

"und Recht") ersetzt und bei den laufend durchgeführten Lehr­
plannovellen auch inhaltlich wesentlich modernisiert. 
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Höhere land- und forstwirtschaftliche Bundes- und Privatschulen 

Der Unterrichtsgegenstand "Politische Bildung" wird ab dem 

Schuljahr 1995/96 als Pflichtgegenstand (mit inhaltlicher 

Affinität zum Pflichtgegenstandsbereich "Sozial- und Staatsbür­

gerkunde") über 3 Ausbildungsjahre hindurch, in der 11., 12. 

und 13. Schulstufe geführt. 

Die "Politische Bildung" ist darüberhinaus auch im Fächerkanon 

(allgemeinbildendes Wahlfach) der Reifeprüfung enthalten. 

Im schulischen Alltag stellen durchgeführte Projekte, die 

breite Palette an möglichen Schulveranstaltungen, schulautonome 

Kulturrnaßnahmen sowie (künftige) schulautonome Lehrplanbestim­

mungen der Schulgemeinschaft, eine wertvolle Bereicherung des 

Bildungsgeschehens dar und unterstützen - auch aufgrund des 

Faktums ihrer Existenz - in einem nicht unbeträchtlichen Ausmaß 

die Anliegen dieses Faches. 

4. Welche Möglichkeiten eröffnete die "Oberstufenreform" und 

die 14. Schulorganisationsgesetz-Novelle in Zusammenhang mit 

"Politischer Bildung"? 

Antwort: 

Soweit Politische Bildung nicht als eigener Pflichtgegenstand 

vorgesehen ist, könnte sie im Rahmen der Schulautonomie unter 

Bedachtnahme der in den Lehrplänen vorgesehenen Rahmenbedingun­

gen eingerichtet werden. Dies gilt derzeit nicht für den Be­

reich der Oberstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen, da 

diesbezüglich noch keine einschlägigen Lehrplanbestimmungen 

bestehen. 

Im Bereich der Oberstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen 

besteht zur Vertiefung und Erweiterung der von SchülerInnen 

besuchten Pflichtgegenstände die Möglichkeit des Besuches des 

Wahlpflichtgegenstandes "Geschichte und Sozialkunde, Politische 
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Bildung und Rechtskunde" und der unverbindlichen übung 

"Politische Bildung". 

5. Wie gestaltet sich die Lehreraus- und Weiterbildung zur 

"Politischen Bildung"? Wieviele Lehrer nahmen daran teil? 

Antwort: 

Lehrerausbildung: 

Im Rahmen der LehrerInnenausbildung gibt es kein Lehramts­

studium für Politische Bildung an höheren Schulen. Im Bereich 

der Berufsschulen bzw. Berufsbildenden mittleren und höheren 

Schulen werden Kurzausbildungen für Pädagogik für LehrerInnen, 

die Politische Bildung unterrichten, angeboten. 

Politische Bildung ist weiters ein Pflichtfach im Rahmen der 

Pflichtschullehrerausbildung aller Studiengänge. 

Lehrerfortbildung: 

Die Fortbildung für ARS-LehrerInnen erfolgt durch die ARS­
Abteilungen der Pädagogischen Institute (regional) sowie durch 

die schul führende Abteilung im Bundesministerium für Unterricht 

und kulturelle Angelegenheiten (österreichweit) . 

So veranstaltet z.B. die Abteilung Geistige Landesverteidigung 

des Bundesministeriums für Unterricht und kulturelle Angelegen­

heiten jährlich ein Ferienseminar zur Politischen Bildung, an 

dem durchschnittlich 30 LehrerInnen und ErwachsenenbildnerInnen 

teilnehmen. Weiters finden laufend Veranstaltungen in Form von 

Vortragsreihen, Einzelvorträgen und Exkursionen für GLV­

ReferentInnen statt. 

Auf Landesebene werden entsprechende Fortbildungsveranstaltun­

gen vom jeweiligen Pädagogischen Institut angeboten. Auf Bun­

desebene sind z.B. im Sommersemester 1995 folgende Veranstal­

tungen mit eindeutig politischem Bezug vorgesehen: 
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Symposium: Genetik und Ehtik 
Literatur der Ersten Österreichischen Republik 

American Social and Political Values in Transition 

Fundamentalismen in Europa 

Jugend - Sexualität - Medien 

über die genaue Anzahl der TeilnehmerInnen kann keine Auskunft 

gegeben werden, da vorerst definiert werden müßte, welche 

Fortbildungsveranstaltungen keinen politischen Bezug herstellen 

und somit für die Umsetzung des Anspruchs der Politischen 

Bildung nicht geeignet wären. 

Weiters ist zu beachten, daß ein erheblicher Teil der Fortbil­

dung im jeweiligen Bundesland erfolgt - teilweise sogar im 

Rahmen schulinterner Fortbildung - und somit genauere Zahlen 

nicht erhebbar sind. Das dichte Angebot zu diesem Bereich läßt 

aber nur den logischen Schluß zu, daß der Bedarf sehr umfassend 

ist. 

Im Bereich der bundesweiten Seminare kann festgestellt werden, 

daß die Seminare mit politischem Bezug in der Regel ausgebucht 
sind. 

Berufsschulen 

Der Pflichtgegenstand "Politische Bildung" wird von einer 

eigenen Bundesarbeitsgemeinschaft betreut. Es finden pro Schul­

jahr etwa 20 LehrerInnenfortbildungsveranstaltungen statt, an 

denen ca. 500 BerufsschullehrerInnen teilriehmen. 

Humanberufliche Schulen 

In den LehrerInnenfortbildungsveranstaltungen wird auf die 

Gesamtproblematik verstärkt eingegangen, insbesondere gibt es 

ständig Angebote auch vor allem für die Mitglieder von Schulge­

meinschaftsausschüssen zur Bewältigung der durch die Schul­

autonomie anfallenden zusätzlichen Aufgaben. 
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An den Pädagogischen Instituten - Abteilungen für LehrerInnen 

an berufsbildenden Schulen (ausgenommen die Berufsschul­

lehrerInnen) - werden laufend Weiterbildungs- und Fortbildungs­
veranstaltungen zum Thema "Politische Bildung" abgehalten. Es 
wurden in den Sch~ljahren 1992/93/94 146 Veranstaltungen ange­
boten. Es nahmen 2874 LehrerInnen teil. 
(siehe dazu Beilage 19) 

Der Bundesminister: 

Beilagen 
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POLITISCHE BILDUNG 
UND LANDESVERTEIDIGUNG 

Unterrichtsbeispiele tür 
Umwelt-, Denkmal- und 
Kulturgüterschutz 

i" '." 
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POLITISCHE BILDUNG 
UND LANDESVERTEIDIGUNG 

Herausgegeben vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst. Für 
den Inhalt verantwortlich: Min.~Rat Dr. Günther Böhm, 1010 Wien, 
Minoritenplatz 5. Druck: Carl Gerold's Sohn, 1020 Wien, Floßgasse 6. 
Die Beiträge wurden von Lehrern bei einem Seminar zur Geistigen Lan­
desverteidigung zusammengestellt. Bearbeitung: VS Dir. Waltraud Noss. 
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Geistige Landesverteidigung 

Inhalt und Umsetzung für den Bildungsbereich 

Im Rahmen der Geistigen Landesverteidigung soll das Verständ­
nis der Bevölkerung für alle Bereiche der Umfassenden Landes­
verteidigung ständig geweckt und verstärkt und gleichzeitig nach 
außen klargestellt werden, daß das österreichische Volk bereit 
und in der Lage ist, auch unter Opfern und unter Aufbietung aller 
Kräfte seine demokratischen Freiheiten, die Verfassungs- und 
Rechtsordnung, die Unabhängigkeit und territoriale Unversehrt­
heit der Republik, die Einheit des Staatsgebietes sowie die Hand­
lungsfreiheit unseres Landes zu schützen und zu verteidigen. Die 
Voraussetzung hiefür ist bereits in der Schule dadurch zu schaf­
fen, daß die Ziele der Umfassenden Landesverteidigung im Unter­
richt vermittelt werden. *) 
Trotz Änderung der politischen Landschaft in Europa werden 
auch für die 90er Jahre diese Zielsetzungen der Geistigen Lan­
desverteidigung bestehen bleiben. 
Dem Wissen und dem besseren Verständnis der sicherheitspoliti­
schen Zusammenhänge dient die vorliegende Reihe von Unter­
richtsbeispielen - bisher" 1.-8. Schulstufe" , "Polytechn. Lehr­
gang", "Aktionstage, Projektwochen, Schwerpunkterziehung" -, 
die nunmehr durch das Heft zum "Umwelt-, Denkmal- und Kul­
turgüterschutz" ergänzt wird. 

Aufgaben und Ziele der,Geistigen Landesverteidigung 

• Geistige Landesverteidigung soll den österreichischen Staats­
bürgern bewußt machen, daß es, über unterschiedliche politi­
sche Auffassungen und Wertvorstellungen hinaus, allgemein-
9.ültige Grundwerte gibt, die für die demokratische Republik 
Osterreich und die in diesem Staate lebenden Menschen von 
existentieller Bedeutung sind. Sie bilden in ihrer Gesamtheit 
jenen unverzichtbaren Bestand an Werten, der allen Österrei­
chern ein besonderes Maß an Lebens- und Entfaltungschan­
cen sichert und ihnen ein Dasein in Freiheit und Menschenwür­
de möglich macht. Unter den Grundwerten, deren Verteidi-

') Entschließung des Nationalrates zur ULV vom 10. Juni 1975 (Verteidigungs­
doktrin). 
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gung das Ziel der Sicherheits politik Österreichs darstellt, sind 
insbesondere folgende anzuführen: 

Die Unabhängigkeit nach außen und die territoriale Integri­
tät und Einheit seines Staatsgebietes; 
die Autonomie im Inneren, also die Selbstbestimmung und 
die Selbstgestaltung des innerstaatlichen Lebens; 
die Stärkung des Friedens im regionalen und globalen Rah­
men; 
die Erhaltung der pluralistisch-demokratischen Staats- und 
Gesellschaftsordnung und der demokratischen Freiheiten; 
ein möglichst hoher materieller Lebensstandard und ein 
Maximum an Lebensqualität in anderen Bereichen für die 
gesamte österreichische Bevölkerung. 

• Geistige Landesverteidigung soll die österreichischen Staats­
bürger zu der Erkenntnis führen, daß diese geistigen und ma­
teriellen Lebensgrundlagen nur in einem sehr leidvollen und 
opferreichen historisch-politischen Prozeß haben geschaffen 
werden können, daß ihr Bestand an die Erhaltung äußerer und 
innerer Sicherheit und damit im Zusammenhang an die Erhal­
tung der immerwährenden Neutralität sowie der verfassungs­
mäßigen Einrichtungen gebunden ist, und daß diese Lebens­
grundlagen dann gefährdet sind, wenn eine Bedrohung aktuell 
wird, bzw. jene "Anlaßfälle der Umfassenden Landesverteidi­
gung" eintreten, die im Landesverteidigungsplan dargestellt 
sind. 

e Geistige Landesverteidigung soll bei den österreichischen 
Staatsbürgern die Bereitschaft wecken, zur Sicherung ihrer 
staatlich-gesellschaftlichen Lebensgrundlagen beizutragen 
und möglichen Bedrohungen entgegenzuwirken. Diese Be­
reitschaft schließt den Willen ein, Beschränkungen auf sich zu 
nehmen, Belastungen zu tragen, Verzicht zu leisten, Opfer zu 
bringen; sie wird bereits im Zustand des "relativen Friedens" 
zur Friedenssicherung notwendig sein und zur Bewältigung 
eines Krisen-, Neutralitäts- oder Verteidigungsfalles verstärkt 
gefordert werden müssen. 

G Geistige Landesverteidigung soll die österreichischen Staats­
bürger mit dem Instrumentarium der Umfassenden Landesver­
teidigung vertraut machen und ihnen ein realitätsgerechtes 
Bild jener Chancen vermitteln, die sich durch den Einsatz die­
ses Instrumentariums für Österreich ergeben. 

4 

[-- m VORWORT --

Dr. Gerhard SAILER, Präsident des Bundesdenkmalamtes 

UMWELTSCHUTZ, DENKMALSCHUTZ, 
KULTURGÜTERSCHUTZ 
Auf Bewahrung ausgerichtete Ideen führen in der Regel schon 
ihrer Formulierung nach zu vielfältigen Widersprüchen; dies gilt 
insbesonders überall dort, wo kulturell bedeutsame Forderungen 
auf rein tagespolitisch bedingte Überlegungen, wie z. B. wirt­
schaftliche Rentabilitätsrechnungen, treffen. 

Gerade der Umweltschutz ---' sowohl verstanden als Streben 
nach Erhaltung und Wiederherstellung der natürlichen Lebens­
räume für Menschen, Tiere und Pflanzen wie auch als Wille zur 
Bewahrung der über Jahrhunderte geformten kulturellen Umwelt 
in all ihren materiellen Erscheinungsformen - birgt infolge der 
Themenvielfalt variantenreiche Möglichkeiten für Konfliktsituatio­
nen. Derartige Interessensgegensätze sind bereits beispielhaft 
aus praktisch allen Lebensbereichen seit der Antike bekannt: 
Geändert haben sich seither nur die Schnelligkeit im Entstehen 
und in der Verbreitung von Negativeinwirkungen sowie die Vielfalt 
und Intensität der verschiedenen Interessensansprüche. Gleich­
zeitig bedeutet dies, daß Umweltprobleme heute weitaus schwie­
riger zu lösen sind, als dies vielleicht noch vor wenigen Jahrzehn­
ten möglich gewesen war. Vor allem aber bieten die Vorgangs­
weisen, die der Bewußtwerdung eines Problems dienen sollen, 
oftmals allein schon wegen der verzerrten Betonung und Kombi­
nation von Halbinformationen keine geeignete Grundlage für se­
riöse Lösungsansätze. 

Auch ohne direkten Bezug auf global wirksame Einflüsse durch 
atomare Strahlungen, Ozonloch, Meeresverschmutzung, Kli­
maänderungen durch Rodung der Regenwälder u. v. a. m. haben 
die Umweltbelastungen in Österreich bereits in vielen Fällen zu 
irreversiblen Verletzungen des ökologischen Gleichgewichts ge­
führt. Darüber hinaus sollte mit Veränderungen durch künftig noch 
auftretende negative Folgeerscheinungen gerechnet werden. Die­
se Aussagen betreffen nicht nur die essentiellen Beziehungen 
des Menschen zur Natur, sondern schließen selbstverständlich 
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auch den über Jahrhunderte 'Vom Menschen gestalteten Lebens­
raum, also das kulturelle Erbe in seiner Gesamtheit, mit ein. 
Reaktionen auf erkannte Umweltbelastungen blieben bis in die 
Gegenwart auf linear gesetzte Steuerungsmechanismen, wie et­
wa Bodennutzungsbeschränkungen o~er Bauverordnungen etc., 
beschränkt. Die hohe Sensibilität von Okosystemen bringt es mit 
sich, daß derartige Singulärmaßnahmen heute weitgehend un­
wirksam bleiben bzw. nur als kurzfristige Maßnahmen angespro­
chen werden können. Umweltschutz ist zu einer Aufgabe gewor­
den, deren Lösung zwar nur längerfristig zu erwarten ist: Den­
noch ist es unumgängliche Voraussetzung, daß alle verfügbaren 
Kräfte sofort, problemorientiert und problemkoordiniert mobili­
siert werden. 

Eine gewisse Sensibilität für Umweltprobleme hat sich in den 
letzten Jahren entwickelt. Theoretische und operationale Grund­
lagen für die Erforschung komplexer Bio-Geosysteme wurden 
und werden ebenso diskutiert wie erste Strategien zur Scha­
denseingrenzung. Aus den tatsächlich umgesetzten Maßnahmen 
ist allerdings ableitbar, daß der höchst politische Stellenwert des 
Umweltgedankens noch immer aus einem sehr begrenzten Blick­
winkel und daher nicht voll bemessen wird. 

Denkmalschutz bedeutet die Erhaltungspflicht der über Jahrhun­
derte geformten kulturell~n Umwelt. Die Zeugnisse dieser Um­
welt sind in allen ihren materiellen Erscheinungsformen sichtbare 
Umsetzunqen eines reich differenzierten Geisteslebens. Sie sind 
damit Teil-jenes unverzichtbaren Bestandes an Werten, die ein 
geschichtliches Bewußtsein und eine Identifikation mit einem be­
stimmten Kulturkreis überhaupt erst ermöglichen. Als objektives 
geschichtliches Dokument vermittelt das Denkmal den Gehalt 
dieser identifikation auf die wohl authentischste und unmanipu­
lierteste Weise. Eine Störung bedeutet daher immer auch die 
Zerstörung von Anschaulichkeiten und damit der Voraussetzung 
für einen möglichen Erkenntnisvorgang. 

Darüber hinaus bieten Denkmalschutz und Denkmalpflege die 
Möglichkeit, die Sinnhaftigkeit eines Erneuerungsstrebens und 
den Verlust an bestehenden Werten zu überprüfen. Bedauernd 
sei festgellalten, daß eine solche Überlegung unmittelbar nach 
dem Zweiten Weltkrieg und in der Zeit der wirtschaftlichen Hoch­
konjunktur der 50er und 60er Jahre weitgehend ignoriert wurde. 
Gerade die Zerstörung der bis dahin geWOhnten und als ausge-

6 

glichen empfundenen Maßstäblichkeit durch monumentale ver­
kehrstechnische Anlagen und nach rein kommerziellen Interes­
sen ausgerichteter Neuverbauung bewirken einen Umdenkpro­
zeß. Denkmalschutz wird heute nicht mehr als ein ausschließlich 
ethisches Problem betrachtet oder als weltfremde Pflege schön­
geistiger Liebhaberei oberflächlich abgefertigt; zunehmend wird 
seine politische Bedeutung als Faktor bei öffentlichen Planungs­
vorgängen in Stadt und Land erkannt, seine Zweckmäßigkeit als 
wichtiger Wirtschaftsaspekt für das heimische Gewerbe wie für 
den Fremdenverkehr geschätzt. 

Wie beim Umweltschutz ist diese Trendwende heute noch kei­
nesfalls befriedigend vollzogen. Hier wie dort sind die Belange 

. konkreter Erhaltungsabsichten im Vergleich zu wirtschaftlichen 
oder verkehrstechnischen Erfordernissen noch nicht einmal als 
gleichberechtigte Leitziele anerkannt. Ein Störfaktor steht im Vor­
dergrund: die weitgehende Nichtinformation über das Wesentli­
che der zur Diskussion stehenden Themen. Daraus resultieren 
ein Fehlverhalten dem Denkmal gegenüber (substanzschädigen­
der Umgang, Vernachlässigung kontinuierlicher Pflegemaßnah­
men), eine Ablehnung oder Fehlinterpretation von wissenschaftli­
chen Erkenntnissen und Forschungsergebnissen, ein Mißver­
ständnis zwischen zeitgemäßer Nutzung (oder Nutzungsvorstel­
lung) eines Denkmals und den diesem einstmals zugedachten 
gesellschaftlichen Funktionen, ferner gegenstrategiSCh wirkende 
Wirtschaftslobbys und lokalpolitische Profilierungsbedürfnisse, 
eine Effizienzminderung von Fachentscheidungen infolge un­
zureichender Kompetenzzuweisungen, eine ungenügende Koor­
dination und Ausstattung bestehender Facheinrichtungen (Aus­
und Weiterbildungs problematik) u. a. m. 
Besondere Bedeutung für die tägliche Praxis der Denkmalpflege 
erlangen daneben die Beeinflussungen durch direkt negativ bela­
stende Umweltfaktoren, wie z. B. saurer Regen, fetter Ruß und 
Abgase und die Beeinträchtigung all jener zur "Linderung" dieser 
Einflüsse angewandten Maßnahmen wie z. B. Lärmschutzvor­
richtungen, Entsalzungsmaßnahmen, statische Sicherung gegen 
Verkehrserschütterungen oder im Falle abgesenkter Grundwas­
serspiegel, störender Einbau von Filteranlagen u. a. m. Die Erfas­
sung und Erforschung von Störfaktoren in ihren ursächlichen 
Zusammenhängen und kausalen Auswirkungen gehören somit 
zu den wesentlichen Gemeinsamkeiten eines ganzheitlichen Um­
weltschutzes. 
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Eine wichtige Ergänzung zu den gesetzlichen Denkmalschutz-Be­
stimmungen auf nationaler Ebene stellt der Kulturgüterschutz 
dar, also jene in der Haager Konvention 1954 formulierten inter­
nationalen Vereinbarungen, die den Schutz von Kulturgut bei 
bewaffneten Konflikten absichern helfen sollen: Im Sinne dieser 
Konvention wird Kulturgut, gleichgültig welchem Staat es zuge­
rechnet wird, grundsätzlich als kulturelles Erbe der gesamten 
Menschheit angesehen. 

In Umkehrung des bis weit in die Neuzeit wirkenden Brauches, 
nach dem der militärische Sieger den Unterlegenen durch Verwü­
stung und Zerstörung seines materiellen und geistigen Besitzes 
demütigen und schwächen darf, wird mit dieser Konvention die 
Respektierung und Sicherung des eigenen wie fremden Kulturgu­
tes fixiert. An konkreten Maßnahmen sind u. a. Erfassung, Doku­
mentierung und Kennzeichnung des Kulturgutes, Errichtung von 
Bergungsräumen, bautechnische Schutzadaptierungen etc. vor­
gesehen; ferner sind vor allem auch die Nichtverwendung eines 
Kulturgutes zu militärischen Zwecken, Untersagung von Repres­
salien an Kulturgütern, Verbote von Plünderung oder Kunstraub 
u. ä. m. Konventionsinhalt. Von besonderer Bedeutung ist die 
Aufnahme der Schutzbestimmungen in die militärischen Dienst­
vorschriften, um die Erhaltung der Konvention zu gewährleisten 
und bei den Streitkräften bereits in Friedenszeiten jenes Fach­
personal vorzusehen, das mit den für die Sicherung der Kulturgü­
ter verantwortlichen zivilen Stellen auf Bundes-, Landes- und 
Gemeindeebene zusammenzuarbeiten hat. 

Mit der erweiterten Anwendung dieses speziellen Schutzgedan­
kens auch für Fälle von Umwelt- und Naturkatastrophen wird 
zudem eine intensive Zusammenarbeit mit allen Katastrophen­
einsatzorganisationen ermöglicht. Dadurch können schon bereits 
in krisenfreien Zeiten die Zuständigkeiten und wesentlichen Ein­
satzabläufe für einen optimalen Schutz des kulturellen Erbes zu­
mindest theoretisch geplant und organisiert werden. Auch jene 
Vorsorgen in Form von exakten Plan- und Bilddokumentationen, 
die eine Wiederherstellung allenfalls geschädigten Kulturgutes 
nach dem Abklingen der Gefahren ermöglichen, werden so ge­
währleistet. Kulturgüterschutz versteht sich somit als selbstver­
ständliche Verpflichtung jedes Staatsbürgers zur Achtung und Be­
wahrung der kulturellen Zeugnisse aller Völker auf breitester Basis. 
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I 

Cr. Rainer Prandtstetten 

UMWEL TSCHUTZ 

Auch ohne direkte Bezugnahme auf global wirksame Einflüsse 
haben die "hausgemachten" Umweltbelastungen in Österreich in 
vielen Fällen bereits zu irreversiblen Verletzungen von ökologi­
schen Gleichgewichten geführt und darüber hinaus zu Verände­
rungen mit - nach dem Kumulationsprinzip - erst noch auftre­
tenden negativen Folgeerscheinungen. Diese Feststellungen be­
treffen nicht nur die essentiellen Beziehungen Mensch-Natur, son­
dern schließen selbstverständlich auch den über Jahrhunderte 
vom Menschen gestalteten Lebensraum - das kulturelle Erbe in 
seiner Gesamtheit - mit ein. 

Das Phänomen der Schadenspirale innerhalb komplexer Syste­
me, die sich vom Einsetzen einer Strömung in zeitlich immer 
kürzer werdenden Spiraifolgen bis zum Kollaps des Systems win­
det, ist dem Menschen durch die Rückkopplung nach Katastro­
phen wohl schon immer bewußt gewesen; zahlreiche schriftliche 

. Zeugnisse komplexer Erkenntnisse über Störungen ökologischer 
Gleichgewichte sind uns seit der Antike überliefert. 1) 

Die Reaktionen des Menschen blieben bis in die Gegenwart auf 
linear gesetzte Steuerungsmechanismen - Bodennutzungsbe­
schränkungen, Bauverordnungen etc. - beschränkt; in Anbe­
tracht der hohen Sensibilität des Ökosystems und der z. T. kom­
plizierten Zusammenhänge müssen derartige Singulärmaßnah­
men jedoch heute weitgehend unwirksam bleiben bzw. können 
bestenfalls nur als kurzfristige Maßnahmen angesehen werden. 
Wir haben in Vergangenheit und Gegenwart Prozesse in Gang 
gesetzt, die, wenn wir nicht alle uns zur Verfügung stehenden 

') (Z. B. Plato - 400 v. Chr.: "Der gesamte humusreiche, saftige Boden von den höher 
gelegenen Ländereien gleitet unaufhörlich abwärts und verschwindet in der Tiefe. Nur das 
nackte Gerippe des Gebirges, dem Skelett eines Kranken gleichend, ist übriggeblieben. Der 
kärgliche Boden des vegetationsarmen Landes kann die jährlichen Niederschläge nicht mehr 
aufnehmen, sie fließen rasch in das Meer, so daß die Quellen und Bäche versiegen. Früher 
hatten die Berge bis hoch hinauf Wälder. Darüber gab es Ackerterrassen, zahlreiche Obst­
bäume der verschiedensten Arten und unbegrenztes Weideland..... oder Columella -
4 n. Chr.: .,Man darf nämlich einen frischen und bisher mit Wildwuchs bestandenen Boden, 
der eben erst in Ackerland verwandelt worden ist, nicht schon aus dem Grund für fruchtbar 
halten, weil er ausgeruhter und jünger ist, sondern deshalb, weil er durch das Laub und Gras 
vieler Jahre, welches er von selbst hervorgebracht hat, gleichsam gemästet und durch reichli­
che Nahrung instandgesetzt ist, Früchte leichter hervorbringen und ausreifen zu lassen ... "). 
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Möglichkeiten nutzen, uns über kurz oder lang das Gesetz des 
Handeins aus der Hand nehmen werden. 

Die dringend notwendigen Weichenstellungen zur Bewältigung 
der vielfach vernetzten Probleme werden zudem paradoxerweise 
durch bisher geübte und demokratiebewährte Entscheidungsre­
gulative erschwert. Schon die bestehenden gesetzlichen Grund­
einrichtungen sind so strukturiert, daß sie kaum die Vorausset­
zungen für die umfassend problemorientierte und rasche Ent­
wicklung eines effizienten Maßnahmenkataloges enthalten. Durch 
die Splittung des Umweltschutzes als sogen. "Querschnittsmate­
rie" auf Zuständigkeitsbereiche von Bund, Land und Gemeinde, 
infolge sachspezifischer Überforderung des einzelnen politisch 
Verantwortlichen und unzulänglicher Verwaltungsstrukturen, kön­
nen bisher getroffene Gesetzesinitiativen angesichts der starken 
Wirtschaftslobbies kaum mehr als Engagement signalisieren. 2) 

Daß selbst bis zur Schaffung einer erfolgversprechenden Aus­
gangsbasis noch schwerwiegende Hindernisse zu überwinden 
sein werden, lassen Kommentare von namhaften Juristen zu Ein­
richtungen nach den Umweltschutzorganisationsgesetzen erah­
nen: "Ein grundlegender Strukturwandel zu einer allgemeinen 
Zentralisierung des Umweltschutzes ist angesichts dieser Gege­
benheiten (gemeint ist die Aufteilung der Agenden des Umwelt­
schutzes auf verschiedene Rechtsträger- und Organkompeten­
zen; grundsätzlich wird dabei der Dezentralisation ein geringes 
Maß an historisch und rational bedingter Legitimität und Be­
standskraft zugemessen) weder erwartbar noch auch rechtspoli­
tisch unbedingt wünschenswert." 3) Die Einrichtung gemeinsamer 
Umweltbehörden des Bundes und der Länder oder nur der Län­
der untereinander ist wegen des verfassungsrechtlichen Grund­
satzes der Trennung der Kompetenzen dieser Gebietskörper­
schaften bzw. wegen derverfassungsrechtlichen Stellung der 
Landesregierung als oberstes Vollziehungsorgan des Landes 

') (Wie anders wäre es sonst zu erklären, daß das am 1. März 1990 nach dem Chemikalienge­
setz von 1987 in Kraft getretene Verbot von Fluorchlorkohlenwasserstoffen in Treibgasen, 
nach Ansicht der Wirtschaft z. B. für Haarsprays nicht gelte, da hierfür das lebensmittelge­
setz ausschlaggebend wäre.) 

3) Bernd-Christian Funk, Universität Graz, 1981, im Kommentar zu Umweltschutzorganisa­
tionsgesetzen. 
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ausgeschlossen 4), weshalb Agenden des Umweltschutzes z. Z. 
entweder im Rahmen ein und derselben Verbands kompetenzen 
zusammengefaßt oder über integrative Einrichtungen nichtbe­
hördlichen Charakters wahrgenommen werden können. 

An erster Stelle ist hier das "Österreichische Bundesinstitut tür 
Gesundheitswesen" (BGB\. 1973/63) zu nennen, ein Fonds mit 
eigener Rechtspersönlichkeit, der mit Aufgaben der Forschung, 
Beratung und Ausbildung auf dem Gebiet des Gesundheitswe­
sens, einschließlich der Umwelthygiene betraut ist. 

Das Gesetz verpflichtet die Organe und Dienststellen von Bund 
und Ländern zu Auskunftspflicht und ermöglicht damit wenig­
stens eine koordinative Sammlung, Analyse und Auswertung von 
Daten, die für den Gesundheitszustand der Bevölkerung von Be­
deutung sind; eine konsequente Umsetzung von Vorschlägen 
des Fachbeirates in ailgemein verbindliche Maßnahmen oder zu­
mindest in Gesetzesinitiativen ist jedoch nicht vorgesehen. 

1984 bekennt sich die Republik im Umweltschutz-Bundesverfas­
sungsgesetz (BGB!. 1984/491) "zum umfassenden Umwelt­
schutz. Umfassender Umweltschutz ist die Bewahrung der natür­
lichen Umwelt als Lebensgrundlage des Menschen vor schädli­
chen Einwirkungen. Der umfassende Umweltschutz besteht ins­
besondere in Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft, des Wassers 
und des Bodens sowie zur Vermeidung von Störungen durch 
Lärm. u 5) 

') Die Ende der aDer Jahre erstmals intensiv geführte politische Diskussion über eindeutige 
Kompetenzzuweisungen im Rahmen des Umweltschutzes endete vorläufig in der Bundesver­
fassungsgesetznovelle 88 und kärglichen Ergänzungen des Art. 10, Z. 12. Der Artikel 10 
definiert jene Angelegenheiten, für die die Zuständigkeit des Bundes zur Gesetzesgebung 
und zur Vollziehung bestehen; in Z. 12 sind es im wesentlichen jene, die dem "Umweltschutz" 
zugeschrieben werden können. Die bisher genannten Agenden (dieser Begriff wird allerdings 
hier nicht verwendet) für .. Maßnahmen zur Abwehr von gefährlichen Belastungen der Um­
welt, die durch Überschreitung von Immissionsgrenzwerten entstehen" (die allerdings ihrer­
seits erst nach Inkrafttreten einer Vereinbarung zwischen Bund und den Ländern über die 
Festlegung von Immissionsgrenzwerten überhaupt erst definiert werden könnten) werden 
durch .luftreinhaltung, unbeschadet der Zuständigkeit der länder für Heizungsanlagen; Ab­
fallwirtschaft hinsichtlich gefährlicher Abfälle, hinsichtlich anderer A!Jfälle soweit ein Bedürf­
nis nach Erlassung einheitlicher Vorschriften vorhanden ist" erweitert. 

5) Dieses zu einem Bundesverfassungsgesetz erhobene Bekenntnis hat in der vorliegenden 
Formulierung vielleicht aus verfassungsrechtlichen Überlegungen einen kompetenzordnen­
den Sinn, inhaltlich ist es zu wenig griffig formuliert, um in der Sache selbst eine entSCheiden­
de Hilfe zu bieten. Auch scheint der Gesetzgeber mit der Feststel!ung der .. Bewahrung der 
natürlichen Umwelt" - anstatt Rückführung oder Wiedergutmachung - den bereits vielfach 
negativ belasteten Istzustand zu ignorieren. 
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Mit dem Bundesgesetz über die Umweltkontrolle (BGBI. 1985/ 
127) dokumentiert der Gesetzgeber erstmals sein Verständnis für 
die tatsächliche Problematik des Umweltschutzes und die Not­
wendigkeit bundeseinheitlicher Strategien. . 

Das Umweltbundesamt 6) wird errichtet und dessen Aufgaben­
bereich klar definiert; Schwerpunkte sind Überwachung der Um­
welt und ihrer Veränderungen im Hinblick auf Belastungen, toxi­
kologische Untersuchungen von Umweltschadstoffen, Erstellung 
fachlicher Grundlagen für Anzeigen bei Mißständen, Beratung 
von Unternehmen über umweltfreundliche Technologien, Füh­
rung von Umwelt-, Strahlen- und Wasserwirtschaftskatastern und 
die Erstellung von Luftreinhaltekonzepten. 7) 

Ausdrücklich wird der Bundesminister beauftragt, "im Interesse 
der Erhaltung, der Verbesserung und Wiederherstellung der na­
türlichen Lebensbereiche von Menschen, Tieren und Pflanzen 
den Zustand und die Entwicklung der Umwelt (Wasser, Luft und 
Boden) sowie Umweltbelastungen zu erheben." 

Für die praktische Umsetzung dieser Erhebungen ist desweiteren 
im Bereich der mittelbaren Bundesverwaltung der Landeshaupt­
mann (bzw. bei Zuständigkeit des Landes, die Landesregierung) 
zuständig, in der unmittelbaren Bundesverwaltung ist es der je­
weils sachlich zuständige Minister. Auch ist eine Rückkoppelung 
über veranlaßte Maßnahmen zur Beseitigung der Umweltbela­
stung an das Bundesministerium für Gesundheit und Umwelt­
schutz vorgesehen, ebenso gilt für dieses Ministerium die Infor­
mationspflicht gegenüber de'r Öffentlichkeit und eine alle 2 Jahre 
vorgesehene Berichterstattung über die Kontrolltätigkeit an den 
Nationalrat. 

Schon infolge der direkten Zuständigkeit der Länder für verschie­
dene Einzelbereiche des Umweltschutzes enthalten die bisher 

6) als nachgeordnete Dienststelle des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz, 
mit Sitz in Wien sowie Zweigstellen in Salzburg und Klagenfurt. 

') Agenden der Raumordnung sind zwar nicht als Aufgaben taxativ angeführt, doch wird 
dieser Begriff als ein mögliches Tätigkeitsgebiet an anderer Stelle dieses Gesetzes (§ 9 (1)) 
genannt und damit erstmals die gebaute Umwelt bzw. Planung derselben in den umfassende­
ren Schutzgedanken miteinbezogen. 
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erlassenen einschlägigen Landesgesetze B) wesentlich detaillier­
tere Lösungsvorstellungen von allerdings unterschiedlicher Ge­
wichtung und Qualität. 
Die grundsätzliche Zielvorstellung von einer "Verbesserung oder 
Wiederherstellung natürlicher Lebensbereiche für Menschen, 
Tiere und Pflanzen" wird von komplexen Lösungsansätzen her 
verfolgt: Erforschung von Alternativenergien 9), Befähigungs­
nachweis für Umweltschutzorgane 10), finanzielle Förderung von 
Umweltschutzmaßnahmen 11), eigene Umweltschutz-Forschungs­
und DOkumentationssteIlen 12), Umweltanwaltschaften 13), geziel­
te Einbindung der Gemeinden und ihrer Organe in alle Aktivitä­
ten 14) etc. 

Da es sich beim umfassenden Begriff "Umweltschutz" aus der 
Sicht der Länder gegenüber den Gemeinden ebenfalls um eine 
"Querschnittmaterie" handelt, zudem der kommunale Raum als 
Ballungszentrum mit einer gewissen Zwangsläufigkeit erhöhte 
Umweltgefahren produziert, bleiben .im Detail objekt- oder hand­
lungsbezogene Verordnungen den Gemeindeverwaltungen 15) vor­
behalten; infolge der unmittelbaren Bürgernähe werden von die­
sen auch am ehesten Verwaltungsakte gefordert, wenn Bund 
und Land säumig bleiben. 
Die enge Begrenzung des Gemeindebereiches verlangte schon in 
historischer Zeit entsprechend dem jeweiligen zivilisatorischen 

") mit Ausnahme von Burgenland und Wien wurden von den Bundesländern in den 70er und 
80er Jahren unter wörtlicher Bezugnahme auf den Umweltschutz Gesetze erlassen (Kärnten: 
Bergwachtgesetz LGBI. 1973/25 - idF 1981/58; Niederösterreich: Umweltschutzgesetz 
lGBI. 1985/4; Oberösterreich: UmweltSChutzgesetz LGBI. 1988/53; Salzburg: Gesetz über 
die Salzburger Umweltanwaltschaft LGBL 1987/25; Steiermark: Berg- und Naturwachtgesetz 
LGBL 1977/49, Gesetz über Einrichtungen zum Schutze der Umwelt LGBI. 1988/78; Tirol: 
Bergwachtgesetz LGBI. 1978/6 - idF 1986/27; Vorarlberg: Statut der Vorarlberger Umwelt- . 
schutzanstalt LGBI. 1985/32. 

") Akademie für Umwelt und Energie in Laxenburg (NÖ LGBI. 1988/53). 
'C) NÖ LGBI. 1986/101. 

") in Oberösterreich und 'Steiermark, 

") in Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Vorarlberg. 

'3) in Niederösterreich, Oberöslerreich, Salzburg, Steiermark, 

") besonders in Niederösterreich und Oberösterreich. 

") gilt primär für Landeshauptstädte und größere Gemeinden; .In Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungsbereiches haI die Gemeinde das Recht, ortspolizeiliche Verordnungen nach freier 
Selbstbestimmung zur Abwehr unmittelbar zu erwartender oder zur Beseitigung bestehen­
der, das örtliche Gemeinschaftsleben störender Mißstände zu erlassen, sowie deren Nichtbe­
folgung als Verwaltungsüberlretung zu erklären, Solche Verordnungen dürfen nicht gegen 
bestehende Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes verstoßen .• (Art. 116, 
Abs. 6 BVG). 
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Standard nach speziellen Regeln 16), um ein möglichst störungs­
freies Nebeneinander der Bürger zu ermöglichen. 
Diese in Form von einfachen Geboten oder Verboten linear wir­
kenden Regeln, z. B. gegen Lärm- und Geruchsbelästigung, Ver­
schmutzung der Straßen, unzulängliche Unratbeseitigung, zum 
Schutz vor epidemischen Krankheiten etc. unterliegen in Ausrich­
tung und Grad den vorherrschenden regionalen Bedingungen 
(z. B. tradierten Arbeits- und Lebensbedingungen aufgrund land­
schaftlicher oder klimatischer Gegebenheiten); obwohl komplexe 
Zusammenhänge zumindest erkannt worden sein mögen, wer­
den Maßnahmen nur zur Lösung jeweils eines einzigen Störfak­
tors vorgesehen. Daran hat sich grundsätzlich bis heute nichts 
geändert, nur ist der Maßnahmenkatalog zwischenzeitlich bereits 
so breit gefächert, daß faktisch jede Beeinträchtigung zumindest 
durch eine ortspolizeiliche Verordnung 17) gemaßregelt werden 
kann. Die. voll wirksame Effizienz dieser Regeln wird aber in der 
politischen Alltagspraxis kaum erreichbar sein - nicht nur der 
zu allgemein gefaßten Formulierungen wegen 18) -, sondern vor 
allem deshalb, da "die Aufrechterhaltung der Sicherheit sowie 
der Ruhe und Ordnung" den geistigen Hintergrund dieser Geset­
ze bildet und damit der Großzügigkeit beanspruchende Umwelt­
schutz-Gedanke in unterschiedlich formulierten Park- und Stra­
ßenreinhalte-, Klopfstunden- oder Rasenmäherverordnungen 
u. ä. m. aufgesplittertwird. 19) 

NATURSCHUTZ 
Das Bedürfnis, bestimmte Bodenareale, Pflanzen oder Tiere 20) 
zu schützen, war immer schon ein wichtiger Teil kulturellen 
Selbstverständnisses. Von der Begrenztheit dieses Schutzbe-

") Der Beginn des Gemeinderechtes in neuerer Zeit wird mit dem 1849 erlassenen provisori­
schen Gemeindegesetz, dem ersten entscheidenden Gesetzgebungsakt auf diesem Gebiet, 
angesetzt. 

H) It. Definition in Art. 118 BVG. 

"') Die objektiv nachvollziehbare .. Messung" von Störungen ist nur in wenigen Bereichen 
überhaupt möglich (Lärm- oder Emissionsmessungen), weshalb Formulierungen wie z. B. 
.. unzumutbar", "untragbar" oder nortsunüblich" individuell interpretierbar sind. 

") Auffallend sind zudem die oftmals vorgesehenen Ausnahmeregelungen, durch die sich 
u. a. auch die öffentliche Hand Abweichungen von der Regel genehmigt. 

>D) So wurden unter den antiken Weltwundern bereits die hängenden Gärten der babyloni­
schen Königin Semiramis genannt. Mit zu den ältesten Gesetzen naturschützerischen Ge­
halts zählen Forst-, Jagd-, Fischerei- und Feldschutzrecht, mit allerdings einseitigem Vor­
rechtsanspruch, der selbst in der heutigen Gesetzgebung noch deutlich spürbar ist. 
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griffes, der bis in das 19. Jahrhundert als persönliches Reser­
vatsdenken vorherrschte, bis zur Erkenntnis, daß die Natur nur in 
der Summe ihrer ökologischen Gefüge sinnvollerweise zu schüt­
zen ist, war jedoch ein ungemein schwierig zu vollziehender Sin­
neswandel notwendig. 
Der erste bedeutende Erfolg des Naturschutzgedankens in Öster­
reich bedeutete die Rettung des Wienerwaldes durch Josef Schöf­
fel 1872; ihm gelang es, in langjährigem publizistischem Einzel­
kampf gegen eine verschworene Gemeinschaft von Bürokraten, 
Bodenspekulanten und Holzwirtschaft, die breite Öffentlichkeit 
und damit höchste Regierungsstellen von der umfassenden Be­
deutung dieses Waldes zu überzeugen und so Verkauf und Ab­
holzung von 54.000 Joch zu verhindern. 
Das erste Naturschutzgesetz Österreichs 21) überhaupt wurde 
1924 vom Niederösterreichischen Landtag beschlossen; es bein­
haltet vor altem Schutzbestimmungen für Pflanzen und Tiere, 
doch werden schon die Begriffe Naturschutzgebiet und Natur­
denkmal 22) definiert und deren Erhaltung und Pflege geregelt. 
Diese Einzelaspekte wurden infolge des Baubooms nach dem 
Zweiten Weltkrieg um den Landschaftsschutzgedanken - vor­
erst nur als Schutz der optisch wahrnehmbaren Landschaft -
erweitert (1952); der Schutz komplexer biologischer Zusammen­
hänge in der Erkenntnis, daß der Artenschutz oder die alleinige 
Freihaltung der Landschaft von optisch störender Verbauung oh­
ne ganzheitliche Bewahrung noch "unberührter" Lebensräume 
wenig sinnvoll ist, wurde in mehreren Etappen zwischen 1968 
und 1980 beschlossen. 
So unterliegen in diesem Bundesland z. Z. ca. 460.000 ha 23), d. s. 
23% der Gesamtf.läche dieses Bundeslandes, die freie Verfügbar­
keit einschränkenden Bestimmungen. Diese betreffen Bauverbo­
te, keine oder stark eingeschränkte land- oder forstwirtschaft­
liehe Nutzungen, Festlegung artspezifischer Aufforstungen, keine 
oder eingeschränkte Wasserentnahmen, bis zu Pflück- bzw. 
Fangverboten von den im Gesetz aufgezählten Pflanzen und Tie­
ren. 

") Angelegenheiten des Naturschutzes fallen gemäß Bundesverfassung in den Kompetenzbe­
reich der einzelnen Länder.· 
") Zu den Naturdenkmälern zählen u. a. einzelne Bäume, Gehölzgruppen, Alleen, Parkanla­
gen, Feuchtgebiete, Wasserfälle. Felsformationen und Höhlen; gesamt ca. 1400 EinzeIfor­
men; die etwa 4000 bisher bekannten Naturhöhlen unterlagen bis 1974 der Bundeskompe­
tenz (BGB/. 1928/169), zuständig war bis zu diesem Zeitpunkt das Bundesdenkmalamt. 
23) davon 422.105 ha Landschaftsschutzgebiete, 4.551 ha NatursChutzgebiete, 30.282 ha Na­
turparks (Stand 1984). 
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Wie schon in der Ersten Republik war Niederösterreich auch nach 
1945 das erste Land, das ein neues Naturschutzgesetz (1951) 
erließ; es dauerte aber noch weitere 25 Jahre, bis auch die ande­
ren Bundesländer in dieser Materie mit ihrer Gesetzgebung nach­
gezogen hatten. Abgesehen von thematischen Schwerpunktbil­
dungen aufgrund unterschiedlicher lokalspezifischer Ausprägun­
gen (Lawinen-, Wildbach-, Bannwald-, Almenschutz etc.) ist die 
tendenziöse Übereinstimmung in der grundsätzlichen Auffassung 
des Gesetzgebers wie in der Formulierung bestimmter Gesetzes­
passagen in allen Bundesländern besonders auffallend. So gibt 
es nur wenige und in der Sache selbst unbedeutende Bestim­
mungen, die Pflegemaßnahmen vorsehen, also positives Handeln 
anordnen. Desweiteren gilt, wenn öffentliche Interessen (in Ober­
österreich auch private) jene am Naturschutz überwiegen, so 
darf die Naturschutzbehörde dem Vorhaben die Bewilligung nicht 
verweigern; nachteilige Auswirkungen auf den Naturschutz soll­
ten dabei allerdings möglichst gering gehalten werden. Die Wie­
derherstellung des früheren Zustandes bei Verstößen gegen den 
Naturschutz bzw. die Vorschreibung von Maßnahmen "durch die 
ein den Interessen des Naturschutzes möglichst weitgehend 
Rechnung tragender Zustand erreicht wird", sind in allen Län­
dern Vorschrift und routinemäßig entsprechend anderen Geset­
zesmaterien vorgesehen; doch daß gleichzeitig eine Art Ersit­
zung des Rechtes auf einen vorschriftswidrigen Zustand in eini­
gen Ländern eingeräumt wird, muß geradezu als eine Provoka­
tion der positiven Bemühungen um den Naturschutz empfunden 
werden. Zu Mißverständnissen und den Naturschutz ignorieren­
den Interpretationen muß auch jene grundsätzliche Feststellung 
führen, wonach nicht die Ablagerung von Abfällen an sich verbo­
ten ist, sondern nur die sich daraus ergebenden Verunreinigun­
gen (Burgenland, Niederösterreich, Wien) bzw. Verunstaltungen 
(Kärnten, Vorarlberg) der einzelnen Flächen; mit dieser gesetzlich 
fixierten Auffassung, in Kombination mit der in der Vergangen­
heit weitgehend unsachgemäßen Führung von Mülldeponien, 
konnten bereits irreversible Schäden an Wasser und Boden ent­
stehen; allein die diesbezüglichen Wiedergutmachungsversuche 
sind von der Kostenseite her schon nicht einmal mehr abzuschät­
zen. 

So ist es nicht verwunderlich, daß die verantwortlichen Stellen 
ständig gegen mannigfachen Widerstand von Interessenvertre-

16 

tungen und Gemeinden 24) anzukämpfen haben, ein Umstand, der 
sicherlich erst durch eine Entschädigungsregelung zu mindern 
sein wird. 
Ein länderübergreifender Naturschutz ist z. Z. rechtlich nur über 
das Pflanzenschutzgesetz (BGBI. 1948/124 i. d. F.: 1974/503) ge­
geben, mit Regulationen zum Schutz landschaftlicher und gärt­
nerischer Kulturen sowie deren Erzeugnisse gegen Pflanzen­
krankheiten, tierische oder pflanzliche Schädlinge einschließlich 
Unkräuter; desweiteren nur auf dem Umweg über jene internatio­
nalen Konventionen, denen der österreichische Staat beigetreten 
ist; so das "Washingtoner Artenschutzabkommen" über den inter­
nationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und 
Pflanzen (BGBI. 188/1982), das "Berner Abkommen" über die 
Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und 
ihrer natürlichen Lebensräume (BGbl. 372/1983) und das "Ram­
sar Übereinkommen" über Feuchtgebiete, insbesondere aIsLe­
bensraum für Wasser- und Watvögel (BGBI. 225/1983). 

DENKMALSCHUTZ 
Zu den Begründungen für Denkmalschutz und Denkmalpflege, 
deren kulturerhaltenden AufgabensteIlungen samt täglicher Pro­
blempraxis wird auf die Aussagen des Präsidenten des Bundes­
denkmalamtes im Vorwort dieser Publikation verwiesen. 
Was alles ein Denkmal sein kann, läßt sich auf die sehr weit 
gestreckte Kernaussage des österreichischen Denkmalschutzge­
setzes 25) zurückführen, wonach jeder vom Menschen geschaffe-

2') Anliegen des Naturschutzes sind in der Regel von überörtlicher Bedeutung; der örtliche 
Landschaftsschutz und der örtliche Naturschutz fallen in den Wirkungsbereich der Gemein­
den und werden, soweit diese im Zusammenhang mit Bauwerken stehen, zur örtlichen Bau­
polizei gerechnet (Beziehung von Orts- und Landschaftsbild). 
") Gemäß Artikel 10 des Bundesverfassungsgesetzes von 1920 sind Denkmalschutz und 
Denkmalpflege eine gesamtstaatiiche Angelegenheit, die durch ein Bundesgesetz (Denkmal­
schutzgesetz) aus dem Jahre 1923 geregelt wird. Danach besorgt das Bundesdenkmalamt, 
eine Bundesbehörde und ressortmäßig dem Bundesministerium für Wissenschaft und For­
schung zugehörig, alle Aufgaben. Das Bundesdenkmalamt ist nicht nur Behörde, sondern übt 
zugleich mit der wissenschaftlichen Begründung der Denkmalwürdigkeit eines Objektes auch 
die Funktion einer wissenschaftlichen Institution aus. Eine dritte, im Gesetz nicht ausdrück­
lich definierte Aufgabe erfüllt das Bundesdenkmalamt als eine um die Erhaltung der Denkmä­
ler praktisch bemühte Institution. Die einzelnen Aufgaben werden von rechtskundigen, aber 
vor allem von kunstwissenschaftiich, archäologisch, technisch, naturwissenschaftlich und 
restauratorisch ausgebildeten Beamten wahrgenommen, die sich auf einen fachlich entspre­
chend breit gefäCherten Mitarbeiterstab für Administration, Vermessung und PlanersteIlung, 
Fotografie, kunsthandwerkliche Praktiken usw. stützen können. 
Die Zentralstelle befindet sich in Wien; in jedem der neun Bundesländer sind Landeskonser­
vatorate als direkte Vertreter dieser Bundesbehörde eingerichtet. 
Der Personalbestand beträgt zurzeit insgesamt 167 Mitarbeiter. 
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ne bewegliche oder unbewegliche Gegenstand von "geschicht­
licher", "künstlerischer" oder "sonstiger kultureller Bedeutung", 
dessen Erhaltung im "öffentHchen Interesse" liegt, zum Denkmal 
erklärt werden kann (bescheid mäßige UnterschutzsteIlung); so 
gehört praktisch alles, was an kulturellen Zeugnissen geeignet 
ist, ein anschauliches Bild vom Werden und den Leistungen der 
Menschen zu vermitteln, in den Interessensbereich der Denkmal­
pflege - vom Artefakt der Prähistorie bis hin zum städtischen 
Ensemble. 26) 
Die tatsächliche Denkmalwürdigkeit muß selbstverständlich aus­
reichend wissenschaftlich begründet werden, bevor das eigentli­
che Rechtsverfahren, die UnterschutzsteIlung, eingeleitet werden 
kann. Die rechtskräftige UnterschutzsteIlung selbst wird im 
Grundbuch ersichtlich gemacht. 
Der auf der Grundlage rezenter wissenschaftlicher Inventarisa­
tion erhobene Bestand an denkmalwürdigen Objekten in Öster­
reich umfaßt heute etwa 154.000 Einzelwerke, davon ailerdings 
etwa 21.000 über Tag sichtbare wie nicht sichtbare Bodendenk­
male; in der genannten Zahl sind primär Bauwerke, aber auch 
architektonisch gestaltete Anlagen wie Kalvarienberge, Brunnen, 
Pestsäulen, frei stehende Einzelplastiken, Brücken u. ä. m. ent­
halten, desweiteren archäologische Fundgebiete, inkl. Gräberfel­
der, aber nicht die Vielzahl an Flurdenkmalen, Inschriften, Haus­
zeichen, Grabdenkmalen, Innenausstattungen oder einzelne Ein­
richtungsgegenstände. 
Bemerkenswert ist vieleicht die Feststellung, daß die gezählten 
ca. 104.000 denkmalwürdigen Profanbauten mit Wohncharakter 
nur ca. 6,5 Prozent .. des gesamten für Wohnzwecke genutzten 
Gebäudebestandes Osterreichs betragen. 
Die Tatsache, daß die Perspektiven der Geschichtlichkeit keinen 
abgeschlossenen objektiven Rahmen kennen, bringt es mit sich, 
daß die Wertinhalte des Denkmalbegriffes keine absoluten Werte 
darstellen, sondern stets aufs neue von den verschiedenen, sich 
kontinuierlich ändernden Gesichtspunkten aus beurteiit werden 
müssen. Somit hat sich auch der thematische Rahmen der wis­
senschaftlichen Inventarisation gerade in den letzten Jahren ste­
tig erweitert: Der Stellenwert der Profanarchitektur rückt durch 

") Eine schwerwiegende Besonderheit des Denkmalschutzgesetzes steilt der § 2 dar, wo­
nach automatisch jedes Gebäude im öffentlichen (Bund, Land, Gemeinde, öffentlich-rechtli­
che Institution) oder kirchlichen Besitz so lange als erhaltenswertes Denkmal anzusehen ist, 
als das Bundesdenkmalamt nicht auf Antrag des Eigentümers das Gegenteil festgestel!t hat. 
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die Neubewertung der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts um­
fang mäßig dominierend in den Vordergrund, und das Orts- und 
Stadtdenkmal wird als höherwertige Einheit zu einer neuen Di­
mension des Begriffes Denkmal; aber auch die verstärkte Beach­
tung sozial-, technik- und wirtschaftsgeschichtlicher Aspekte er­
brachte eine wesentliche numerische Steigerung unseres heuti­
gen Denkmalbestandes. 27) 

Das durch das Denkmalschutzgesetz definierte Aufgabengebiet 
wird durch einschlägige Landesgesetzgebungen und Gemeinde­
verordnungen 28) erweitert und ergänzt, wobei vor allem die mit 
dem "Dorf- und Stadterneuerungs"-Geschehen gekoppelten Mo­
tivationen bisher wesentlich zu einer positiven Denkmalschutzbi­
lanz beigetragen haben. Die in den vergangenen Jahren beson­
ders intensiv propagierte "Erneuerung" historischer Stadt- und 
Ortsbilder widerspricht zwar in dieser Verbaldefinition den Inten­
tionen der Denkmalpflegepraxis, wo Konservierung oder besten­
falls die Restaurierung des überlieferten Zustandes die bestim~ 
menden Faktoren darstellen; 29) doch wird heute dieser Begriff 
zum Glück kaum mehr mit dem Ersatz von Altbausubstanz durch 
einen historisierend behübschten Neubau assoziiert, sondern be­
reits mehrheitlich mit jenen sozialen Eigenschaften in Verbindung 
gebracht, die eine Rückführung auf historisch überlieferte Dorf­
und Stadtstrukturen für erstrebenswert erscheinen lassen. Die- . 
ses komplexen Aufgabengebietes hat sich seit 1983 die Österrei-

"j Der Reigen wird zum Karussell: Der Vielzahl an betroffenen Objekten stehen zu geringe 
finanzielle Mittel und noch keineswegs genügend ausgereifte Konservierungstechnologien 
gegenüber. Für Investitionen in den Denkmalschutz existieren nur äußerst geringe steuer­
liche Anreize; die öffentliche Hand bevorzugt hier das Subventionswesen, das sich vor allem 
auf Bundesebene in einem krassen Mißverhältnis zu anderen kuiturellen Aufgaben (Oper, 
Theater, Film) verhält; für 1990 stehen für ganz ÖsterreiCh ca. 120 Millionen Schilling zur 
Verfügung. 

") Da das Denkmalschutzgesetz bis zu seiner Ncvellierung 1978 keine das Ensemble betref­
fenden Bestimmungen enthielt, wurden im Rahmen der Bauordnung und des Baurechtes -­
diese sind wie der Naturschutz kornpetenzmäßig den Bundesländern zugeordnet - von 
Ländern und Gemeinden (die Gemeinde ist erste Instanz im Bauwesen) verschiedene Geset­
ze geschaffen, um die Probleme, die mit der Erhaltung historischer Baustrukturen und deren 
zeitgemäßer Integrierung verbunden sind, leichter zu bewältigen: Ortsbildschutz-, Altstadt­
erhaltungs-, Altstadterneuerungsgesetze. Schutzgebietsverordnungen, Raumplanungs- und 
Raumordnungsgesetze. 

") Eine der wesentlichsten Denkmaleigenschaften ist die Bindung an die materielle Originali­
tät; mit dem Verlust eines Denkmals gehen auch alle an diesem ablesbaren Dokumentspuren 
und Wertinhalte unwiederbringlich verloren; auch eine optisch glaubhafte Rekonstruktion 
kann nie Teil der Geschichte selbst werden, sondern bestenfalls als eine ästhetische Schale 
für Erinnerungswerte dienen. 
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chisehe Raumordnungskonferenz (ÖROK) 30) angenommen, um 
unter Berücksichtigung regional unterschiedlicher Problemspek- . 
tren, dieses lange Zeit ignorierte Qualitätsbewußtsein 31) zu för­
dern und die gebaute Umwelt wieder nach menschlich über­
schaubaren Dimensionen auszurichten. 

Wenn auch die Raumordnungskonferenz keine einheitliche Zu­
ständigkeit beanspruchen kann, so existiert doch mit ihr ein In­
strument, mit dessen Hilfe eine bundeseinheitliche und voraus­
denkende Planung für verschiedenste Aspekte zur Verbesserung 
"raumabhängiger Lebensverhältnisse" möglich ist; abgesehen 
vom Denkmalschutzgesetz und den im weiteren Umfeld zu die­
sem in Wechselbeziehung stehenden Gesetzesmaterien (Bau­
recht, Bodenbeschaffung, Stadtsanierung, Fremdenverkehr etc.) 
werden zunehmend bereits auch Maßnahmen zur Luftreinhaltung 
und Abfallbeseitigung in den Raumplanungsgesetzen der Länder 
vorgesehen und damit der Umweltschutz als ein gesamtheitlicher 
Aufgabenkomplex begriffen. 

") Die Raumordnungskonferenz wurde 1971 als ein gemeinsames Organ von Bund. Ländern 
und Gemeinden (Städte· und Gemeindebund) zur Erarbeitung eines einheitlichen Raumord· 
nungskonzeples und zur Koordinierung raumrelevanter Planungen und Maßnahmen zwi· 
sChen den GebietSkörperschaften errichtet. Die Notwendigkeiten für eine abgestimmte Vor­
gangsweise gründeten sich in erster Linie auf die vielfältigen Mißverhältnisse im städtebau­
lich-ar·chitektonischen Bereich. auf Erkenntnisse sozialgeographischer und wirtschaftspoliti­
scher Forschungen. aber auch auf Forderungen der militärischen Generalstabsplanung. 

") Erschwerend wirkt hier das Fehlen von in verschiedenen historischen Handwerksübungen 
bewanderten Professionisten - eine Sekundärfolge der jar~zehntelangen Neubautätigkeit 
und der konsequenten Vernachlässigung der Aus~ und Weiterbildung. Zumindest diesen 
Umstand versucht das Buncesdenkmalamt durch einschlägige Schulung der Bauneben­
gewerbe (Maurer. Kunstschlosser. Stukkateure. Steinmetzen. Dachdecker usw.j Rechnung 
zu tragen. Im Mittelpunkt der seit 1982 in der Kartause Mauerbach bei Wien betriebenen 
Ausbildung steht die theoretische wie praktische Wissensvermittlung zu jeweils abgegrenz­
ten Themenbereichen (Mauertrockenlegung. statische Sicherung. Restaurierung von Stein 
und Stuck usw.). 
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Dr. Marian Farka 

Kulturgüterschutz im Rahmen der Erdbeben- und 
Katastrophenvorsorge sowie internationaler Schutz 
von Kulturgut 
1. Bedeutung des kulturellen Erbes allgemein 
Erst nachdem seit dem Ende des 19. Jahrhunderts der Begriff 
der kollektiven Verantwortung aller Menschen tür das kulturelle 
Erbe torm'uliert wurde und nachdem sich das Bewußtsein der 
Einheit und Einzigartigkeit der europäischen Kultur gebildet hat, 
hat sich die Idee eines gemeinsamen kulturellen Welterbes her- . 
auskristallisiert, welches die Gesamtheit der erhaltenen Kulturgü­
ter einzelner Kontinente, Länder und Völker umfaßt. 

Dieses Kulturerbe wirkt sich sehr wesentlich auf die Identität und 
auf das Geschichtsbewußtsein der Bewohner des jeweiligen Lan­
des aus sowie auf sein gegenwärtiges Kulturniveau und seine 
kulturelle Weiterentwickiung. 

Auch die in Österreich erhaltenen Kulturgüter bilden in ihrer Ge­
samtheit einen wesentlichen Teil des kulturellen Welterbes und 
zählen hier zu den bedeutendsten der Menschheit. 

Die große Kontinuität überdurchschnittlicher, zuweilen überra­
gender Kulturleistungen und die Zeugen dieser Leistungen, wei­
che Österreich zu einem der wichtigsten Kulturzentren machen, 
stellt diesem kleinen Land eine europäische und internationale 
Aufgabe. Bei allen seinen Bemühungen um die Geltendmachung 
österreichischer Auffassung in der Gemeinschaft der Nationen 
verschafft diese Tatsache den Initiativen eines so kleinen Landes 
eine Bedeutung, die viel größer ist, als dies aufgrund der tatsäch­
lichen Macht- und Größenverhältnisse zu erwarten wäre. 

Die Kulturgüter haben aber nicht nur einen ideellen, sondern auch 
einen zum Teil sehr großen materiellen Wert. Um sich dies zu 
vergegenwärtigen, betrachte man bloß Fremdenverkehrspro­
spekte. Man wird feststellen, daß sie vor allem mit den Abbildun­
gen der Bauwerke, Sammlungsgegenstände und sonstiger Güter 
künstlerischen, historischen und kulturellen Wertes werben, mehr 
als mit anderen touristischen Attraktionen. Wo es möglich ist, 
werden neben den Kulturgütern auch schöne Landschaften ins 
Bild gebracht, stellen sie doch als entsprechende Denkmalsum­
gebung den richtigen und natürlichen Rahmen dar, der die Kultur­
güter erst zur Geitung bringt. Auch war wohl die Landschaft 
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mitbestimmend für ihr Entstehen. Mit Landschaftsbildern alleine 
wird viel weniger touristische Werbung betrieben. 

2. Gefährdung und Schutz der Kulturgüter 
Es steht somit fest, daß Kulturgüter hohe Werte darstellen, deren 
Beschädigung oder Untergang ein nicht gutzumachender ideel­
ler, politischer und wirtschaftlicher Verlust für die ganze 
Menschheit, für den Staat und für das jeweilige Volk Wäre. 
Diese Werte werden oft bereits im Frieden Gefahren ausgesetzt;· 
Ursachen können nicht nur Mangel an Verständnis oder Hab­
sucht sein, es können auch das Material, die Baukonstruktionen 
und die handwerkliche Ausführung die Altersschwäche, Fehler 
oder sonstige negative Erscheinungen aufweisen. Darüber hin­
aus können die inzwischen schlechter gewordenen Umweltbedin­
gungen ihren Bestand in Frage stellen. 
Es gibt aber auch plötzliche, kaum vorhersehbare ungewöhnliche 
Gefahrensteigerungen, die das Kulturgut bedrohen können. Es 
war nicht möglich, solche Ausnahmesituationen in der normalen 
Gesetzgebung zum Schutz der Denkmäler zu berücksichtigen. 
Solche Gefahren treten im Zuge von Umwelt- und Naturkatastro­
phen, bei Plünderung, Raub und Diebstahl sowie im Zuge von 
bewaffneten Konflikten auf. 

Die nötige Bewahrung von Kulturgut verlangt daher Maßnahmen 
zwecks Verringerung der Gefahr und Erhöhung des Schutzes. 
Es muß also versucht werden, diese hohen Werte auch in sol­
chen Ausnahmefällen soweit als möglich zu erhalten. Ein derarti­
ges Vorhaben ist nur durch besondere Schutzmaßnahmen durch­
führbar. Hier erhebt sich die Frage, ob die Schutzmaßnahmen 
gerechtfertigt sind und welchen Aufwand sie erfordern. 
Schutzwürdig und schutzbedürftig sind Gegenstände infolge ih­
res Wertes und infolge der Gefährdung, der sie ausgesetzt wer­
den. Die Gefährdung hängt vor allem von der Verletzbarkeit, der 
mehr oder minder leicht möglichen Wertminderung oder Zerstör­
barkeit dieser Güter und der Art sowie der Größe einer ihnen 
drohenden Gefahr ab. Sie sind desto schutzwürdiger und schutz­
bedürftiger, je höher einerseits ihr Wert und je größer anderer­
seits die Gefahr ist, die ihnen droht. Von großer Bedeutung ist 
auch, ob diese Güter schwer oder überhaupt nicht zu ersetzen 
wären. 
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Würde man eine Dringlichkeitsliste der Schutzwürdigkeit und 
Schutzbedürftigkeit aufstellen, so müßte diese mit dem Leben 
und der Gesundheit von Menschen beginnen. Dieses Gut ist so 
leicht zu schädigen, ihm drohen dauernd die größten Gefahren, 
und es ist absolut unersetzlich. 

In einem derartigen Katalog würden sodann die Sachgüter und 
hier wieder an erster Stelle die Kulturgüter folgen. 

Es ist verständlich, daß es gerade diese beiden höchsten Güter 
der Menschheit waren, die im Katastrophenschutz besonders 
berücksichtigt worden sind. Wenn auch beim Schutz gegen die 
Auswirkung von Katastrophen die organisatorischen und techni­
schen Sicherheitsmaßnahmen im Vordergrund stehen, so kom­
men doch beim Schutz gegen Kriegsgefahren zu diesen Maßnah­
men noch besondere rechtliche Bestimmungen hinzu, die ein rück­
sichtsloses Vorgehen gegen die Schutzobjekte soweit als mög­
lich verhindern und unter Strafandrohung stellen müssen. 

Diesbezüglich sind im Katastrophen- und Kriegsfall zunächst alle 
Sicherungs- und Schutzmaßnahmen, wie sie in der praktischen 
Denkmalpflege üblicherweise angewendet werden, zu verstärken 
und zu intensivieren. Darüber hinaus kommen die speziellen Si­
cherungsvorkehrungen und -maßnahmen zum Tragen, die für 
seltene, außergewöhnliche Gefährdungen im Zuge des allgemei­
nen Katastrophenschutzes oder in Hinblick auf die Auswirkungen 
bestimmter Waffen vorbereitet worden sind. Weiters sind aber 
noch die Bestimmungen einer eigenen Konvention zum Schutz 
der Kulturgüter im Falle eines bewaffneten Konfliktes anzuwen­
den, die neben der Sicherung auch die Respektierung der Kultur­
güter vorschreiben. 

3. Rechtsnormen auf nationaler und internationaler Ebene 
Unter Berücksichtigung der in der Tat stets steigenden Gefahren 
seitens der Umwelt, der Naturgewalten und der Kriminalität, die 
die Kulturgüter in der letzten Zeit immer mehr bedrohen und 
unter Berücksichtigung der doch noch vorhandenen Skepsis in 
bezug auf die latente Möglichkeit von bewaffneten Auseinander­
setzungen (trotz aller zu begrüßenden und positiv verlaufenden 
Abrüstungsmaßnahmen der Staaten), ist es Aufgabe von uns 
allen, neben dem als stets vorrangig zu betrachtenden Schutz 
des Lebens auch dem gleich danach als gleichwertig einzustu­
fenden Schutz des unersetzlichen kulturellen Erbes Öster-
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reichs einen im Rahmen ähnlicher Bemühungen der Staaten Eu­
ropas und der Welt entsprechenden Stellenwert einzuräumen. 
Hand in Hand und in einem erhöhten Maße sind auf diesem Ge­
biet die dazu benötigten, den angestrebten künftigen Beitritt 
Öster"reichs zur EG zu berücksichtigenden und ernsthaft zu über­
legenden, praktischen Maßnahmen zu realisieren. 

Diese als dringende Verpflichtung verstandene Aufgabe des Kul­
turgüterschutzes und seine Verwirklichung berührt etwa das 
Denkmalschutzgesetz BGBI. Nr. 533/1923 in der Fassung BGBI. 
Nr. 167/1978 und BGBI. Nr. 473/1990, das Ausfuhrverbotsgesetz 
für Kulturgut StGBI. Nr. 90/1918 in der Fassung BGBI. Nr. 253/ 
1985 und 391/1986, die Haager Konvention vom 14. 5.1954 zum 
Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten, samt Ausfüh­
rungsbestimmungen und Protokoll (in Österreich nach Ratifizie­
rung und Veröffentlichung im BGBI. Nr. 58, 22. Stk./1964 vom 
6. 3. 1964 in Kraft) und nicht zuletzt die in Österreich im Ratifizie­
rungsstadium befindliche Pariser Konvention zum Schutz von 
kulturellem und Naturerbe der Welt vom Jahre 1972. 

4. Zuständigkeit und Durchführung des Kulturgüterschutzes 
Der allgemeine Kulturgüterschutz ist ein interdisziplinäres Aufga­
bengebiet, mit dem sich daher in jedem Signatarstaat andere, 
jedoch nie eine einzige Dienststelle allein, sondern mehrere Res­
sorts, Dienststellen und Organisationen verschiedener Verwal­
tungs- und Fachrichtungen befassen müssen. 

Für die Verwirklichung der Ziele der Haager Konvention in Frie­
denszeiten hat die UNESCO deshalb Richtlinien ausgearbeitet, 
welche den Mitgliedsstaaten die Entscheidung auf dem Gebiet 
des Kulturgüterschutzes erleichtern und einheitlicher gestalten 
sollen. Die tatsächlich durchgeführten Maßnahmen liegen jedoch 
ausschließlich im Kompetenzbereich der einzelnen Staaten. 

Die Organisation des österreichischen Kulturgüterschutzes ist 
durch eine mehr oder weniger intensive Zusammenarbeit sämtli­
cher damit befaßter Institutionen und Personen, im besonderen 
zwischen öffentlichen, kirchlichen und privaten Eigentümern von 
Kulturgut, zwischen Bund, Ländern und Gemeinden sowie zwi­
schen zivilen und militärischen Dienststellen und der im Novem­
ber 1980 gegründeten Österreichischen Gesellschaft für Kultur­
güterSChutz, gekennzeichnet (1010 Wien, Josefsplatz 5). 
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Der Kulturgüterschutz fäilt in Österreich in die Kompetenz des 
Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung, welches 
mit der Durchführung eines unten umschriebenen Teilbereiches 
des Kulturgüterschutzes das Bundesdenkmalamt (im Zusam­
menwirken mit den zuständigen Dienststellen auf Bundes-, Lan­
des- und Gemeindeebene) bis zum Erlaß eines Durchführungsge­
setzes betraut hat. 
Im Rahmen der Katastrophenvorsorge beim Kulturgut wurde der 
allgemeine Kulturgüterschutz in den umfassenden Katastrophen­
schutz integriert - zwecks Einarbeitung in die Katastrophen­
schutzpläne der Länder, der politischen Bezirke und der Gemein­
den werden von der im Bundesdenkmalamt zuständigen Abtei­
lung die benötigten Planungsunterlagen des Kulturgüterschutzes 
zur Verfügung gestellt. 
Der allgemeine Kulturgüterschutz ist außerdem ein fester Be­
standteil der Planungen der Umfassenden Landesverteidigung -
in diesem Sinne ist er im Landesverteidigungsplan verankert und 
im Arbeitsausschuß "G" (Geistige Landesverteidigung) und "Z" 
(Zivile Landesverteidigung) vertreten. Im Arbeitsausschuß "M" 
(Militärische Landesverteidigung) werden lediglich Belange der 
dem Militär durch das Konventionsgesetz vorgeschriebenen mili­
tärischen Maßnahmen (Respektierung des Kulturgutes und Ko­
operation mit zivilen Behörden) behandelt. 
Die aus der Ratifizierung der einschlägigen internationalen Kon­
ventionen zum Schutz von Kulturgut für Österreich resultieren­
den Verpflichtungen und die durch die nationalen Rechtsnormen 
geregelten Planungs- und Durchführungsmaßnahmen des Kultur­
güterschutzes und der Katastrophenvorsorge bei Kulturgütern 
berühren also gleichermaßen sowohl den zivilen und militärischen 
Dienststellenbereich, als auch den Bereich der Katastrophenein­
satzsteIlen, die Eigentümer und Sachverwalter der Kulturgüter 
und jeden Österreicher. 
Im Wirkungsbereich des Bundesdenkmalamtes wurde das vom 
damaligen Bundesminister Dr. Theodor Piffl-Percevic eingerich­
tete "Conventionsbüro" mit der Verwirklichung der Haager Kon­
vention vom Jahre 1954 beauftragt; diese Funktion - die inzwi­
schen mehrmals im Sinne der sich ändernden weltpolitischen 
Situation, der stets im Fluß befindlichen Auffassungen" über die 
Rechtfertigung, den Inhalt und die Ziele der allumfassenden Ver­
teidigungspolitik allgemein (und infolgedessen auch des Kultur­
güterschutzes) und nicht zuletzt im Sinne des novellierten Sta-
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tuts des Bundesdenkmalamtes, in Kompetenzen eingeschränkt 
und im Bereich der Aufgaben stark reduziert wurde - erfüllt 
heute die Abteilung für den Schutz von Kulturgut im Falle von 
Katastrophen und bewaffneten Konflikten sowie für Bauberech­
nung. Diese Abteilung soll folgenden Teilbereich des allgemeinen 
KUlturgüterschutzes betreuen: Zusammenstellung eines Pla­
nungs- und Einsatzinstrumentariums, Durchführung der Kenn­
zeichnung des Kulturgutes, Sicherheitsduplizierung und Auslage­
rung von Kulturgüterdokumentationen des Bundesdenkmal­
amtes, Verbreitung der Ideen des Kulturgüterschutzes und der 
Katastrophenvorsorge und schließlich auch die Teilnahme an ein­
schlägigen Planungen des Bundes. 
Spezielle mit dem KUlturgüterschutz zusammenhängende Fach­
fragen werden im Bundesdenkmalamt von den zentralen Fachab­
teilungen in Wien behandelt. 
Die Landeskonservatorate (= AußensteIlen des Bundesdenkmal­
amtes, die ihren Amtssitz im jeweiligen Bundesland haben, oder 
die - wie bei Wien, Burgenland und Niederösterreich - in der 
Zentrale untergebracht sind) betreuen etwa folgende einschlägi­
ge Fragenkomplexe: Feststellung ob es sich um ein Kulturgut 
handelt, Anträge und Stellungnahmen zur Kennzeichnung der 
Kulturgüter, praktische Maßnahmen im Bereich der Sicherung 
und Mitwirkung bei Planungen der Länder, der politischen Be­
zirke und der Gemeinden. 

5. Wert des modernen Schutzes des kulturellen Erbes Öster­
reichs gegen die Gefahren von Umwelt- und Naturkatastro­
phen sowie von Kriminalität und von bewaffneten Konflikten 

Welchen praktischen Wert kann nun ein moderner Kulturgüter­
schutz und eine Katastrophenvorsorge in der heutigen Zeit ha­
ben? 
Skeptiker werden immer behaupten, daß alle Bemühungen um 
die Einschränkung der Wahl der Mittel zur Schädigung des Fein­
des im Falle eines bewaffneten Konfliktes nicht eingehalten wer­
den. Sie werden wahrscheinlich ebenso behaupten, daß eine Ka­
tastrophenvorsorge weder zielführend noch wirtschaftlich sein 
kann. 
Sie haben nicht recht. 
Es gibt vielmehr Gutwillige, die um die Unersetzlichkeit der Kul­
turgüter wissen und versuchen, sie möglichst zu schonen, auch 
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wenn diese Personen selbst in Kriegshandlungen mit einbezogen 
sind. Diese Gutwilligen haben in der Vergangenheit oft ein hohes 
persönliches Risiko auf sich genommen, wenn sie aufgrund der 
unrealistischen und ungünstigen Kulturgüterschutzbedingungen 
der Haager Landkriegsordnung für die Bewahrung des kulturel­
len Erbes eingetreten sind. Sie können aufgrund der nun gelten­
den modernen und vernünftigen Norm ihre Handlungen vertreten 
und sich rechtfertigen. 
Die Bevölkerung selbst und ihre Vertreter, insbesondere die Ge­
meinderäte und Bürgermeister können, wenn auch vielleicht nicht 
im Zuge der Kampfhandlungen, so doch bestimmt nach deren 
Ende (dies gilt auch für die Zeit nach Abflauen einer Natur- oder 
Umweltkatastrophe) anhand der Bestimmungen der Haager Kon­
vention zum Schutz der Kulturgüter im Falle eines bewaffneten 
Konfliktes viel wirkungsvoller den Bestand der Kulturgüter und 
besonders das Eigentum der Bürger innerhalb der Denkmalorte 
verteidigen oder sichern als früher. 
Sie legen damit, wie gezeigt werden konnte, auch den Grund zu 
neuem wirtschaftlichem Aufbau und verhindern, daß die Unver­
wechselbarkeit, der Charakter der Heimat und damit die Bindung 
der Bevölkerung an ihr Territorium verlorengeht. Es zeigt sich 
immer wieder, wie stark der Wille zur Bewahrung der Eigenart 
und dessen, was die Eigenart symbolisiert, ist und welch hohe 
Opfer die Bevölkerung auf sich nimmt, um derartige Werte zu 
verteidigen. 
Die Kennzeichnung der Kulturgüter und die Ähnlichkeit bestimm­
ter Vorgangsweisen mit den Maßnahmen, welche vom Roten 
Kreuz allgemein bekannt sind, stellen eine weitere Gewähr für die 
Wirksamkeit der neuen internationalen Rechtsnorm dar. Wenn 
der Wert der Erfüllung der Haager KUlturgüterschutzkonvention 
beurteilt wird, möge niemals vergessen werden, daß 80-90% 
der technisch-organisatorischen Vorkehrungen der Erhaltung un­
seres wertvollen Kulturerbes im Frieden und bei normalen Bedin­
gungen sowie im, Falle von Naturkatastrophen dienen. Nur ca. 
20% der Vorkehrungen werden ausschließlich erforderlich, um 
diese Güter auch bei bewaffneten Konflikten schützen zu kön­
nen. 
Bis Ende 1983 gehörten der Konvention und dem Protokoll be­
reits insgesamt 71 Signatarstaaten an. Diese große Anzahl von 
Staaten, die im Sinne der Konvention dem Schutz und der Erhal­
tung des kulturellen Erbes der eigenen und der fremden Völker 
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große Bedeutung beimessen, manifestiert den Willen der Staa­
tengemeinschaft, im Falle von bewaffneten Auseinandersetzun­
gen das Kulturgut als solches zu respektieren, vor Zerstörung zu 
schützen und aus den Kampfhandlungen möglichst auszuklam­
mern. 
1945 bis Ende 1983 - 39 Jahre nach dem 2. Weltkrieg - fanden 
nach einer Pressemeldung mehr als 105 konventionell geführte 
Kriege statt, die 66 Staaten betroffen, und bei welchen an die 16 
Millionen Menschen ihr Leben verloren haben; es erscheint daher 
besonders notwendig zu sein, eine umfassende, alle Altersgrup­
pen - also auch die Jungen -und alle Schichten der Bevölke­
rung durchdringende Aufklärungskampagne zu führen, deren Auf­
gabe es wäre, die Gesellschaft über die Möglichkeiten und über 
die Chancen des Schutzes des Lebens, der Sachwerte und auch 
der Kulturgüter in einem modernen Krieg zu informieren, zu über­
zeugen und zu erziehen. 

Damit eine solche Aufklärung an Glaubwürdigkeit gewinnt, ist 
es aber notwendig, auch echte Leistungen im Bereich der prak­
tischen Schutzmaßnahmen zu erbringen. 

6. Jeder Staatsbürger ist zum Kulturgüterschutz verpflichtet 
Österreich hat mit der Ratifizierung der einschlägigen, sinnvollen 
und bestimmt nicht zur Unwirksamkeit verurteilten Konventionen 
eine rechtliche Verpflichtung übernommen, die es als altes Kul­
turland auch moralisch, national und international besonders bin­
det. Diese Verpflichtung bezieht sich nicht nur auf die Gebiets­
körperschaften und die Verwaltung, sie betrifft in erster Linie 
jeden einzelnen. 
Deshalb fordert auch der Text der Konvention, daß alles getan 
werde, um die Bevölkerung mit der Problematik und den Erfor­
dernissen des KUlturgüterschutzes bekannt zu machen. 
Für die Bekanntmachung der Haager Konvention sorgen die Ver­
öffentliChung im Bundesgesetzblatt sowie die Instruktion des 
Bundesministeriums für Landesverteidigung, welche alle Wehr­
pflichtigen erhalten. Das Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst veranstaltet Tagungen und Seminare, in denen auch der 
Kulturgüterschutz einen festen Platz einnimmt; es wird ein Kul­
turgüterschutzfilm vorbereitet, und auch diese Aufklärungsbro­
schüre, die als Lehrbehelf im Rahmen der politischen Bildung 
gedacht ist, sorgt für die Verbreitung dieser Ideen. Das Bundes-
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ministerium für Inneres veranstaltet Baufachkurse für zivile Lan­
desverteidigung, in welche auch der KUlturgüterschutz aufge­
nommen wurde. In Fachpublikationen wird auf Probleme des Kul­
turgüterschutzes eingegangen; in dieser Hinsicht ist besonders 
auf die Studien reihe des Bundesdenkmalamtes zur Denkmalpfle­
ge - Kulturgüterschutz (blaue Reihe), die Flugblätter der für den· 
Kulturgüterschutz zuständigen Abteilung des Bundesdenkmal­
amtes und auf die diesb~züglichen Veröffentlichungen im Mittei­
lungsblatt der Museen Osterreichs, dem offiziellen Organ des 
Verbandes österreichischer Geschichtsvereine, Arbeitsgemein­
schaft der Museumsbeamten und Denkmalpfleger, hinzuweisen. 

7. Kulturerbe Österreichs im Licht Europas und der Welt 
Kulturgüter zählen, wie in anderen Ländern so auch in Öster­
reich, zum wertvollsten Besitz der gesamten Bevölkerung, gleich­
gültig, in wessen Eigentum sie sich befinden. Die Gesamtheit der 
in Österreich erhaltenen Kulturgüter bildet das Kulturerbe Öster­
reichs. Das Kulturerbe einzelner Nationen Europas (und somit 
auch jenes der österreichischen Nation), das zum Kern des Welt­
kulturerbes zählt, erscheint uns im einzelnen als verschieden und 
jeweils eigenständig, in der Summe, im gemeinsamen jedoch als 
eine qualitative Einheit, als ein gemeinsames europäisches kul­
turelles Erbe, zu dem jedes hier lebende Volk seinen Beitrag 
geleistet hat bzw. leistet. 

Da Europa in der Geschichte nie nur Politik und Wirtschaft war, 
sondern auch eine kutturelle und geistige und moralische Dimen­
sion besaß, wird das kulturelle Erbe auf dem Weg der inneren 
moralischen Erneuerung in einer Zeit, in der die ostmitteIeuropäi­
schen Länder nach dem Weg zur Demokratie und zu Europa 
ringen und sich zur europäischen Kultur bekennen, eine sehr 
wesentliche Rolle spielen. 

Auch das Kulturerbe Österreichs kommt nun im Rahmen des 
neuen Zusammenspiels der Länder und Völker Europas zu einer 
neuen Geltung, und die Ideen seines Schutzes und der Bewah­
rung vor ihm drohenden Gefahren erhalten neue Bedeutung und 
zusätzliche Inhalte. Es wird sich als notwendig erweisen, auch 
diese Bemühungen europareif zu machen, sie auf eine neue, auf 
die angestrebte Integration orientierte Basis zu setzen und neuen 
grenzüberschreitenden internationalen Kriterien anzupassen. 
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8. Definition "Kulturgut" 
Im folgenden wird die Kulturgüterdefinition des Art. 1 der Haager 
Konvention vom Jahre 1954 vollinhaltlich wiedergegeben. 

"Bewegliches oder unbewegliches Gut, das für das kulturelle 
Erbe aller Völker von großer Bedeutung ist, wie z. B. Bau-, 
Kunst- oder geschichtliche Denkmäler religiöser oder weltli­
cher Art." 
"Archäologische Stätten." 
"Gebäudegruppen, die als Ganzes von historischem und 
künstlerischem Interesse sind." 
"Kunstwerke, Manuskripte, Bücher und andere Gegenstände 
von künstlerischem und archäologischem Interesse." 
"sowie wissenschaftliche Sammlungen und bedeutende 
Sammlungen von Büchern, Archivalien oder Reproduktionen 
des oben bezeichneten Kulturgutes". 

"Baulichkeiten, die in der Hauptsache und tatsächlich der 
Erhaltung und Ausstellung des bezeichneten beweglichen Gu­
tes dienen, wie z. B.: Museen, größere Bibliotheken, Archive 
sowie Bergungsorte, in denen im Falle bewaffneter Konflikte 
das bezeichnete Kulturgut in Sicherheit gebracht werden 
soll." 
"Orte, die in beträchtlichem Umfange Kulturgut im Sinne der 
vorstehend zitierten Unterabsätze aufweisen und als ,Denk­
malorte' bezeichnet sind." 

9. Ursachen der Gefährdung der Kulturgüter 
9.1 durch Naturgewalten und -katastrophen: 

30 

Boden 
CD Erdbeben 
e Erdrutsch 
• Wasser, Nässe, Feuchtigkeit 
Wetter 
• klimatische Veränderungen 
• Windsturm 
6& wolkenbruchartige Regenfälle 

• Hagel 
• Blitz-; Brand-, baustatische Schäden 
• Hochwasser - Eisstoß 
• Lawinen - Eis - Schnee - Stein 

f 

I 
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9.2 durch Technik und Industrie 
Umweltsveränderungen und -katastrophen 
• Luftverschmutzung 
(9 Sauerregen 
Ci) raumklimatisch ungünstige Bedingungen im Inneren 

der Bauobjekte 
• Pilze - Schimmel - Bakterien 
e Boden- und Gebäudeerschütterungen (Verkehr, 

Maschinen, Explosionen) 
6 Überschallknall (Luftverkehr) 

9.3 durch Alterszerfall, Mangel an Verständnis und Habsucht 
verwendetes Material, Baukonstruktion und/oder hand­
werkliche Ausführung weisen Altersschwäche, Fehler 
oder sonstige negative Erscheinungen auf 
Nutzung nicht geeignet 
Instandhaltung nicht geeignet oder unausreichend 

9.4 durch kriminelle Handlungen 
Vandalismus 
Diebstahl 
Raub 
Plünderung 
Verschleppung 

- Terrorismus 
9.5 durch bewaffnete Auseinandersetzungen 

Revolutionen 
Konflikte nicht internationalen Charakters 
internationale bewaffnete Konflikte 
Repressalien an Kulturgut 
Kunstraub 
sonstige widerrechtliche Inbesitznahme von Kulturgut 

10. Erdbeben und Katastrophen; allgemein 
Seit frühester Zeit werden der Mensch und die durch seine Hand 
geschaffenen Sachwerte durch die Gewalten der Natur einerseits 
und durch die feindlichen Handlungen des Menschen selbst be­
droht; in den letzten Jahrzehnten kam zu diesen Gefahren noch 
die Bedrohung durch die ungünstige Umweltsituation. 
Erdbeben und Katastrophen, vor ·denen sich die Menschheit seit 
der Zeit des Beginns ihrer eigenen Existenz am meisten gefürch­
tet hat, galten stets als von Göttern oder Dämonen verursacht 
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(im Germanischen etwa von gefesselten Unholden in Höhlen). Bis 
in die Neuzeit wurden sie als Vorzeichen von Weltuntergang, 
Straf- oder Jüngstgerichten oder ähnlichem verstanden. 

10.1 Unter dem Begriff "Erdbeben" und erdbebenartige Erschei­
nungen" werden großräumige Erschütterungen des Erdbo­
dens vestanden, die durch geologische Vorgänge in der 
Erdkruste und im oberen Erdmantel, durch Meteorfälle, 
durch große Explosionen und/oder durch nukleare Beben 
bei Kernexplosionen ausgelöst werden. 
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a) In bezug auf die "Erdbebenarten" im engeren Sinne 
spricht man über ein Einsturzbeben (als Folge eines Ein­
bruchs von Hohlräumen), über ein vulkanisches Beben 
(als Begleiterscheinung von Vulkanausbrüchen oder La­
vabewegungen) und über die an Zahl und Intensität bei 
weitem überwiegenden tektonischen bzw. Dislokations­
beben. 

b) Die Zahl der Erdbeben wird weltweit auf jährlich mehr 
als 100.000 geschätzt, von denen mehr als 5000 ohne 
Meßgerät bemerkt werden und nur etwa 100 zerstörend 
wirken. 

c) Bereits in den alten Kulturen hat der Mensch das auffäl­
lig veränderte Verhalten von Haustieren und von wilden 
Tieren (wie etwa von Schlangen) in der freien Natur be­
obachtet, welches Verhalten von Unruhe bis zur Flucht 
führen konnte und das sich bereits Stunden vor Beginn 
eines Erdbebens gezeigt hat (Seismoreaktion). 
Später, vor allem in Alt-China, begann man sich - par­
allel zur Beobachtung der Seismoreaktion bei Tieren -
mit dem Thema der "Erdbebenkunde" (Seismologie) und 
der "Erdbebenvorsorge" zu befassen. Bekannt aus Alt­
China sind die ersten Seismometer (aus 78-139 n. Chr.). 
Während das Studium der Erdbebenkunde ursprünglich 
im wesentlichen auf der Beobachtung und Kartierung 
örtlicher Wirkungen beruhte, begründete E. von Rebeur­
Paschwitz das Fernstudium der Erdbeben mit Hilfe von 
Seismographen. 
Die Bodenbewegungen bei Erdbeben, Kernexplosionen 
und bei mikroseismischen Bodenunruhen werden durch 
hochempfindliche Apparate in den Erdbebenwarten lau-

1 

f 
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; 

fend aufgezeichnet. In Österreich liegen diese Warten in 
Wien, Graz und Innsbruck. 

d) Da eine sichere Erdbebenvorhersage bisher noch nicht 
möglich ist (langfristige Forschungsprogramme mit dem 
Ziel der Erdbebenvorhersage sind vorgesehen, einschlä­
gige Forschungsstätten sind im Aufbau), bemüht man 
sich in Kulturländern mit besonderer Erdbebengefähr­
dung wie Japan, Italien und Kalifornien, aber auch in 
manchen anderen Ländern, wie etwa in Österreich und 
in Deutschland, hochentwickelte und durch amtliche Vor­
schriften geregelte erdbebensichere Bauweisen zu er­
reichen. In Österreich gilt für die erdbebengefährdeten 
Gebiete wie etwa im Raume der Thermallinie im Osten 
und im Großraum Tirol ÖNORM B4015 Teil 1 als bauamt­
liche Richtlinie. 

10.2 Der Begriff "Katastrophe" wird meistens als ein Naturge­
schehen oder als ein geschichtliches Geschehen definiert, 
welches - im Sinne einer "Umwendung, Umkehrung" eines 
bestimmten Zustandes - in plötzlichem Einbruch nachhal­
tige Schäden oder sogar Zerstörung hervorruft, wie etwa 
im Bereich der Fauna, Flora, des Menschen, der Kultur oder 
des Staates; eine Wiederherstellung der vorherigen Situa­
tion respektive eine Rückversetzung in den ursprünglichen 
Zustand ist dabei in bestem Fall teilweise, meist aber zur 
Gänze in Frage gestellt. 
Der "Katastrophenschutz" und die "Katastrophenvorsorge" 
umfassen vorausschauende praktische Maßnahmen zur Ab­
wendung oder Minderung der Folgen einer Gemeingefahr 
für die Natur, für die Menschen und für die durch menschli-· 
che Hand entstandenen Sach- und Kulturgüter. 
In Österreich werden die Katastrophenvorsorgemaßnah­
men und ihre Planung sowie die Tätigkeit der Katastrophen­
einsatzorganisationen und der zuständigen Dienststellen im 
Anlaßfall durch die "Katastrophenschutzpläne" auf den ein­
zelnen Ebenen der politischen Verwaltung geregelt. - Der 
Kulturgüterschutz wird in diese Pläne integriert. 

11. Kulturgüterschutz im Falle von bewaffneten Konflikten 
11.1 Ältere Geschichte 

Der Glaube des Menschen an das Übernatürliche oder Nu­
minose stellt einen wesentlichen Grund für die Entstehung 
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von Kunst- und Kulturgütern dar, die oft zum Bindeglied 
zwischen dem geglaubten Übernatürlichen und der tatsäch­
lichen Existenz wurden. Die Geschichte der altorientali­
schen und antiken Religionen zeigt, daß ein magisches Welt­
verständnis die zumeist religiösen Kunstwerke für Sitz und 
Mittelpunkt der Kraft und Macht des jeweiligen Gottes hielt. 
Der Schutz von Kulturgütern im Kriegsfall wurde daher in 
der Antike durch das Interesse des militärisch Überlegenen 
verdrängt, die numinosen Kräfte durch Raub für sich selbst 
nutzbar zu machen, oder aber durch die Zerstörung der 
Kulturgüter den Feind der Unterstützung durch die Götter 
zu berauben. Allmählich traten jedoch Habgier, das Recht 
des Stärkeren und die Demütigung des militärischen Geg­
ners an die Stelle der ursprünglich religiösen Beweggründe 
für den Raub und die Zerstörung von Kulturgütern. 

11.2 Jüngere Geschichte 
. Seit dem 16. Jh. setzten sich Publizisten und Juristen (Albe­

ricus Gentilis) in verstärktem Maße für den Schutz von Kul­
turgut ein. Der berühmt gewordene Brief des französischen 
Archäologen Quartremere de Quincy (1755-1849), der den 
Kunstraub unter Napoleon I. verurteilt hatte, dokumentiert 
die Bewußtseinsänderung der europäischen Neuzeit, die 
grobe Zerstörung von Kulturgut nicht mehr hinnahm und 
Kulturgüter als gemeinsamen Besitz und Wert aller Völker 
betrachtete. Im Wiener Kongreß, dessen Schlußprotokoll 
die Bestimmung enthielt, Kunstwerke dürften im Krieg nicht 
von ihrem Ursprungsort entfernt werden und müßten bei 
Mißachtung dieser Bestimmung wieder rückerstattet wer­
den, fand erstmals die Idee des Schutzes der Kulturgüter 
Eingang in ein vÖlkerrechtliches Dokument, dem weitere 
nationale und internationale Abkommen folgten. 

11.3 Internationale Abkommen zum Schutz von Kulturgut zur 
Zeit des 1. und des 2. Weltkrieges 
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Ein wesentliches Vertragswerk in der Geschichte des Kul­
turgüterschutzes stellen die "Haager Landkriegsordnung" 
(HLKO) und das ,,4. Haager Abkommen betreffend die Ge­
setze und Gebräuche des Landkrieges" (HLKA) vom Jahre 
1907 dar. Die Wirksamkeit der Bestimmungen dieser Ab­
kommen wurde jedoch durch eine "Allbeteiligungsklausel" 
gemindert, derzufolge die Vertragsparteien aber nur dann 

zu einer Einhaltung der Bestimmungen verpflichtet sind, 
wenn alle an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Staa­
ten Mitglieder des Abkommens sind. 
Nach den erschütternden Erfahrungen des 1. Weltkrieges 
(1914-1918) entstanden aus den Bemühungen um die Ab­
fassung eines ausschließlich dem Schutz der Kulturgüter 
geltenden völkerrechtlichen Vertrages (Konvention) als -
wenn auch bescheidene - Ergebnisse, die "Haager Luft­
kriegsregeln" (1922-1923) und der "Roerich-Pakt" (Ver­
trag über den Schutz von künstlerischen und wissenschaft­
lichen Institutionen und historischen Denkmälern; unter­
zeichnet in Washington am 15. April 1935), der allerdings 
nur in Amerika Bedeutung erlangte. 
Im 2. Weltkrieg (1939-1945) galten also für den Bereich 
des Kunstschutzes die drei genannten Abkommen: die 
"Haager Landkriegsordnung" , das ,,4. Haager Abkommen 
betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges" 
und die "Haager Luftkriegsregeln" . 

11.4 Kunstschutz im 2. Weltkrieg 
Anfangs des Krieges hat man sich allerdings im kirchlichen 
und im privaten Bereich auf eine höchst unterschiedliche 
Weise mit dem Schutz der Kulturgüter befaßt. Teilweise 
versuchten die kirchlichen Oberbehörden, durch Vorschrif­
ten und Verordnungen Art und Zeitpunkt von Bergungsak­
tionen kirchlicher Kulturgüter festzulegen. In vielen Fällen 
bedurfte es aber der persönlichen Initiative, um durch Vor­
schläge über geplante oder Meldungen über bereits erfolgte 
Bergungsmaßnahmen der mit Fortdauer des Krieges immer 
bedrohlicher werdenden Gefährdung der Kunstwerke zu be­
gegnen. Allzuoft kam nach überraschenden Bombenangrif­
fen allerdings jede Schutzmaßnahme zu spät. 
Erst die mit Fortdauer des Krieges infolge verheerender 
Bombenangriffe immer häufiger und katastrophaler wer­
denden Verluste an Kulturgütern zwangen ab 1943 zu radi­
kalen und umfangreichen Maßnahmen zum Schutz der Kul­
turgüter. 
Die Si c her u n g am Ort hatte sich am wenigsten bewährt. 
Sie konnte nur dann wirksam werden, wenn es nicht zu 
einem Bombenabwurf auf das Gebäude selbst gekommen 
war. Dennoch boten Keller und Kasematten von Burgen 
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trotz ausgebrannter Gebäudeteile vielfach hinreichenden 
Schutz. 
Die Aus lag e run g und damit die Dezentralisierung we­
sentlicher Bestände der Museal-, Archiv- und Biblio­
thekssammlungen war eine Notmaßnahme und bedeutete 
wenigstens luftschutztechnisch eine zunächst akzeptable 
Möglichkeit. Gegen Kriegsende jedoch wurden gerade die 
verstreut gelegenen Bergungsorte zusehends unsicherer 
und gefährdeter. 
Die Bergwerke als unterirdische Großräume haben schließ­
lich gegen jegliche militärische Bedrohung noch den besten 
Schutz geboten. 
Die in den Salzbergwerken von Altaussee, Bad Ischl und 
Lauffen eingerichteten Großbergungsräume waren wohl die 
wichtigsten und sichersten, aber keineswegs die einzigen 
Bergungsräume während des 2. Weltkrieges. 
Auch eine große Anzahl von Schlössern, Klöstern, Kirchen 
und Pfarrhöfen diente als Bergungsort von Kulturgütern. In 
diesen meist abseits der wichtigsten Verkehrswege und 
militärischen Anlagen gelegenen Objekten wurden aus Wer­
ken der bildenden Kunst vorwiegend Bibliotheks- und Ar­
chivbestände aus den besonders gefährdeten Groß- und 
Industriestädten gelagert. 

11.5 Kunstschutz und Altaussee im 2. Weltkrieg 
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Anfang 1944 war die Entscheidung über die Verwendung 
des Salzbergwerkes Altaussee als Bergungsort für Kunst­
schätze gefallen. 
Die Hauptmasse des Bergungsgutes bildeten, außer Ge­
mä.'.den deutscher Maler des 19. Jh., Werke von Breughel 
d. A., van Dyck, van Eyck, Michelangelo, Rembrandt,' 
Rubens, Velasquez und Vermeer. Zu den wertvollsten der 
in Altaussee eingelagerten Kunstwerke zählten die Tafeln 
des Genter Altares der Brüder van Eyck, Vermeers Gemäl­
de "Der Maler im Atelier" sowie die Marmorplastik der Ma­
donna aus Brügge von Michelangelo. Außerdem wurden 
neben bedeutenden österreichischen Kunstwerken aus 
kirchlichem und staatlichem Besitz mit zunehmender militä­
rischer Bedrohung Wiens auch bedeutende Kunstwerke aus 
Wien im Salzberg von Altaussee geborgen. Weiters wurden 
Bestände des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien, die 

Bibliothek des Deutschen Archäologischen Institutes in 
Rom und Wandverkleidungen aus dem Schloß Schönbrunn 
nach Altaussee gebracht; ebenso die Bestände der Schack­
Galerie aus München sowie die in Verwahrung des Wiener 
Instituts für Denkmalpflege stehenden Kunstwerke. 

11.6. Rückstellung - Restitution der Kunstwerke - nach 1945 
Bereits wenige Monate nach Kriegsende begann der Ab­
transport der in Altaussee und in anderen Bergungsorten 
eingelagerten Kunstwerke. Die bei der Einlagerung der 
Kunstwerke angefertigten Inventare sind den Amerikanern 
ausgehändigt worden. Dann begann der Rücktransport und 
die Rückgabe an die Eigentümer der eingelagerten Kunst­
werke, die durch das Bundesdenkmalamt großteils organi­
siert und veranlaßt wurden. 

11.7 Haager Kulturgüterschutz-Konvention vom Jahre 1954 
Ungeachtet der verdienstvollen Tätigkeit von Kunstschutz­
offizieren im 2. Weltkrieg (Einzelaktionen zur Rettung von 
Kulturgut und Bergungsmaßnahmen für bewegliches Kul­
turgut) wurden insbesondere in den durch systematische 
Bombenangriffe zerstörten Städten im 2. Weltkrieg wert­
vollste Kulturgüter und Kunstdenkmäler vernichtet. Nach 
dem Ende des 2. Weltkrieges (1945) nahm sich die UNESCO 
(Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur), eine 
Teilorganisation der Vereinten Nationen, der Ausarbeitung 
einer Kulturgüterschutz-Konvention an, 
Aufgrund eines niederländischen Antrages aus dem Jahre 
1949 wurde die sog. "Haager Konvention" (Konvention zum 
Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten) am 
14. Mai 1954 von 37 Staaten angenommen und beschlos­
sen. Die Republik Österreich hat diese Konvention am 
6. März 1964 ratifiziert (BGB!. Nr. 58/1964). 
Gegenüber den bisherigen, international geltenden ein­
schlägigen Abkommen brachte diese Konvention wesentli­
che Errungenschaften in bezug auf die Einführung eines 
internationalen Schutzes von Kulturgut (Normalschutz, Son­
derschutz), auf die umfassende Interpretation des Begriffes 
"Kulturgut", auf die Sicherungs- und Respektierungsmaß­
nahmen und in bezug auf die Kontroll- und Strafmaßnah­
men. 
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a) Die zwei Schutzarten, der normale Schutz und der Son­
derschutz, unterscheiden sich nur in der Bekanntma­
chung der Schutzobjekte und in der Person jener, die 
über das Vorliegen einer militärischen Notwendigkeit ent­
scheiden können. Sonderschutz kann nur für ganz be-
deutende Kulturgüter gewährt werden. . 

Sonderschutz: 
Die unter Sonderschutz stehenden Objekte werden auf 
Antrag des Staates, auf dessen Hoheitsgebiet sie sich 
befinden, und nach Zustimmung aller Signatarstaaten in 
ein internationales Register bei der UNESCO eingetra­
gen. Diese Schutzobjekte müssen mit dem internationa­
len Schutzzeichen kenntlich gemacht werden, welches 
an jedem dieser Objekte dreifach anzubringen ist. 

Normalschutz: 
Objekte unter Normalschutz werden von der Abteilung 
für den Schutz von Kulturgut im Falle von Katastrophen 
und bewaffneten Konflikten sowie für Bauforschung im 
Bundesdenkmalamt erfaßt und können mit dem interna­
tionalen Schutzzeichen versehen werden. Zum Unter­
schied von der Bezeichnung der Kulturgüter unter Son­
derschutz kann das Zeichen aber in diesen Fällen nur 
jeweils einfach an den Schutzobjekten angebracht wer­
den. 

Der Begriff des Schutzes, der allen so definierten Objek­
ten zukommt, zerfällt in zwei Teile: in Sicherung und 
Respektierung. 

b) Sicherung 
Die Sicherung ist ein Teil des Gesamtschutzes. Unter 
Sicherung sind jene Vorkehrungen und Maßnahmen zu 
verstehen, die den Kulturgütern eine bessere Wider­
standsfähigkeit gegen die voraussehbaren Gefahren ver­
leihen. Diese Maßnahmen werden erfahrungsgemäß bei 
Naturkatastrophen und bei bewaffneten Konflikten im 
wesentlichen gleich sein. 

Man kann diese Sicherung in Hauptgruppen unte~teilen 
wie etwa: 

Maßnahmen zur Herabsetzung der Verwundbarkeit 
unbeweglicher Objekte und zur Bergung beweglicher 
Objekte an sicheren Orten. 
Dokumentarische Erfassung der Objekte, um im Fal­
le ihres Unterganges die Erinnerung an sie und die 
Grundlagen für wissenschaftliche Bearbeitungen zu 
gewährleisten. 

Es ist erstaunlich, wieviel sinnvolle Sicherungsmaß­
nahmen mit geringem personellen und materiellen Auf­
wand durchgeführt werden können, die den Kulturgü­
tern auch im Falle eines modernen bewaffneten Kon­
fliktes und unter Berücksichtigung aller neuen Waffen­
wirku~gen eine hohe Überlebenschance geben. Es wur­
de in Osterreich ein eigenes Handbuch unter dem Titel 
"Kulturgüterschutz" herausgegeben, das Richtlinien, 
Vorschläge und bewährte Methoden für die wichtigsten 
Einzelfälle, mit denen gerechnet werden muß, darlegt. 
Zum besseren Verständnis des Gesamtproblemkreises 
Herabsetzung der Verwundbarkeit im allgemeinen seien 
hier einige besondere Teilgebiete aufgezählt: . 
• unbewegliche Kulturgüter 

städtebauliche Maßnahmen und Maßnahmen, die sich 
auf mehrere Objekte zusammen beziehen ~ Verrin­
gerung der Brandgefahr für Altstadtkerne, Erhöhung 
der B ra n d - s ich e r he i t, bauliche Sanierung, ins be­
sonders statische Sicherungen - Bewahrung 
von G rün- und Freiflächen, Zufahrtswegen 
und Ausfallstraßen - Freimachung der Hauptstraßen 
für Einsatzfahrzeuge (z. B. durch Fußgeherberei­
che) - ober- und unterirdische Flucht- und Ein­
satzwege - keine Zulassung von Hochbau­
ten und Aufstockungen in dicht verbauten Alt­
stadtkernen (wegen Feuergefahr, Konzentration von 
Verkehr, Bevölkerung und Gefahrenpunkten, größere 
Schuttkegel beim Einsturz etc .... ) - Einschrän­
kung der Zulassung großer Maueröffnungen 
(Brandgefahr) - Herabminderung der Ge f a h ren­
pu n k t e, (z. B. Zentralheizung statt Einzelöfen) -
möglichst große Entfernung wichtiger militäri­
sc her Z i eie auS dem eng verbauten Altsiedlungsbe­
reich (was meist sowieso aus militärischen Gründen 
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erfolgen wird, da derartige Anlagen in den brandge­
fährdeten, schwer zu verteidigenden Altstadtkernen 
ungünstig gelegen sind). Anschluß an Fr ü h war n s y­
steme - Vorbereitung der Bezeichnung von Be­
grenzungen der Denkmalorte mit dem internationalen 
Schutzzeichen, zumindest im Alarmfall. Schutz des 
Einzelobjektes - Brandschutz, Sicherung gegen Er­
schütterung, Stöße etc. - Statische Sanie­
run gen - Absicherung der Versorgungsleitungen; 
S pli tt e r s c hut z, Sandsacksicherung etc .... 

o bewegliche Objekte 
Bergung. Bewegliche Objekte sind transportfähig 
zu machen (z. B. Abhängen und Entrahmen der Bil­
der), zu verpacken (möglichst in vibrations- und 
stoßgesicherte Doppeltransportbehälter), zu t r ans­
portieren und so zu lagern, daß die KUlturgüter 
durch Bergungsschäden (Klimaschäden, Befall durch 
Pilze, Insekten etc .... ) nicht so sehr leiden, daß nach­
her durch Restaurierung ihr Bestand nicht gerettet 
werden kann. 

Bergungsräume. Zunächst gestatten die kurzen 
Warnzeiten es nicht mehr, die Objekte an weiter ent­
fernte Bergungsorte zu transportieren. Deshalb müs­
sen für den Alarmfall zunächst in den Bauwerken, die 
Kulturgut beherbergen, bzw. in ihrer unmittelbaren 
Umgebung sogenannte Grundschutz- oder Mini­
mal-, Erst- und Behelfsbergungsräume vorge­
sehen werden, in denen das Kulturgut, wenn auch 
kurzfristig, eine voraussichtlich höhere Sicherheit ge­
nießt, als an seinem normalen Aufbewahrungsort. Da­
bei wären Unterflurräume anzustreben. Die Gefahr 
von Wassereinbruch sollte verhindert werden. Die Un­
terflur- und Grundschutzräume sollten eine trümmer­
sichere Decke aufweisen (ca. 1000 kg/m2

, d. s. Werte, 
die ohne weiteres von jedem normalen alten Gewölbe 
erreicht werden). 

Allenfalls können die Bergungsgüter später von die­
sen Erstbergungsräumen in sichere Bergungsorte, so­
genannte Z w i sc he n berg ung sorte, weitertrans­
portiert werden, wenn sichergestellt erscheint, daß 

der Transport nicht gefährlicher als die Belassung im 
Erstbergungsort ist. 
Vom Grundschutz- oder Zwischenbergungsort kann 
das Kulturgut, wenn es sehr bedeutend ist, in den 
österreichischen Zentralbergungsort verbracht wer­
den, welcher unter Sonderschutz gestellt wurde. Der 
Zentral- und Hauptbergungsort Österreichs befindet 
sich im Salzbergwerk bei Altaussee. 

c) Respektierung 
Die Respektierung bildet den anderen Teil des Gesamt­
schutzbegriffes der Kulturgüterschutzkonvention. Man 
versteht unter Respektierung die Unterlassung von 
Handlungen, die Kulturgüter im Falle eines bewaffneten 
Konfliktes der Vernichtung oder Beschädigung ausset­
zen können. Hierher gehören z. B. die Schonung von 
Kulturgut bei militärischen Operationen, der Verzicht auf 
militärische Nutzung von Kulturgut im Falle bewaffneter 
Konflikte, die Wahl des Mittels zur Erreichung der ge­
setzten militärischen Ziele, die Kulturgüter jeweils am 
wenigsten gefährden etc. Diese Respektierungspflichten 
könnten bei Vorliegen einer später nachzuweisenden, 
zwingenden militärischen Notwendigkeit so lange unbe­
rücksichtigt bleiben, als diese Notwendigkeit andauert. 
Es gibt aber noch weitere Respektierungspflichten, die 
niemals aufgehoben werden können: immer und unter 
allen Umständen sind Diebstahl, Plünderung, sinnlose 
Zerstörung und Beschädigung von Kulturgut sowie jede 
Art widerrechtlicher Aneignung desselben verboten. 
Die internationale Rechtsprechung hat jede Art wider­
rechtlicher Aneignung im Falle eines bewaffneten Kon­
fliktes auch dann, wenn sie den Anschein eines Rechts­
geschäftes hatte, aber kein Nachweis erbracht wurde, 
daß dieses nicht aus Angst oder unter Zwang zustande 
gekommen war, als widerrechtliche Aneignung gewertet. 

d) Praktische, in Österreich zum Teil bereits durchgeführte 
Maßnahmen der Katastrophenvorsorge beim Kulturgut: 
Erfassungsmaßnahmen 
<D Gesamtverzeichnis der Kulturgüter (Sammelrangli­

sten, Ranglisten), 
® Kulturgüterschutzkarten (1 :200.000, 1 :50.000), 
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" Pläne der Schutzzonen der Denkmalgebiete (1 :2.000), 
• zentrale Erdbeben-, Katastrophenvorsorge- und Du-

plikatenkartei. 
Kulturgüterschutzmaßnahmen 
., Dokumentation (Erhebungen, Inventare, Karteien, 

Vermessung, Photogrammetrie, Photoarchiv , Mikro­
verfilmung von Information usw.), 

• Kennzeichnung mit Schutzzeichen, 
• Bergungsmaßnahmen (Schutzraumbau, Transport), 
• bauliche Schutzmaßnahmen, 
• städtebauliche SChutzmaßnahmen, 
• Kulturgüterschutzpersonal (Erfassung, Ausbildung). 
Informations- und Verbreitungsmaßnahmen 
8 Bereich der zivilen Dienststellen, 
• Bereich des Militärs, 
• Bereich der Schulen, 
• Bereich der Massenmedien, 
Cl) Bereich der Besitzer bzw. Sachverwalter der Kultur-

güter. 
Da nur systematisch erfaßtes und damit überblick bares 
Kulturgut wirksam geschützt werden kann, ist die mög­
lichst lückenlose Erfassung von Kulturgut eine der wich­
tigsten Voraussetzungen zur Verwirklichung der Bestim­
mungen der Haager Konvention. Die verschiedenen Ob­
jekte werden nach Sachgebieten (z. B. Architektur, Glas­
fenster, Orgeln, Wandmalerei, Glocken, Gartenanlagen, 
Sammlungen, Archive) in Vorranglisten (bedeutendste 
Kulturgüter) und Ranglisten (bedeutende Kulturgüter) 
und nach geographischen Gesichtspunkten in Sammel­
ranglisten (alle Kulturgüter eines Bundeslandes nach Ge­
meinden alphabetisch geordnet) aufgenommen und par­
allel dazu in eigens angefertigte "Kulturgüterschutzkar­
ten" im Maßstab 1 :50.000 eingezeichnet. Für das Bun­
desland Burgenland liegt außerdem eine Kulturgüter­
schutzkarte im Maßstab 1 :200.000 vor. 
Zusätzlich zu der erwähnten listenmäßigen und karto­
graphischen Erfassung wurde neben verschiedenen In­
ventaren (Baualterpläne, Bibliographiekartei, Kartei 
denkmalgeschützter Objekte) eine zentrale Duplikaten­
kartei für Zwecke der Erdbeben- und Katastrophenvor­
sorge beim Kulturgut angelegt, welche in konzentrierter 

Form sämtliche für ein bestimmtes Kulturgut bedeutsa­
me Angaben (z. B. Literatur, Mikroformen von Bildern, 
Pläne usw.) enthalten soll. 
Eine weitere Maßnahme aktiven Kulturgüterschutzes 
stellt die Kennzeichnung von Kulturgut rnit dem interna­
tional gültigen blau-weißen Schutzzeichen im Sinne der 
Haager Konvention dar. Die Abteilung für den Schutz 
von Kulturgut im Falle von Katastrophen und bewaffne­
ten Konflikten sowie für Bauforschung hat im Verlauf 
einer bundesweiten Aktion bereits an den Großteil der 
österreichischen Gemeinden mehr als 21.000 Schutzzei­
chen mit den entsprechenden Berechtigungsdokumen­
ten übersandt. Zusätzlich zu den einzelnen Kulturgütern 
können auch Transporte von Kulturgütern und Perso­
nen, die zur Wahrnehmung des KulturgüterSChutzes tä­
tig sind, durch das Konventionszeichen (blau-weißes 
Konventionsschild) kenntlich gemacht werden und ste­
hen dann ebenfalls unter internationalem Schutz. Aus 
diesem Grunde wird die Haager Konvention des öfteren 
als "rotes Kreuz für Kulturgüter" bezeichnet. 
Die Sicherheitsdokumentation und ihr Arbeitsinstrumen­
tarium bestehend aus der genannten zentralen Duplika­
tenkartei (Duplikat von Dokumentationen über Kulturgü­
ter) und aus einer Reihe von Mikrofilm- und Datenban­
ken, ist zugleich im Sinne des Erfassens, Ordnens und 
Aufschließens von Informationen als ein Nachschlag­
werk im Ernstfall zu verstehen. Denn ein umfassend do­
kumentiertes Kulturgut (d. h. über das ausreichende in­
formationen, Veröffentlichungen, Dias, Pläne, Mikrofilme 
vorliegen), kann nicht nur fachgerechter instandgehalten 
oder restauriert werden, sondern es kann auch effizien­
ter und wirtschaftlicher gegen Gefahren geSChützt und 
gesichert werden. 
Als weitere Nachschlagewerke und Arbeitsunterlagen 
können im Kulturgüterschutz auch die übrigen vom Bun­
desdenkmalamt herausgegebenen Fachpublikationen 
zum Einsatz kommen - Dehio Handbuch der Kunst­
denkmäler, Österreich ische Kunsttopographie , verschie­
dene Flugblätter und Richtlinien und Fachhefte. 
Die nach 1945 gegründeten Restaurierwerkstätten des 
Bundesdenkmalamtes (heute Abteilung für Restaurie-
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rung} mit Spezialateliers für die Restauderung von Ge­
mälden, Skulpturen, Wandmalereien, Bodenfunden, Me­
tallen und Textilien, besitzen auch für den Kulturgüter­
schutz große Bedeutung. 
Beim Transportieren von Kulturgütern, dem Bau von 
Bergungsräumen, Bergungsmaßnahmen und Fragen der 
K/imatisierung von Kunstwerken ist die wissenschaftli­
che und fachmännische Hilfe von Restauratoren und 
Fachkräften unerläßlich. 

11.8 Moderne Erdbeben- und Katastrophenvorsorge beim Kul­
turgut 
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Die Haager Konvention vom Jahre 1954 sieht den Schutz, 
d. h. die Sicherung und Respektierung des Kulturgutes aus­
schließlich im Falle von bewaffneten Konflikten vor; in be­
zug auf die Erstreckung des Schutzes auch auf die Frie­
denszeiten und auf seine Ausdehnung auch auf das Natur': 
welterbe ist die Pariser Konvention vom Jahre 1972 (in 
Österreich noch im Ratifizierungsstadium) als eine wichtige 
und dringend benötigte Ergänzung zu verstehen. 
Die das kulturelle Erbe heute bedrohenden Gefahren durch 
die Naturgewalten, die Umwelt, die Kriminalität und die be­
waffneten Auseinandersetzungen müssen in ihrer Kom­
plexität verstanden werden. 
Dieser Auffassung muß auch der Schutz und die Katastro­
phenvorsorge beim Kulturgut Rechnung tragen. 
Für eine Kulturnation wie Österreich bilden kulturelle Werte 
einen unersetzbaren Teil ihrer Substanz. Dieser der Nach­
welt, auch über Zeiten einer Katastrophe oder eines be­
waffneten Konfiiktes zu erhalten, liegt in ihrer besonderen 
Verantwortung. 
Denn der Schutz des Lebens und der Gesundheit einerseits 
und der Schutz der Umwelt und des Kulturerbes anderer­
seits gehen uns alle an und haben die Bedeutung für ein 
einziges Land allein und das Interesse eines einzigen Vol­
kes allein längst überschritten; sie sind zur Sache nicht nur 
der Österreicher oder der Europäer, sondern der gesamten 
Staatengemeinschaft und aller Nationen der Welt gewor­
den. 

[. 10 UNTERRICHTSBEISPIELE 

Christine Irrgeher 

SChulstufe: 3.-6. 

Thema: 
Die Welt der Zeichen 

Ziele: 

- Erkennen der Inhalte und Sinnhaftigkeit der Symbole 

Zuordnen der Symbole aus den Bereichen Umwelt, Verkehr 
und Umweltschutz 
Erstellen von Spielen 

Arbeitsmittel: 

Symbolkarten für die Magnettafel oder Tuchtafel 
Falter des Umweltministeriums für die Hand der Kinder: "Schutz 
vor gefährlichen Chemikalien" 

Arbeitsmappen: Lernprogramm zur Verkehrserziehung des Kura­
toriums für Verkehrssicherheit, 3. SChulstufe 
Kärtchen und Kartons zur Erstellung der Spiele 
Spielfiguren und Würfel 

Unterrichtsablauf: 

~ Impuls: verschiedene Symbole aus den Bereichen der Um­
welt, des Verkehrs und des Umweltschutzes werden angebo­
ten. 

- Diskussion über den Sinn der Symbole und wo wir sie vorfin­
den. 

- Ordnen nach Obergruppen: 
Verkehr/Umwelt/Umweltschutz. 

- Eingehende Besprechung der neuen Symbole aus dem Um­
weltschutz an hand des Falters des Umweltministeriums: 
"Schutz vor gefährlichen Chemikalien". 

Welche Maßnahmen muß ich ergreifen, um Gefahr abzuwen­
den? 
Wo finde ich Hilfe? 
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Gruppenarbeit für drei Gruppen: 
1. Erstellen eines Puzzles: 

Gruppe sucht ein Thema (im Zusammenhang mit Umwelt­
schutz), malt mit Filzstift auf leichtem Karton, zerschneidet 
das Bild zu einem Puzzle. 

2. Erstellen eines Umwelt-Memory: 
Vorgeschnittene Kärtchen werden paarweise mit gleichen 
Symbolen (aus dem Verkehrserziehungsheft usw. ausge­
schnitten) beklebt. 

3. Gestalten eines Würfelspieles mit Spielanweisung wie bei 
DKT, etwa so: 
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Spieler gelangt auf ein rotes Feld: Du hast ein Zuckerlpapier 
aus dem Fenster geworfen, geh zurück auf Feld 3! Spieler 
gelangt auf ein rotes Feld: Du hast eine Glasflasche zum Glas­
container gebracht, rücke um 5 Felder vor! 
_ Gegenseitiges Erklären und Spielen der Spiele 

VERKEHR I UMWELT I UMWELTSCHUTZ I 

~J 

Waltraut Noss 

Schulstufe: ab 3. 
Projekt: 3-5 Tage 

Thema: 
Der Stephansdom, das Wahrzeichen Österreichs 
Ein wertvolles Kulturgut im Wandel der Jahrhunderte 

Ziele: 
Kennenlernen des Domes und seiner Kunstschätze 

- Wertvolles Kulturgut (Blaue Tafel) muß geschützt werden 
- Was können wir dafür tun? 

Arbeitsmittel: 
Bilder, Ansichtskarten, Dias, Stadtplan, Grundriß, Zeitungsaus­
schnitte, Video "Österreich 11",- Schallplatten, Sagenbücher 

Projektablauf: 
Zusammenarbeit von 3. und 4. Klassen oder Parallelklassen, EI­
tern, Lehrern und zuständigen Institutionen 
Fächerübergreifender Unterricht: 
Deutsch: Lesen von Sagen um St. Stephan 
Mathematik: Vergleich von Skizzen, ev. Kostenberechnungen 
Sachunterricht: Lehrausgänge, Zusammenfassungen 
Bildnerische Erziehung: Der Stephansdom in verschiedenen 
Techniken, z. B. Bleistift- oder Federzeichnung, Scherenschnitt, 
Fotos (Details), Klebearbeit mit Zündhölzern (ohne Kopf), Colla­
gen, ... 
Musikerziehung: Anregung zum Besuch eines Orgelkonzertes 
oder Anhören von Schallplatten mit Ausschnitten aus Messen, 
z. B. von W. A. Mozart 

Themenvorschläge für sieben Gruppen: 
1. Die romanische Kirche - Brand - Neubau, 12. und 13. Jahr­

hundert. 
12. Jh. Weihe der ersten romanischen Stephanskirche. Der 
romanische Bau war wesentlich kleiner als der heutige goti­
sche Dom. 
Aus dieser Zeit sind das Erdgeschoß der Westanlage und der 
Riesentorvorbau erhalten. Im 13. Jh. wurde das Riesentor 
umgebaut, es folgte der Ausbau der Heidentürme und das 
Radfenster der Westempore. 
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Nach einem Brand blieb nur das Fundament des rom. Baues 
übrig. 
LA: Heidentürme, Riesentor, Westportal 

Schüler machen Notizen und Skizzen von den Verzierun­
gen des Riesentores. 

2. Der gotische Dom. 
Im 14. Jh. wurde der Grundstein zum gotischen Dom gelegt 
(Langhaus, Doppelkapellen, Doppelturmfassade). 
Gründer: Rudolf IV, der Stifter 
Der Südturm, mit 137 m der höchste Kirchturm Österreichs, 
wurde errichtet. 
Baumeister: Meister Wenzel Parler, dann Peter von Prachatitz 
(Vollendung des Südturms), unter Meister Hans Puchsbaum 
wurde das Langhaus eingewölbt. 
Die Wiener Dombauhütte war die bedeutendste im südöstli­
chen Mitteleuropa. 
Im 16. Jh. schuf Meister Pi/gram die Kanzel und den Orgelfuß. 
Der Bau des Nordturmes wurde eingestellt. Ab 1700 begann 
man mit der Barockisierung des Domes. 
1945, in den letzten Kriegstagen des Zweiten Weltkrieges, 
brannte der Dom aus. Der Wiederaufbau dauerte von 1945 bis 
1952. 
LA: Besteigung des Südturmes und Besichtigung des Innen­

raumes (Pilgram-Kanzel) 

3. Kunstschätze im Dom: 
AM: Dias - Besprechen der Kunstschätze: Pilgram-Kanzel, 

Orgelfuß, Hochaltar, Wiener Neustädter Altar, Schutz­
mantelmadonna, Dienstbotenmuttergottes, Taufkapelle, 
Grabmal Friedrichs 111., ... 

LA: Besuch des Inneren der Stephanskirche mit Führung 
Schüler machen Notizen 

4. Gefahren für den Dom: 
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Brand, Krieg, Umwelt- und Witterungseinflüsse 
AM: Video" Österreich 11", Ausschnitt: Der Dom brennt! 
LA: Stephansdom: Besichtigen der Kreuzblumen, der Was­

serspeier, der verwitterten Sandsteinfiguren, eventuell 
Gespräch mit der Wiener Dombauhütte, 1010 Wien, Ste­
phansplatz 3 (Te/.: 0222/515 52/552 Dw.) 

Es sind ununterbrochen Restaurierungsarbeiten notwendig. 

5. Die Glocken von St. Stephan: 
Das alte Geläute hat vier Glocken im nördlichen Heidenturm, 
sowie die Schlagglocke des 14. Jh. im Helm des Stephanstur­
meso Die aus den Kanonenrohren der 2. Türkenbelagerung 
(1683) gegossene "Pummerin" wurde nach den Zerstörungen 
im Zweiten Weltkrieg aus altem Material in St. Florian in OÖ 
gegossen. Die Pummerin, eine der größten Glocken der Welt, 
wird zu besonderen Anlässen geläutet (z. B. Ostern, Silve­
ster). Sie ist seit 1957 im Nordturm montiert. 
LA: Nordturm: Pummerin (Lift) 

Schüler machen Skizzen und Notizen über Größe und 
Gewicht etc. 

6. Der Friedhof um St. Stephan - die Katakomben 
Im 18. Jh. wurde der Friedhof um St. Stephan aufgelassen 
und die Katakomben als Begräbnisstätte eingerichtet. 
LA: Katakomben - Führung 

Schüler machen Aufzeichnungen 

7. Die Blaue Tafel: 
Kulturgüterschutz nach der Haager Conventlon 1954 
Siehe Broschüre "Politische Bildung und Landesverteidi­
gung" , Unterrichtsbeispiele für die 1.-8. Schulstufe, BMUKS, 
3. Auflage 1984 

Projektabschluß: 
Die Schüler präsentieren ihre Zusammenfassungen, ihre Bilder, 
ihre Berichte in Form einer Ausstellung, einer Zeitung, einer Dia­
Schau für Gäste. 

Die Erhaltung des Kulturgutes sollte hier im Mittelpunkt stehen. 
Unter dem Motto "Rettet den Dom!" könnte um freiwillige Spen­
den zur Erhaltung des Domes gebeten werden. 

Literatur: 
Schnell, Kunstführer Nr. 1600 (von 1986), 3. Auflage, Verlag Schnell & Steiner 
GMBH, München, Zürich 
"Unser Stephansdom", Zeitschrift, Verein zur Erhaltung des Stephansdomes, 
1010 Wien, Stephansplatz 3 
"Politische Bildung und Landesverteidigung", Unterrichtsbeispiele für die 1.-8. 
Schulstufe, BMUKS, 3. Auflage, 1984 
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Alexander Ebenspanger 

Schulstufe: ab 6. 

Thema: 
Kultur- und Denkmalschutz an hand eines Fallbeispieles 

Ziele: 
Oie Schüler sollen erkennen: 

Kultur- und Denkmalschutz ist ein Anliegen aller Ortsbewoh­
ner. 
Kultur- und Denkmalschutz tragen wesentlich zur Gestaltung 
und Erhaltung der dörflichen Gemeinschaft bei. 
Kultur- und Denkmalschutz als ökonomischer Aspekt. kritisch 
betrachtet. 
Kultur- und Denkmalschutz tragen zum historischen Ver­
ständnis bei. 
KultLir- und Denkmalschutz tragen zur Bewahrung alter Hand­
werkstechniken bei. 
Kultur- und Denkmalschutz tragen zur Schaffung und Erhal­
tung ständiger Facharbeiterplätze bei. 

Arbeitsmittel: 
Arbeitsblatt 

Projektablauf: 
Im Rahmen einer beliebigen Unterrichtsstunde als Grundlage der 
speziellen Bearbeitung in anderen Fächern It. obiger Ziele 

Einstieg: 
Kurzer Lehrausgang zu einem in Renovierung befindlichen Ge­
bäude; (Erteilung von Beobachtugsaufgaben) 
Schüler-Lehrer-Gespräch über das Wahrgenommene 
Festhalten in Stichworten auf Tafel und Papier 

Aufarbeitung: 
Ordnen der Stichworte nach Wichtigkeit in Hinsicht auf die Ziele 
eins und zwei. 
Aufarbeitung der für die Ziele. wichtigen Stichwortinhalte (Grup­
penarbeit) 
Berichte der Gruppen 
Alle Schüler schreiben gruppenübergreifend mit 
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Festigung: 
Austeilen eines vorbereiteten Arbeitsblattes mit Arbeitsauftrag 
für die Hausübung (Begriffserklärung) 
Siehe Beispiel 

Arbeitsblatt zum Thema: Kultur- und Denkmalschutz 
Schau dir die Bilder gut an und beantworte folgende Fragen: 

Foto 
(negativ) 

Foto 
(positiv) 

1. Warum stehen viele Menschen im Ort 
der Sanierung negativ gegenüber? __ 

2. Warum kann man nur wenige freiwillige 
Helfer finden? _________ _ 

3. Warum sind die Leute zu wenig opfer-
bereit? ___________ _ 

4. Warum tragen die Ortsbewohner we­
nig zur allgemeinen Gestaltung bei?_ 

5. Warum halten die Leute dieses Gebäu-
de für nicht schützenswert? ___ _ 

1. Warum stehen mehr Menschen der Sa-
nierung positiv gegenüber? ___ -'-_ 

2. Warum tragen jetzt auch negative Kriti-
ker ihre Hilfe an? _______ -,-_ 

3. Warum erhält man bei der Haussamm­
lung nach erfolgter Sanierung mehr 
Geld? ___________ _ 

4. Warum reden sich jetzt Gruppen zu ge­
meinsamen Aktionen zusammen? __ 

5. Warum halten die Leute dieses Gebäu-
de für schützenswert? ______ _ 
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Dr. Gert Kerschbaumer 

Schul stufe: ab der 8. 
Projekt 

Thema: 
Kulturbauten im Spannungsfeld zwischen Erhaltung, Tradition, 
Ästhetik und Schutz einerseits und "Modernisierung", Ökonomie, 
Fremdenverkehr, "Sachzwängen" und neuzeitlichen Bedürfnis­
sen andererseits. 

Ziel: 
Sensibilisierung der Schüler für die im Wohnort vorhandenen 
historischen, charakteristischen oder schutzwürdigen Bauten 
sowie die dazu in Kontrast stehenden Neubauten. 

Arbeitsmittel: 
Skizzen, Beschreibungen, Ansichtskarten, Filme, Baupläne, Pres­
seartikel 

Projektablauf: 
Raus aus dem grauen, lebensfremden und phantasiefeindlichen 
Schulalltag, hinein in die Lebenswirklichkeit! Alles, was im Alltag 
zur "Selbstverständlichkeit" geworden ist, muß erst wieder be­
wußt gemacht werden (Aha-Erlebnis und Reflexion): eine Bedin­
gung für demokratisches Handeln. 

Konkretes Ziel: 
Wir sensibilisieren die Schüler für die im Wohn- und/oder Schul­
ort (Dorf, Stadt) vorhandenen historischen, charakteristischen 
oder schutzwürdigen und liebgewonnenen Bauten sowie die mög­
licherweise dazu in Kontrast stehenden Neubauten. 

Wir erforschen unsere Lebenswirklichkeit, die materielle und sym­
bolträchtige Umgebung, die auf uns einwirkt, die unsere Identität 
mitbestimmt, die uns fröhlich, aber auch aggressiv macht. 
Stadt(teil), Dorf, Weiler, Einzelhaus, Gruppe, Zeile, Siedlung, En­
semble, Platz, Straße und Weg (Verbindungen); 

"Kleinarchitektur" und Dekoration: Zäune, Gärten, Bäume, Sträu­
cher, Betonwände, Überwachungs- und Sprechanlagen (Abgren­
zungen), ... 
Funktionen der Bauten: Wohnhaus, Verkaufslokal, Produktions­
betrieb oder UnterSChlupf für Obdachlose; 
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Fassaden, Farben, Wandstruktur (Putz), Fenster (Größe, Teilung, 
Verhältnis Mauer- und Fensterfläche), Stile (Entstehung, Reno­
vierung und Revitalisierung) und Dächer (Form, Überstand, Dek­
kungsart); 
Alt- und Neubauten, Einfügung von Neubauten und "bauliche 
Maßnahmen": Garagenbauten, Einfahrten, Geschäftsportale, 
neonbeleuchtete Reklame, Widersprüche und Ungereimtheiten; 
Die Erforschung des Inneren eines renovierten und revitalisierten 
Baues. Wohnungen sind intime Bereiche. 
Wir beachten folgende Aspekte: Konstruktionselemente (z. B. 
Holzdecke) im Original (nicht) vorhanden, Raumeinteilung wie ur­
sprünglich oder "entkernt", Anpassung an neuzeitliche Funktio­
nen, Zerstörung der Bausubstanz, "Haustechnik" mOdernisiert 
(sanitäre Anlagen, Licht, Abwasser etc.); 
Vorbereitung im herkömmlichen Unterricht mit Arbeitsmitteln 
(Skizzen, Beschreibungen, Fotos, Ansichtskarten, Filme, Bauplä­
ne, Presseartikel über Kontroversen usw.); 
Lehrausgang, gemeinsame und individuelle Recherchen, Proto­
kolle, Zeichnungen und Beschreibungen; 
schriftliche Ausarbeitung, Hausaufgaben, Schularbeiten (Be­
schreibung, Problemaufsatz), Diskussion, Leserbrief, Kulturkritik 
und eventuell auch fächerübergreifendes Projekt. 
Ein Aufsatzthema könnte lauten: Übereinstimmung und Diskre­
panz zwischen Fremdenverkehrswerbung, programmatischen 
Aussagen von Politikern etc. und Lebenswirklichkeit in meinem 
Schulort. 
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Anna Drahos-Schäffer 

Schulstufe: ab 9. 

Thema: 
_ Denkmalschutz - Kulturgüterschutz 
- Textilien - Kunsthandwerk 

Ziele: 
Erkennen von Textilien als Kulturgut 
Bedeutung vom praktischen Wert (Gebrauchsgüter) bis zum 
Ziergegenstand (erhöhte Ausschmückung) 
Wandel des Brauchtums --: rituelle Lebensabläufe (Geburt, 
Hochzeit, ... ), weltweite Entwicklungsabschnitte in der Mode 
- Stilrichtungen 
Kleidung - Stellenwert - Rangordnung 
Trachten, Folklore bis Mode 
Uniformen - Zugehörigkeiten, Dienstkleidung (Anpassung, 
Abhebung) 
Wappen und Fahnen 
Heimgestaltung: Teppiche, Vorhänge, Gobelins, Tischwä­
sche, ... 

Arbeitsmittel: 
Dias 
Exkursionen: Völkerkundemuseum: Brauchtum 

Heeresgeschichtliches Museum: Uniformen, Fah-
nen 
Schatzkammer: Geistliche Gewänder 
Heimatmuseum: Trachten 

Hinweise bei Schloßbesichtigungen: Teppiche, Vorhänge, Gobe­
lins, Stofftapeten, Möbelüberzüge, ... 
Bücher und Kataloge von aktuellen Ausstellungen, z. B. ,,200 
Jahre Wiener Mode", "Roben wie Rüstungen", ... 

Unterrichtsablauf: 
Einleitung: 
Wir wollen alle gut und schön leben! 
Was bedeutet das für uns? 
Eigenwert der Persönlichkeit hervorheben 
E~scheinung - Auftreten - Darstellung 
"Außerlichkeiten" - Intimbereich - Eigenheimgestaltung 

54 

Zeitgeist - Geschmack - Modeströmungen 
Definition von Wertvorstellungen (Iebens- und liebenswert) 

Ablauf: 
Gruppenbildung: 
Jede Gruppe sucht sich eine historische Epoche aus und ver­
sucht, einen Kulturkreis nach angegebenen Schwerpunkten zu 
erfassen z. B. von den Ägyptern, Griechen und Römern bis zum 
Jahr 2000. 

Vorgabe: 
Schichteinteilung: (bäuerlicher-städtischer Vergleich) 
Wirtschaftsaspekt: (sich etwas mehr zu "leisten") 
Persönlichkeit: Stellenwert der Kleidung (von der Hülle zur 
Zierde) 
Hierarchien in der Großfamilie: (Staatenbildung - Uniformen 
als Audruck der Zugehörigkeit) bis zur Kleinfamilie (Individua: 
lität) 
Kieidung als Ausdruck meiner Persönlichkeit 
Eigenkreativität: Entwicklung des Kunsthandwerkes - Sitten 
und Gebräuche 
Wohnbedürfnisse: vom Nomaden (Zelte, Teppiche) zum seß­
haften Menschen - WOhnraumgestaltung 
Der Wohnraum als Schutz- und Freiraum für Wohlbefinden 
Die Frau: "Luxusgut" als Spiegel der Zeit, Modetrends -
Zeitgeist, z. B. Begriffe wie Krawatte (frz. Kroatentuch), Sans­
culotten (frz. Revolution - Spottname tür Revolutionäre, die 
lange Hosen trugen im Gegensatz zum Adel, der Kniehosen 
trug) 

Vergleiche der einzelnen Gruppen: 
Wie lange hielten sich die Modeströmungen? 
Wodurch wurden sie abgelöst, übernommen oder ausgelöscht? 
Welche Einsichten beziehen wir auf unser heutiges Darstellungs­
bild? 

Allgemeine Fragestellung: 
Was haben wir zu Hause an textilem Kulturgut? 
Wodurch hat es für mich seinen Wert? 
Wie pflege und erhalte ich es? (Materialbestimmung) 
Wie schütze und bewahre ich es für die nächsten Generationen? 
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Mag. Rupert Dirnberger 

Schulstufe: 9.-12. 
Projekt 
Das Projekt kann nach Bedarf in mehrere Kleinprojekte zerglie­
dert werden, deren Durchführung zeitlich nicht aufeinander abge­
stimmt werden muß. 

Thema: 
Meine Gemeinde - meine Umwelt 
Schüler erstellen einen Ökokataster 

Ziele: 
Die Schüler sollen: 

die Kriterien einer Ortsidentität erkennen und bewerten kön­
nen, 
ihre Gemeinde als Umwelt bewußt erleben lernen, 
Umweltprobleme erkennen und Lösungsvorschläge machen 
können, 
Umweltschutzmaßnahmen und -einrichtungen kennen lernen 
und deren Bedeutung einschätzen können, 
den Sinn gesetzlicher Regelungen auf den Gebieten des Na­
tur- und Umweltschutzes, der Raumordnung u. a. erfassen 
können. 

Arbeitsmittel: 
Ortspläne, Kartenblätter vom Gemeindegebiet, Flächennutzungs­
plan der Gemeinde, Fotoapparat, selbst erstellte Erhebungsblät­
ter, Gesetzestexte: Raumordnungsgesetz, Naturschutzge­
setz, ... 

Durchführung: 
Vorschlag eines möglichen Projektablaufes: 
- Problemdarstellung - "Was wissen wir über unsere Gemein­

de?" .. Was wissen wir nicht?" 
Erarbeitung von Kriterien der Ortsidentität 

- Planung des weiteren Projektverlaufes (gemeinsam) 
- Gruppenbildung und Aufgabenteilung 
1. Gruppe: 
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Erstellung einer Ortsanalyse (Datensammiung für eine Orts be­
schreibung), 

Einwohnerzahl (ev. Altersstruktur und soziale Gliederung, ... ) 
Haushalte - Zweitwohnsitz 
Fremdenverkehr (Nächtigungen, Umsätze, ... ) 
Handwerk und Industrie (Anzahl, Größe und Art der Betriebe) 
Dienstleistungen (Einkaufsmöglichkeiten, ärztl. Versorgung, 
Apotheke, Ämter, Geschäfte, Gaststätten, Jugendeinrichtun­
gen, Kirche) 
Bildungseinrichtungen (Schulen, Kurse, Seminare, ... ) 
Verkehr (öffentliche Verkehrsmittel, Straßennetz, Radwe­
ge, ... ) 
Energie (Versorgungseinrichtungen - Strom, Gas, Heizungs­
anlagen, ... ) 
Freizeiteinrichtungen (Sportanlagen, Bäder, Wanderwege, ... ) 

2. Gruppe: 
Erhebung der Flächennutzungsformen und Darstellung der Er­
gebnisse in einer Karte 
Bauland mit Kategorieangaben - (Wohngebiet, Ferienwohn­
gebiet, Industriegebiet, ... ) 
Landwirtschaftlich genutzte Flächen - (Wald, Wiesen und Ak­
kerland, Weideland, Ödland, Sonstiges, ... ) 

3. Gruppe: 
Müll und Müllentsorgung 
Feststellen des Müllaufkommensin der Gemeinde (Müllanalyse 
- Menge und Qualität des Mülls) 
Sammel- und Entsorgungssysteme, Maßnahmen zur Müllver­
meidung und Mülltrennung 
Kostenanalyse der Müllwirtschaft 
Mängel und Verbesserungsvorschläge 

4. Gruppe: 
Wasser - Luft 
Wasserversorgung (woher, Wasserverbrauch, Wasseraufbe­
reitungseinrichtungen, Zahl der Anschlüsse an Wasserleitun­
gen, vorhandene Hausbrunnen, Einrichtungen zur Trennung 
von Trink- und Nutzwasser, ... ) 
Abwasserentsorgungssysteme (KanaliSation, Anzahl der Ka­
nalanschlüsse, Klärsysteme, ... ) 
Mängel und Verbesserungsvorschläge 
Luftgüte des Gemeindegebietes 
Einrichtung zur Luftreinhaltung - besondere Emittenten im 
Gemeindegebiet 
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5. Gruppe: 
Naturraumpotential der Gemeinde 
Naturdenkmäler (Art und Anzahl) 
Geschützte Landschaftselemente (Feuchtgebiete: Teiche, 
Tümpel, Moore, Trockenrasen, Naturwiesen, Auwälder, ... ) 
und Erarbeitung für Pflege und Schutz maßnahmen 
Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse und deren Darstel­
lung 
(Karten, Tabellen, Fotodokumentation, ... ) 

- Präsentation der Arbeitsergebnisse . 
(z. B. "Tag der offenen Tür", Ausstellung, Projektbericht, ... ) 
Sammel- und Entsorgungssysteme 

BESUCHEN SIE DIE 

(][J~® 
IN WIEN 

(~, 

-
INTERNATIONALES ZENTRUM WIEN 
Anmeldung: (0222) 21131/4193 od. 3328 

Mag. Gertraut Längfelder 

Schulstufe: 10. und 11./Italienisch 

Thema: 
Kulturtourismus 

Ziel: 

- Aufzeigen der Vor- und Nachteile des Kulturtourismus am 
Beispiel Venedig 

Arbeitsmittel: 

Aktuelle (ital. und inländJ Zeitungsartikel 
ital. (Schul-)Bücher mit Artikeln über die besondere Lage Vene­
digs (kult., geogr. Besonderheiten) 

Unterrichtsablauf: 
Einstieg: 

Aktuelle Zeitungsberichte aus Italien (und Österreich) 
Gruppenweises Erarbeiten der einzelnen Artikel 

Beschäftigung mit Artikeln, Fotos, Statistiken usw. in ital. 
(Schul-)Büchern über die einzigartige Situation Venedigs in 
kult., geogr., ... Hinsicht 
Als Folge dieser Besonderheiten gibt es einen enormen T ou­
rismus, der die Lage der Stadt besonders negativ beeinflußt. 
Die schon seit Jahren vorhandene starke Verschmutzung Ve­
nedigs (Kanäle, Meer) wird dadurch noch verschärft. 

- Artikel über das Pink-Floyd-Konzert 1989 in Venedig: 
Berichterstattung besonders über die verheerenden Folgen 
für die ganze Stadt (Erschütterung der Gebäude, Verschmut­
zung der Plätze und Straßen usw.) 

Einschränkung der Karnevalsveranstaltungen in Venedig 

Lange Auseinandersetzungen in Italien und im Ausland für 
bzw. gegen die Bewerbung Venedigs als Veranstaltungsort 
der EXPO 2000. Anfang Juni 1990 zieht die ital. Regierung 
diese Bewerbung endgültig zurück. Hinweis auf die wir­
kungsvolle Beteiligung an Protestaktionen gegen ein solches 
Vorhaben, das der Stadt große Vor- und Nachteile gebracht 
hätte (sogen. Vorteile: z. B. mehr Touristen). 

Auflisten der positiven und negativen Seiten des Ku!turtouris­
mus: 

~ ~ 
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Vorteile: 
Kennenlernen der anderen Kultur: Sprache, Leben, Städte, 
Landschaften, Sehenswürdigkeiten 
Förderung der Sprachstudien, des Kennenlernens und des 
Verstehens anderer Leute und ihrer Lebensweise 
Verständnis von uns zunächst fremden Kulturen; Bereitschaft 
zu Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten (Kultur, Poli­
tik, ... ) wächst schon bei Jugendlichen 
Initiativen von Altstadterneuerungen und -revitalisierungen 
Projekte und Durchführung von Ausstellungen 
Bekanntmachen bestimmter (zu fördernder) Regionen, Orte 
usw. im In- und Ausland 
Fußgängerzonen 
Zu großer Verschmutzung, z. B. des Meeres, der Seen, ... 
versucht man Einhalt zu gebieten durch Bauen von Ringka­
nalisationen 

Nachteile: 
Ansturm auf sogen. Touristenzentren wie Venedig, der noch 
erhöht wird durch besondere Attraktionen wie Ausstellungen 
Überangebot und Ausverkauf von "Kultur": Ist das noch ty­
pisch, was den Besuchern "serviert" wird? (Brauchtumsaben­
de, Folklore, ... ) 
Speziell auf Touristen abgestimmte Einheitskultur (Mc 00-
nald gibt es überall!) 
Bezüglich Bauphysik: Durch ständig zu starke Erschütterun­
gen kommt es zu Schädigung der Bausubstanz, ebenso durch 
Abgase usw. 
Ansteigen der Umweltverschmutzung (Wasser, Luft, ... ) 
durch Autos, Abfälle, Wasser, ... 
Quantität geht oft vor Qualität: Die Zahl der Touristen wird 
nicht eingeschränkt. 
Drastische Beispiele am Meer: weitere Touristenströme wer­
den angeworben 

Zeitungsartikel: 
Kleine Zeitung, Klagenfurt, 14. bzw. 24.6. 1990 (eventuell kön­
nen Ausschnitte daraus verwendet werden) 
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Prof. Mag. Walter Richter 

Schulstufe: 11. und 12./Geschichte und Sozialkunde 
Thema: 
Denkmal- und Kulturgüterschutz einst und jetzt 
Ziele: 

Sensibilisierung der Schüler für die Thematik Denkmalschutz 
Beschäftigung mit den Denkmälern in der eigenen Bezirks­
stadt 
Das Lesen von Stadtplänen üben 

Arbeitsmittel: 
Fotokopien von alten und neuen Stadtplänen 
Ausgewählte Artikel aus der Stadtchronik 
Alte Ansichten 
Artikel aus der Lokalzeitung 
Conventionszeichen 
Erlaß: Politische Bildung 
Lehrausgang 

Unterrichtsablauf: 

Einstieg: 

Durch den Lehrer erfolgt eine allgemeine Einführung in den Denk­
mal- und Kulturschutz: 
Erklärung der Haager Convention 
Bedeutung des Conventionszeichens 

Problemstellung: 

Durch den Vergleich von alten und neuen Stadtplänen und ande­
ren zur Verfügung gestellten Arbeitsmitteln SOllten nicht gekenn­
zeichnete, verwahrloste und mittlerweile verschwundene Denk­
mäler aufgespürt werden. 

Problem lösung: 

Die Schüler sollen aufgrund der vorgelegten Arbeitsmittel die 
jetzigen Denkmäler der Bezirksstadt erfassen und im Stadtplan 
als solche markieren. 

Durch das Studium alter Stadtpläne, alter Zeitungsausschnitte, 
alter Fotos usw. sollten frühere Denkmäler entdeckt werden. Da­
nach sollte ein Vergleich einst und jetzt angestellt werden. Was 
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ist noch vorhanden, was ist verlorengegangen? In einem an­
schließenden Lehrausgang sollten markante Denkmäler der Be­
zirksstadt besichtigt werden. Wie ist ihr baulicher Zustand? Sind 
sie als solche gekennzeichnet? Bei welchen Denkmälern ist eine 
bauliche Wiederherstellung notwendig? Was steht heute anstelle 
der verschwundenen Denkmäler? 
Schlußfolgerung und Konsequenzen: 
In einer anschließenden Unterrichtseinheit sollte: 

eine Liste aller verschwundenen Denkmäler erstellt, 
If€MbSM i&&+ 

der Versuch einer 
Erklärung für ihr 
Verschwinden un­
ternommen, 
eine Zusammen­
stellung aller im Be­
zirk nicht gekenn­
zeichneten Denk­
mäler erarbeitet, 
eine Liste jener 
Denkmäler, die drin­
gend restauriert 
werden sollten, zu­
sammengestellt 
und eine Kontakt­
aufnahme mit den 
zuständigen Behör­
den initiiert werden. 

Literatur: 
Denkmalpflege in Österreich, 
Informationsschrift 
des Bundesdenkmalamtes, 
Wien 1989 
Kulturgüterschutz, Foramitti, 
Verlag Böhler, Wien 
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Dr. Judith Estermann 

Schulstufe: 11.112. 

Projekt: 3 Tage 

Thema: Kultur- und Denkmalschutz im ländlichen Raum 
Ziele: 
Der Schüler soll sich mit folgenden Problemen befassen: 

Kulturgüter- und Denkmalschutz sind ein Anliegen aller und 
nicht allein des Staates. 
Kulturgüter- und Denkmalschutz tragen wesentlich zur Ge­
staltung und Erhaltung der dörflichen Gemeinschaft bei. 
Verständnis für historische Entwicklung und Traditionen. 
.Kosten und Finanzierbarkeit zur Sanierung und Erhaltung der 
Kulturgüter. 

Arbeitsmittel: 
Fotos, Baupläne und Renovierungspläne, audiovisuelle Arbeits­
mittel, Lehrausgänge etc. 
Projektablauf: 
Bildung von Arbeitsgruppen (alle Schüler einer Heimatgemeinde 
bilden eine Arbeitsgruppe). 
Jede Gruppe macht in ihrem Ort Objekte ausfindig, die unter 
Denkmalschutz stehen. 
Von diesen Objekten sollen die Schüler beschaffen: 
Fotos, Baupläne, Interviews mit Eigentümern, Unterlagen betref­
fend Subventionen, Kosten der Renovierung und Erhaltung der 
Objekte. 
Präsentation der Objekte in Form einer Schauausstellung an­
hand von Fotos, aufgezeichneten Interviews, Videofilmen und 
oben genannten Unterlagen. 

Kulturgüter sollen geschützt werden. 

Dieses Zeichen, die "blaue Tafel", finden wir auf Gebäuden, 
die sehr wertvoll sind oder die kostbare Kulturgüter beher­
bergen, z. B. Kirchen, Klöster, Museen, Galerien, Bibliothe­
ken ... 
Das blau-weiße Schutzzeichen ist international. 
Kulturgüter mit diesem Zeichen sollen auch im Krieg ge­
schützt werden. 
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Dipl.Dlng. Wolfgang Teiml 

Schulstufe: 12. 

Thema: 
Die Raumplanung als Beitrag zum Umweltschutz 

Ziele: 
Erkennen der Bedeutung der Raumplanung als Umwelt­
schutzmaßnahme 
Erarbeiten von umweltbeeinflussenden Faktoren in Zusam­
menhang mit Wohnen (= privat) und Arbeit (= Beruf) 
Sensibilisierung für das Problem: Bauen im Erholungsraum 
Landschaft 
Selbständige Beurteilung einfacher Raumordnungsprobleme 
aus der Praxis 

Arbeitsmittel: 
Dias: gute und schlechte Beispiele für Verbauung 

- Folien: Ausschnitte aus Flächenwidmungsplänen, Pressemel-
dungen zum Thema 

Unterrichtsablauf: 
Einstieg: 
Problematik begrenzter Siedlungsraum 
Problematik Baufreiheit 

Zeigen der Dias: 
Kritik und Verbesserungsvorschläge durch die Schüler 
Eingehen auf die Aufgaben der überregionalen Raumplanung 
(Länder, Bund) 
Abrundung des Unterrichtes durch einen Lehrausgang bzw. Be­
schäftigung mit dem Thema beim Wandertag 

Fächerübergreifend: 
z. B. Geschichte (Staatsbürgerkunde): Grundzüge des Verwal­
tungsverfahrens 
Deutsch: Zusammenfassung des Erarbeiteten 
Darbietung durch den Lehrer: 
Erläuterung der wesentlichen Raumordnungsbestimmungen 
Entstehung eines Flächenwidmungsplanes beschreiben 
Widmungsverfahren und Bauverfahren erklären 

64 

199/A
B

 X
IX

. G
P - A

nfragebeantw
ortung  (gescanntes O

riginal)
46 von 141

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Beilage 1 

" Schriftenreihe "Informationen zur Politischen Bildung" 

Wissenschaftlicher Beirat: 

Univ.Doz. Dr. Heinz Faszmann 

Univ.Prof. Dr. Hans-Georg Heinrich 

Univ.Doz. Dr. Otmar Höll 

Univ.Prof. Dr. Dietmar Larcher 

Univ.Prof. Dr. Anton Pelinka 

Univ.Prof. Dr. Erika Weinzierl 

Bisher erschienene Hefte: 

Nr. 1: "Osteuropa im Wandel", 1991 (vergriffen) 

Nr. 2: "Flucht und Migration. Die neue Völkerwanderung", 1991 (vergriffen) 

Nr. 3: "Wir und die anderen. Zur Konstruktion von Nation und Identität", 1992 (vergriffen) 

Nr. 4: "EG-EUROPA. Fakten, Hintergründe, Zusammenhänge", 1992 

Nr. 5: "Mehr Europa? Zwischen Integration und Renationalisierung", 1993 

Nr. 6: "Veränderung im Osten. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft", 1993 

Nr. 7: "Demokratie in der Krise? Zum politischen System Österreichs", 1994 

Nr. 8: "ARBEITS-LOS. Veränderungen und Probleme in der Arbeitswelt", 1994 

Sonderhefte: "1492. Entdeckung Amerikas"; 1992 (vergriffen) 

"Denkmal und Erinnerung", 1993 

mjstefanitjbellagenjBAU 
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Beilage 2 

"Materialien und Texte zur Politischen Bildung" 

Band I: Ecker A./Zahradnik M.: Familie und Schule. Sozialgeschichtliche Aspekte. 

Österreichischer Bundesverlag Ges.m.b.H., Wien 1986 

Band II: Greiter A./Hussl R./Pelinka A./Pruner K.: Politisches Alltagsverständnis. 

Entwicklung des Demokratie- und Politikbegriffes. 

Österreichischer Bundesverlag Ges.m.b.H., Wien 1986 

Band II1: Diem-Wille G./Wimmer R.: Soziales, erfahrungsorientiertes Lernen. 

Schule als Ort politischer Sozialisation. 

Österreichischer Bundesverlag Ges.m.b.H., Wien 1987 

Band IV: GerIich P./Müller W.c.: Grundzüge des politischen Systems Österreichs. 

Österreichischer Bundesverlag Ges.m.b.H., Wien 1988 

Band V: Wodak R./De Cillia R./Blüml K./Andraschko E.: Sprache und Macht­

Sprache und Politik. 

Österreichischer Bundesverlag Ges.m.b.H .. Wien 1989 

Band VI: Gärtner H./Höll O./Kramer H./Leyrer K./Luif P.: Österreich im internationalen 

Kräftefeld. 

Österreichischer Bundesverlag Ges.m.b.H., Wien 1990 

Band VII: Kneucker R./Tretter H./Novak M.: Menschenrechte - Grundrechte 

Österreichischer BundesverIag Ges.m.b.H., Wien 1992 
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Beilage 3 

Josef KytirjRainer Münz: Jugend in Österreich. Fakten - Prognosen, hrsg. vom Institut 

für Demographie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1994 

Demographische Informationen 1992/93, hrsg. vom Institut für Demographie der 

Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1993 

Heinz Faßmann/Rainer Münz: Einwanderungsland Österreich ? Gastarbeiter - Flücht­

linge - Immigranten, hrsg. vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst, Abteilung 

Politische Bildung, und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Institut für 

Demographie, 4; Auflage, Wien 1992 (Neuauflage in Vorbereitung) 

Peter Findl/ Andrea Hlavac/Rainer Münz: Bevölkerung, Familie und Sozialpolitik in 

Österreich. Zur Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung (ICPD) 

der Vereinten Nationen im September 1994 in Kairo, hrsg. von der Österreichischen 

Akademie der Wissenschaften, Institut für Demographie, Wien 1994 
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Beilage 4 

AMOKLAUF GEGEN DIE WIRKLICHKEIT 
NS-Verbrechen und "revisionistischeN Geschichtsschreibung 

Herausgeber 
Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes 
Bundesministerium für Unterricht und Kunst 

Vorwort 
Simon Wiesentha/ 

Beiträge 
Brigitte Bailer-Ga/anda 
losel Bailer 
F/orian Freund 
Thilo Geis/er 
Wilhe/m Lasek 
Wollgang Neugebauer 
Gustav Spann 
Werner Wegner 

Redaktionelle Bearbeitung 
Elisabeth Morawek 
Sigrid Steininger 
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Beilage 4 

~~----------1 

I 
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-. Beilage 4 

BUNDESMINISTERIUM FüR UNTERRICHT UND KUNST 

Sachbearbeiterin: 

GZ 33.466/210-1/11/91 

An die 
Landesschulräte 
(Stadtschulrat für Wien) 

An die 
Pädagogischen und 
Berufspäda~pgischen Akademien 

An die 
Dir~ktionen der 
Zentrallehranstalten 

VB Erika SPANIEL 
Tel.: 0222/531 20-4128 

Angebot von Informationen gegen rechtsextreme Propaganda 

Im Hinblick auf wiederholte Zusendungen bzw. Verteilungen von 

rechts extremen Schriften an Schüler/innen und Lehrer/innen stellt 

die Abteilung für Politische Bildung des Bundesministeriums für 

Unterricht und Kunst folgende Informationen kostenlos zur Verfü­

gung: 

Anne-Frank-Zeitung von der Anne-Frank-Stiftung aus Amsterdam 

Eine Zeitung für Schüler/innen über die Verfolgung von Juden und 

Jüdinnen unt~r dem nationalsozialistischen Regime am Beispiel der 

Familie FRANK (Neuauflage) 

Liebe Kitty - Leben und Tagebuch der Anne Frank (Videofilm, 25 Mi­

nuten) 

Anhand des Tagebuches der Anne Frank wird das Leben und das 

Schicksal der Anne Frank dokumentiert: Verleih und Auskunft beim 

SHB~Medienzentrum, Plunkergasse 3 - 5, 1152 Wien, Tel.: 0222/95 85 

68. 

Nur ein Tagebuch - Anne Frank (16mm-Film, 23 Minuten) 

Filmische Collage über den Lebensw~g der Anne Frank,'vor dem Hin­

tergrund des Aufstieges des Nationalsozialismus und seiner Ras­

senideologie. Verleih und Auskunft beim SHB-Medienzentrum, Plun­

kergasse 3 - 5, 1152 Wien, Tel.: 0222/95 85 68. 
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Wahrheit oder Lüge. Der Streit um das Tagebuch der Anne Frank 
Zwei Tonbandkassetten einer vierteiligen Radiokollegsendung - Aus­
kunft und Ankauf beim SHB-Medienzentrum, Plunkergasse 3 - 5, 1152 

Wien, Tel.: 0222/95 85 68. 

Menschenbilder 
Tonbandkassette einer Radiokollegsendu~g - Auskunft und Ankauf 
beim SHB-Medienzentrum, Plunkergasse 3 - 5, 1152 Wien, Tel.: 

0222/95 85 68. 

Referentenvermittlungsdienst zur Zeitgeschichte Zl. 28.432/29-
I/lla/8S ~ 

Möglichkeit der Einladung von zeitzeugen/innen - vom National­
sozialismus verfolgte Menschen - an Schulen. 

Das Lachout-IIDokUlnent" - Anatomie eiDer Fälschung 

Eine Broschüre v~m DOkumentationsarchiv des österreichischen Wi­
derstandes (DÖW) die a.m Beispiel des Lachout-"Dokumentes" zeigt, 

wie heute die mi.llionenfache Ermordung von Menschen in den Kon­

zentrationslagern zu leugnen versucht wird. 

Hans Marsalek; Giftgas im KZ Mauthausen 
Informationen über die vergasungsaktionen im Konzentrationslager 
Mauthausen (Herausgeber DÖW) 

Florian Freund; KZ Ebensee-AUßenlager von Mauthausen 

Das KZ Ebensee war eines von 40 Außenlagern des KZ Mauthausen, in 
denen KZ-Häftlinge für die Kriegswirtschaft arbeiten mußten 
(Herausgeber DÖW) 

Rückkehr unerwünscht - Konzentrationslager Mauthausen 

Videöfilm über das Konzentrationslager Mauthausen - Verleih und 

Auskunft beim SHB-Medienzentrum, Plunkergasse 3-5, 1152 Wien, 

Tel.: (0222) 92 26 16/38. 

Wissen macht "HALT" haltlos 
Informationsblatt für Schüler. gegen die rechtsextreme Propaganda­
zeitung "HALT" 
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Amoklauf gegen die Wirklichkeit. NS-Verbrechen und "revisionisti­

sche" Geschichtsschreibung 

Broschüre mit Informationen über "revisionistische" Geschichts­

schreibung wie über neonazistische Computerspiele. 

(Erscheint im Herbst 1991) 

Sinti und Roma. Verfolgt - ermordet - vergessen 

Plakatserie über den Leidensweg der Roma und Sinti, von deren 

schrittweiser Ausgrenzung aus der Gesellschaft über Vertreibung, 

Verhaftung, Internierung in Zwangslagern und Deportation bis zur 

systematischen EInordung in Vernichtungslagern. 

Die angeführten Angebote sollen als Information und Unterstützung 

zu einer fundierten Auseinandersetzung mit Strategien und Argumen­

ten rechtsextremer Agitation beitragen. Kritische Konfrontation 

sollte insbesondere in diesem Bereich pädagogischer Arbeit, der 

Tabuisierung und dem Verbot vorgezogen werden. 

Sämtliche angebotenen Materialien (mit Ausnahme der Videofilme, 

Filme und Kassetten) sind schriftlich mit Schulstempel bei der Ab­

teilung für Politische Bildung des Bundesministeriums für Unter-
" 

richt und Kunst, Minoritenplatz 5, 1014 Wien, (z.Hd. Frau Erika 

Spaniel) zu bestellen und werden kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Die Landesschulräte sowie der Stadtschulrat für Wien werden er­

sucht, den Erlaß im do. Bereich bekanntzumachen. 

F.d.R.d.A. : 

\. 

Wien, 26. August 1991 

Für den Bundesminister: 

Morawek 
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Beilage 5 
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I K U S In Zusammenarbeit mit dem BMUK, 
Abteilung tür politische Bildung 
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Beilage 5 
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Beilage 5 

BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KUNST 

Sachbearbeiterin: 

GZ 33.466/426-V/4a/92 

An die 
Landesschulräte 
(Stadtschulrat für Wien) 

An die 
Direktionen der 
Pädagogischen und Berufspädagogischen 
Akademien 

An die 
Direktionen der 
Zentral lehranstalten 

An die 
Direktionen der 
Pädagogischen Institute 

"Rechtsradikalismus und Schule" 
"IKQS Lectures" Nr. 5 + 6/1992 

Mag. Daniela Stefanits 
Tel.: 0222/53120-4267 

Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst teilt mit, daß die 

Publikation 

R e c h t s rad i k a 1 i s mus und S c h u lei 
Kritische Problemdiagnose und Diskussion von praktischen Maßnahmen 

im Bereich der politischen Aufklärung, 

Interessent/innen aus dem Schul- und Bildungsbereich zur Verfügung 

gestellt wird. 

Die Publikation ist die Aufzeichnung einer Diskussion von Ex­

pert/innen (Klaus Hurrelmann, Klaus Farin, Udo Jesionek etc.) zum 

Thema Gewaltbereitschaft und Rechtsradikalismus bei Jugendlichen, 

ergänzt durch eine Auswahlbibliografie zum The~a. Es werden sehr 

unterschiedliche Zugangsweisen und Erklärungsansätze für die aktu­

ellen Probleme sowie Impulse und Anregungen für die Entwicklung 

von pädagogischen und anderen Maßnahmen im schulischen Bereich 

aufgezeigt. 
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Anforderungen sind schriftlich - mit Angabe der Institution/Schule 

- an die Abteilung Politische Bildung des Bundesministeriums für 

Unterricht und Kunst zu richten. 

Beilage 

F I~R.d.A .. \ ~~
iJ '1 

,1 ,'1 LI 

Wien, 23. Dezember 1992 

Für den Bundesminister: 

Morawek 
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• Beilage 6 

BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KUNST 

Sachbearbeiterin: 

GZ 33.466/376-V/4a/93· 

An die/den 
Landesschulräte 
Stadtschulrat für Wien 

An die 
Direktionen der 
Zentral lehranstalten 

~uchpaket "Rechtsextremismus" 
Versendung an Schulen 

An die 

Mag. Sigrid Steininger 
Tel.: 0222/53120-4326 
Fax: 0222/53120-4504 

Direktionen der Pädagogischen und 
Berufspädagogischen Akademien 

An die 
Direktionen der 
Pädagogischen Institute 

Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst teilt mit, daß aus 

aktuellem Anlaß allen Bibliotheken der Berufsschulen, der mittle­

ren und höheren Schulen, der Pädagogischen und Berufspädagogischen 

Akademien, der Pädagogischen Institute und der Anstalten der Leh­

rerlnn~n- und ErzieherInn~nbildung je ein Buchpaket "Rechtsextre­

mismus" übermi ttel t wird. In Ergänzung zu den schon früher zur 

Verfügung gestellten Publikationen "Arnoklauf gegen die Wirklich­

keit - NS-Verbrechen und 'revisionistische' Geschichtsschreibung" 

und "Rechtsradikalismus und Schule" bieten die i~.dem Buchpaket 

zusammengestellten Bücher und Zeitschriften eine weitere M"c:iglich­

keit, sich mit dem komplexen Thema Rechtsextremismus im Unterricht 

auseinanderzusetzen und Maßnahmen zur Ve;:-hinderung antidemokrati­

scher Entwicklungen zu erarbeiten. 

Einzelexemplare der Titel des Buchpaketes und der beiden obenge­

nannten Broschüren können bei Bedarf (auch von Volksschulen, 

Hauptschulen und Polytechnischen Lehrgängen) schriftlich bei der 

Abteilung Politische Bildung des Bundesministeriums für Unterricht 

und Kunst, Minoritenplatz 5, 1014 Wien, bestellt werden . 
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Hinsichtlich Informationen und Fragestellungen betreffend die An­

wendung neuer Technologien durch rechtsextrerne Gruppierungen be­

steht die Möglichkeit, sich an Frau Mag. Heidi Strohmeyer, Abtei­

lung 11/12, Bundesministerium für Unterricht und Kunst, Minoriten­

platz 5, 1014 Wien, Telefon 0~22/53120/3551, zu wenden. 

Wien, 3. Jänner 1994 
Der Bundesminister: 

Dr. SCHOLTEN 
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Buchpaket "Rechtse~tremismus" 
des Bundesministeriums für unterricht und Kunst 

p~teilung Politische Bildung 
GZ 33.466/376-V/4a/93 

Inhalt 

Ausländerfeindiichkeit. Handeln gegen den Haß. Pädagogik 3/1992 

BenseIer, Frank/Heitmeyer, Wilhelm/Hoffmann,Dietrich/Pfeiffer, 
Dietmar/Sengling, Dieter: Risiko Jugend. Leben, Arbeit und politi­
sche Kultur, Münster (Votum Verlag) 1988 

Benz, Wolfgang '(Hg.): Legenden, Lügen, Vorurteile. Ein Wörterbuch 
zur Zeitgeschichte,:' 2. Auflage . München 1992 (=' dtv Nach~chlagewerk 
3295) 

.,# 

Gewalt i 1'1 der Schule. Pädagogik. 3/1993 

Heitmeyer, Wilhelm/Olk, Thomas (Hg.): Indivi~ualisierung von Ju­
gend. Gesellschaftliche Prozesse , subjektive Verarbeitungsformen, 
jugendpolitische Konsequenzen, Weinheim und München (Juventa Ver­
lag) 1990 

Holzer, Willibald I.: Rechtsextremismus. Konturen, Definitions­
merkmale und Erklärungsansätze. Sonderdruck des Handbuchs des 
österreichischen Rechtsextremismus, Wien (Deuticke) 1994 

Jäger, Siegfried: BrandSätze. Rassismus im Alltag, Duisburg 3. 
AUflage (Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung e.V.) 
1993 

Medien und Fremdenhaß. Medien Journal. Zeitschrift für Kommunika­
tionskultur 3/1993 

Pilz, Sigrid: Ausländerverachtung - Armutsverachtung - Jugendver­
achtung - Verknüpfungen und Verwechslungen in der-aktuelien Dis­
kussion, Sonderdruck aus Erziehung und Unterricht 7/1993 

PosseIt, Ralf-Erik/Schurnacher, Klaus: Pr0jekthandbuch Rechtsextre­
mismus. Handlungsorientierte Gegenstrategien und offensive, aus­
länderfrelmdliche Auseinandersetzungsformen mit rechtsextremisti­
schen und rassistischen Tendenzen in der Jugendszene, 6. Auflage 
Schwerte (Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von West­
falen) 1993 . 

Schwagerl, H. Joachirn: Rechtsextremes Denken. Merkmale und Metho­
den, Frankfurt am Main 1993 (= Fischer Taschenbuch 11465) 

Steinert, Heinz/Karazrnan-Morawetz, Inge: Über Gewalterfahrung, 
Ausländerverachtung und Rechtsorientierung von Jugendlichen, Son­
derdruck aus Erziehung und Unterricht 7/1993 
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Beilage 7 

Die zwei Wahrheiten. Eine Dokumentation von Projekten an Schulen zur Zeit­

geschichte im Jahr 1988, hrsg. vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst, 

Abteilung Politische Bildung und dem Österreichischen Kultur-Service, Wien 1989 

Österreicher und der Zweite Weltkrieg, hrsg. vom Bundesministerium für Unterricht und 

Kunst, Abteilung Politische Bildung und dem Dokumentationsarchiv des Österr. Wider­

standes, Wien 1989 

Peter Malina/Gustav Spann: 1938/1988. Vom Umgang mit unserer Vergangenheit, 

hrsg. vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst, Abteilung Politische Bildung, 

Wien 1988 

Florian Freund: KZ Ebensee. Ein Außen lager des KZ Mauthausen, hrsg. vom 

Dokumentationsarchiv des Österr. Widerstandes, Wien 1990 

Bertrand Perz: Konzentrationslager Melk, Begleitbroschüre zur ständigen Ausstellung 

in der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Melk, Wien 1992 

Bertrand Perz: Kinder und Jugendliche im Konzentrationslager Mauthausen und 

seinen Außenlagern, Sonderdruck Dachauer Hefte Nr. 9, Dachau 1994 
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Beilage 8 

BUNDESMINISTERIUM FüR UNTERRICHT UND KUNST 

Sachbearbeiterin: 

GZ 33.466/351-V/4a194 

An die 
Landesschulräte 
(Stadtschulrat fiir Wien) 

An die 
Direktionen der 
Zentrallehranstalten 

An die 
Direktionen der 
Pädagogischen Institute 

An die 
Direktionen der 
Pädagogischen und 
Berufspädagogischen Akademien 

"Die Volksanwaltschaft" 
Zurverfiigungstellung von Informationen 

Mag. Daniela Stefanits 
Tel.: (0222) 53120 - 2543 

Das Bundesministerium fiir Unterricht und Kunst teilt mit, daß die Volksanwaltschaft Materialien 

über ihre Aufgaben und Ziele zur Verfiigung stellt. Die Broschüre "Die Volksanwaltschaft. Ihre 

Aufgabe, ihre Arbeit" (siehe Beilage) und der Informationsfolder "Die Volksanwaltschaft", der im 

September erscheint, geben Auskunft über die Arbeit der Volksanwaltschaft sowie über direkte 

Kontaktmöglichkeiten fiir Schulen mit der Volksanwaltschaft. 

Die Bundesvetfassung hat der Volksanwaltschaft die Aufgabe übertragen, behauptete oder ver­

mutete Mißstände in der öffentlichen Verwaltung zu prüfen. Sie übt also eine Kontrolle im 

Dienste von Rechtsstaat und Demokratie aus. Im Hinblick auf den Grundsatzerlaß "Politische 

Bildung in den Schulen" werden diese Materialien fur die Verwendung im Schulunterricht 

empfohlen. 

Anforderungen fiir diese Informationsmaterialieif' (auch in Klassenstärke) sind mittels bei­

liegendem Bestellschein an die Abteilung Politische Bildung des Bundesministeriums fiir Unter­

richt und Kunst, Minoritenplatz 5, 1014 Wien, zu richten. 
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Das Bundesministerium furUnterricht und Kunst ersucht die Landesschulräte und den Stadt­

schulrat fur Wien, die Schulen in ihrem Bereich über diesen Erlaß zu infonnieren. 

Beilagen 

F.d.R.d.A.: 
:E:::o \.lrnOOn 

Wien, 2. August 1994 

Für den Bundesminister: 

Mag. Morawek 
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An das 
Bundesministerium fur 
Unterricht und Kunst 
Abteilung Politische Bildung 
Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

Ex. Broschüre Die Volksanwaltschaft. Ihre Aufgabe, ihre Arbeit, 
hgeg. von der Volksanwaltschaft, Wien 1993 

Ex. Infonnationsfolder Die Volksanwaltschaft, 
hgeg. von der Volksanwaltschaft, Wien 1994 

Schule und Schulkennzahl 

Name der Bestellerin I des Bestellers 

Straße 

Ort 

Datum, Unterschrift und Schulstempel 
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.. r Beilage 9 

BUNDESMINISTERIUM FüR UNTERRICHT UND KUNST 

GZ 33.466/364-V / 4a194 

An die 
Landesschulräte 
(Stadtschulrat fur Wien) 

An die 
Direktionen der 
Zentrallehranstal ten 

Inter Press Service - Austria 
"Berichte aus der ganzen Welt 11 

Internationale Agenturmeldungen fur Schulen 

An die 

Sachbearbeiterin: 
Mag. Sigrid Steininger 

Telefon: 0222/53120-2541 
Telefax: 0222/53120-2599 

Direktionen der 
Pädagogischen Institute 

An die 
Direktionen der Pädagogischen und 
Berufspädagogischen Akademien 

Das Bundesministerium fur Unterricht und Kunst stellt im Schuljahr 1994/95 auf Anfrage allen 

Schulen unter dem Titel "Berichte aus der ganzen Welt 11 Informationen zu globalen 

Problemstellungen zur Verfugung. Die Berichte der Welt agentur Inter Press Service (IPS) bieten 

durch die Verwendung von Hintergrundberichten von Korrespondenten aus der ganzen Welt die 

Möglichkeit der Auseinandersetzung mit weltweit zur Dish.llssion stehenden Problemen der 

Gegenwart und Zukunft und stellen eine wichtige Ergänzung zur Berichterstattung m 

österreichischen' Medien dar. 

Die Themenschwerpunkte der einzelnen Bulletins sowie der jeweilige Erscheinungstermin sind: 

HUNGER und LEBEN - Ernährung und Bevölkerung (September 1994) 

Die VEREINTEN NATIONEN (Oktober 1994) 

MENSCHENRECHTE und ENTWICKLUNG (November 1994) 

FRAUEN und ENTWICKLUNG (Februar 1995) 

UMWELT und ENTWICKLUNG (Mai 1995) 

Diese Materialien können zur Vor- bzw: Nachbereitung verschiedener internationaler Tage bzw. 

Konferenzen im Unterricht herangezogen werden. Jedes Heft wird 80 Seiten umfassen und Berichte 

in Deutsch und Englisch beinhalten. 
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Die Texte der Bulletins stehen für den Schulunterricht frei zur Verfiigung. Sie können in Publikatio­

nen der Schulen, der Eltern- und LeherInnenvereinigungen und des Bundesministeriums für 

Unterricht und Kunst frei veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung (Vervielfaltigung) des 

Materials kann - allerdings geographisch auf Österreich beschränkt - ganz oder auszugsweise und 

zeitlich unbegrenzt erfolgen. IPS garantiert die oben angeführten BezieherInnen schad- und klaglos 

zu halten gegenüber eventuellen Ansprüchen Dritter was die korrekte journalistische Recherche der 

gelieferten Berichte und die Rechtmäßigkeit der Veröffentlichung betrifft. 

Die Landesschulräte/der Stadtschulrat für Wien werden ersucht, die Schulen über diesen Erlaß zu 

informieren. 

Beilage 

F.d.R.d.A. 
:toumann 

Wien, 9. August 1994 

Für den Bundesminister: 

Mag. MORAWEK 
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An das 
Bundesministerium fur 
Unterricht und Kunst 
Abteilung Politische Bildung 
Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

o HUNGER und LEBEN - Ernährung und Bevölkerung 
Entwicklungspolitische Zusammenhänge, Kontroversen und Berichte 
Erscheinungstermin: Anfang September 94 
Anlaß: Internationaler Ernährungstag am 16. Oktober (World Food Day) 

Weltkonferenz über Bevölkerung, September 1994 in Kairo 

o Die VEREINTEN NATIONEN 
Berichte über die "verschwiegenen" und dennoch umfangreichen Aufgaben der UNO -
Der Alltag der Organisation und die Sichtweise der Betroffenen 
Erscheinungstermin: Ende September/Anfang Oktober 1994 
Anlaß: Internationaler Tag der Vereinten Nationen am 24. Oktober 

o MENSCHENRECHTE und ENTWICKLUNG 
Berichte über die Situation der Menschenrechte -
Schutz der Menschenrechte im Sp&nnungsfeld der Entwicklungsfragen 
Erscheinungstermin: Mitte November 1994 
Anlaß: Internationaler Tag der Menschenrechte am 10. Dezember 

Folgen der Wiener Menschenrechtskonferenz 1993 

o FRAUEN und ENTWICKLUNG 
Die Situation der Frauenrechte weltweit -
Der Kampf der Frauen um Gleichberechtigung und Entwicklung 
Erscheinungstermin: Februar 1995 
Anlaß: Internationaler Frauentag am 8. März 

Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 

o UMWELT und ENTWICKLUNG 
Berichte über den Schutz der Umwelt und den Kampfgegen Armut als zusammenhängende An­
sätze zur Lösung der globalen Herausforderungen der Menschheit 
Erscheinungstermin: Anfang Mai 1995 
Anlaß: Internationaler Umwelttag am 5. Juni 

Bitte senden Sie die Bulletins an folgende Schuladresse (Schulkennzahl und Stempel): 

zu Hdn. FraulHerrn -----------------------------------------------------------
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Beilage 10 

BUNDESMINISTERIUM FüR UNTERRICHT UND KUNST 

Sachbearbeiterin: 
Mag. Heidrun Strohmeyer 
Tel.: (0222) 53120/2546 

GZ.33468/21-V/4/94 

An die 
Landesschulräte 
(Stadtschulrat fur Wien) 

An die 
Direktionen der 
Zentrallehranstalten 

An die 
Direktionen der 
Pädagogischen Institute 

An die 
Direktionen der 
Pädagogischen Akademien 

Zurverfügungstellung der Broschüre "Computerspielebox" 

Das Bundesministerium fur Unterricht und Kunst teilt mit, daß 
"Computerspielebox. Empfehlenswerte Computerspiele", welche im Oktober 
zur Verfugung gestellt wird. 

die Broschüre 
1994 erscheint, 

"In den letzten Jahren sind Computerspiele zu einem integrativen Bestandteil der 
jugendlichen Lebenswelt geworden. Durch das Problem der Verbreitung auch politisch 
bedenklicher und gewaltverherrlichender Computerspiele zeichnet sich eine 
besorgniserregende Entwicklung ab. Als Bundesminister für Unterricht und Kunst ist es mir 
ein wichtiges Anliegen, diesen Tendenzen entgegenzuwirken, das Demokratiebewußtsein zu 
stärken und zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den neuen Medien anzuregen. 

Sowohl die Reflexion über den Umgang mit den neuen Medien als auch die Sensibilisierung 
in bezug auf ihre Wirlamgsmechanismen und Inhalte ist ein Beitrag zur politischen Bildung 
und Medienerziehung unserer Jugend. Ich sehe es als Herausforderung für die Schule und 
die Erziehenden an, die Faszination der Jugendlichen aufzugreifen und mit Hilfe der 
rnodernen Medien bewußt demokratische und humane Orientierungsmöglichkeiten an­
zubieten. Es sollte daher die Aufmerksamkeit auf jene Spiele gelenkt werden, in denen 
positive Inhalte vermittelt und günstige Lerneffekte erzielt werden können. Einerseits 
ermöglicht die Interaktivität des Mediums anschauliches und erfahrungsorientiertes Lernen, 
andererseits fördert die Auseinandersetzung mit dem Medium eine reflektierte Spielpraxis bei 
den Jugendlichen. " (Vorwort des Herrn Bundesministers) 
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Die von der Arbeitsgemeinschaft "Computer und Spiel It erstellte Broschüre besteht aus Be­
schreibungen und verbalen Beurteilungen von empfohlenen Computerspielen, einem aIIge­
meinen Einleitungstext und weiterführende Informationen (Literaturangaben, Ansprechpart­
ner). 

Die vorliegende Broschüre ist als Information für Lehrerinnen und Lehrer über Computer­
spiele, welche im Unterricht eingesetzt werden können, gedacht. Sie dient aber auch Eltern 
als Entscheidungshilfe beim Kauf von Computerspielen. 

Die Broschüre wird demnächst an alle Schulen versandt werden. Die Direktionen werden 
ersucht, die Vertreterinnen und Vertreter des Elternvereines an den Schulen über die Bro­
schüre zu informieren. 

Zusätzliche Anforderungenrur die Broschüre sind mittels beiliegendem Bestellschein an die 
Abteilung Politische Bildung des Bundesministeriums rur Unterricht und Kunst, Minoritenplatz 
5, 1014 Wien, zu Hd. Frau Mag. Strohmeyer zu richten. 

Das Bundesministerium rur Unterricht und Kunst ersucht die Landesschulräte und den Stadt­
schulrat rur Wien, die Schulen in ihrem Bereich über den Erlaß zu informieren. 

Wien, 29. September 1994 
Für den Bundesminister: 

Mag. Morawek 
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Beilage 11 

Abschrift 
BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KUNST 

. Zl. 2021/5-III/6/92 . Sachbearbeiterin: Mag. Heidrun Strohmeyer 
Telefon: 531 20 - 35 26 

Alle 
Landesschulräte/Stadtschulrat für Wien 

Direktionen der 
Pädagogischen und Berufspädagogischen Akademien 

Direktionen der Zentrallehranstalten 

Mißbrauch moderner Infonnations- und Kommunikationstechnologien 

durch rechtsradikale Kreise 

Durch die rasante Entwicklung im Bereich der modernen Informations- und 

Kommunikationstechnologien in den letzten Jahren stieg auch die Gefahr des Mißbrauchs dieser 

neuen Medien durch rechte politische Gruppierungen . 
. " 

Die Verbreitung rechtsextremen, neo nazis tischen Gedankenguts via Computer kann 

grundsätzlich durch Mailboxsysteme (elektronische Postkastensysteme), Computerspiele oder 

auch durch Nutzung des Computers als Datenverarbeitungs instrument im weitesten Sinne 

(Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Datenbank etc.) erfolgen. 

Das Problem gezielter Manipulationsversuche durch rechte politische Kreise stellte sich 

infolgedessen auch hauptsächlich im Zusammenhang mit privaten Mailboxsystemen und 

Computerspielen, in denen menschenverachtende gewaltverherrlichende Ideologie und 

Fremdenhaß verbreitet wurden. 

Die Behandlung dieser Problematik in den Medien löste zwar eine öffentliche 

Diskussion über Computerspiele aus, die erwartete Fachdiskussion unter Pädagoglnnen kommt 

jedoch nur langsam in Gang. Durch die Datenfemübertragung einerseits und das Verteilen von 

Raubkopien nach dem Schneeballsystem andererseits hat sich eine neue Informations- und 

Kommunikationsstruktur entwickelt, die aufgrund ihrer Fülle von staatlicher Seite nur 

stichprobenartig kontrolliert bzw. beobachtet werden kann. 
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Diese in mehrfacher Hinsicht besorgniserregende Entwicklung legte von seiten des 

BMUK dringenden Handlungsbedarf nahe. Zu allererst wurde im Rahmen einer 

interministeriellen Arbeitsgruppe (Bundesministerium für Inneres, Bundesministerium für Wis­

senschaft und Forschung, Bundesministerium 'für Unterricht und Kunst) eine Anfrage hinsichtlich 

der rechtlichen Stellung von Mailboxsystemen an das Justizministerium gerichtet 

Als Ergebnis liegt nun eine detaillierte Stellungnahme des lustizministers vor. Dieses 

Schreiben wird hiermit in Kopie übermittelt und dient zur do. weiteren Verwendung. 

Darüberhinaus ist das BMUK bereits in mehrfacher Hinsicht initiativ geworden: Über 

einen längeren Zeitraum wurden die in Österreich bestehenden privaten und öffentlich 

zugänglichen Mailboxsysteme und Datennetze erfaßt, beobachtet und stichprobenartiguntersucht 

Das Ergebnis dieser Analyse ist beiliegendem Zwischenbericht zu entnehmen. 

Bezüglich sog. t1Naziware" (Computerspiele mit neonazistischem Inhalt) wurde ein Kreis 

von Kontaktpersonen aufgebaut. Im Rahmen regelmäßiger Treffen dieser Arbeitsgruppe werden 

entsprechende Gegeninitiativen gesammelt und koordiniert 

Grundsätzlich ist zu bemerken, daß die,Möglichkeit der Kommunikation mittels privaten 

elektronischen Mailboxen hauptsächlich von· einem jugendlichen Nutzerkreis in Anspruch 

genommen wird. Diese neue Technologie wird in Form von kommerziellen Mailboxsystemen je­

doch auch zunehmend von Firmen und Unternehmen zur rascheren und einfacheren 

Verständigung und Koordination eingesetzt. Der Umgang mit den neuen Informationsmedien, 

sowie deren Handhabung als kulturtechnisches Werkzeug in Beruf und Freizeit ist in anderen 

Ländern bereits zur Selbstverständlichkeit geworden. In diesem Sinne wäre es auch in Österreich 

wünschenswert, die Telekommunikation einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Dies würde auch eine vorbeugende Maßnahme hinsichtlich rechtsradikaler Umtriebe in diesem 

Medium bedeuten, da eine größere Öffentlichkeit sicherlich auch selbstkontrollierende Wirkung 

hätte. 

Die Betreiber der Mailboxen würden von den Benutzern über derartige Propagandaversuche 

informiert werden und müßten dann dementsprechende Maßnahmen (Löschung der Datei bzw. 

Ausschluß des Benutzers, der die Datei eingespeichert hat) setzen. Prinzipiell wäre es 

empfehlenswert, daß die im Rahmen des österreich ischen Schulwesens betriebenen 

Mailboxsysteme eine Identifikationspflicht für die Benutzer verbindlich vorsehen, um anonyme 

Einspeicherungsversuche von vornherein zu unterbinden. 

· 
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Eine derartige Identifikationspflicht sollte aber beispielsweise auch für Mailboxen gelteD, 

die von den berufsbildenden Schulennahestehenden Vereinen betrieben werden. 

Aufklärung und Information über Bedienung und Funktionsweise neuer 

Kommunikationstechniken sollte es den Lehrerinnen ermöglichen, im Unterricht auf die 

angesprochene Problematik einzugehen und so die kritische Haltung bei den SchülerInnen 

gegenüber der Nutzung der Telekommunikation als politisches Propagandamedium zu stärken. 

Durch Zeitungs- und Fernsehberichte wurden viele Eltern und PädagogInnen mit diesem 

Problem konfrontiert, und die Motivation, sich mit neuen Technologien v.a. auch mit den 

Computerspielen auseinanderzusetzen, stieg. Über den Themenkreis "moderne 

Computertechnologie und Rechtsextremismus" ,eröffnet sich nun die Möglichkeit, mit den 

Jugendlichen in einen Dialog über Neofaschismus und Ausländerfeindlichkeit zu treten. 

Dem Schreiben sind weitere Informationsmaterialien (pressespiegel, Protokolle der 

Spielinhalte, Bildschirmdarstellungen aus den Spielen, Literaturliste, Liste der Spiele mit 

neonazistischem Inhalt) zur do. weiteren Verwendung beigefügt. Daruberhinaus sei auf einen 

Aufsatz des Medienpädagogen Thilo Geisler in der Broschüre "Amoklauf gegen die 

Wirklichkeit", herausgegeben vom BMUK und .dem Dokumentationsarchiv des österreich ischen 

Widerstands, verwiesen, in welchem auf di"e Problematik "Rechtsextremes via Computer" 

eingegangen wird. 

Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst ist momentan mit der Sammlung und 

Koordination von Projektentwürfen und Vorschlägen für geeignete Gegenstrategien befaßt und 

begrüßt zukünftige Ideen und Projekte in Zusammenhang mit diesem Thema. Es wird daher im 

Sinne einer effIzienten und konstruktiven Zusammenarbeit ersucht, das BMUK über derartige 

Vorschläge und Projekte zu informieren. 

Sämtliche in der Infonnationsmappe angebotenen Materialien sind auch schriftlich mit 

Schulstempel bei der Abteilung II/12 (Mag. Heidrun Strohmeyer) des Bundesministeriums für 

Unterricht und Kunst., Minoritenplatz 5, 1014 Wien, zu bestellen und werden kostenlos zur 

Verfügung gestellt. 

I 
• 
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Unter Bezugnahme auf das vom BMUK ergangene frübere Schreiben (Geschäftsstück 

7000/1O-IIIfB/92) wird. gebeten, diese Informationen den SChulen zur Kenntnis zu bringen . 

...... 

Beilage: 

INFORMATIONSMAPPE mit folgendem Inhalt: 

1) Schreiben des Herrn Bundesminister Michalek 

2) Zwischenbericht "Verbreitung rechtsradikalen Gedankenguts via Computer" 

3) Pressespiegel zur Problematik 

4) Protokolle der Spielinhalte 

5) Bildschirmdarstellungert aus den Spielen 

6) Literaturliste zum Theln~ 

7) Liste der Spiele mit neonazistischem Inhalt 

Wien, 29. Oktober 1992 

Der Bundesminister: 

Dr. Rudolf Scholten 

• 
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Beilage 12 

Im Rahmen dieses Projektes werden den Schulen Informationen zu Themen der 

Politischen Bildung (z.B. Schulrecht, Medien und neue Technologien, 

Rechtsextremismus etc.) via Telekommunikation zur Verfügung gestellt. Die Mailbox 

"Black Board" ist ab 1995 auch über das internationale Datennetz "Internet" 

erreichbar. Darüberhinaus werden auf "Black Board" Kontakte zwischen Schulen 

vermittelt sowie internationale Schulprojekte durchgeführt. Ziel dieser Initiative ist es, 

auf der Kommunikations- und Informationsplattform "Black Board" zu einer aktiven 

Auseinandersetzung mit den neuen Techniken anzuregen. 
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(ii] Mit Stack-Board 

in die WeBt der 

TelekoB'lln1unikation. 

Black·Board bietet Ihnen 

Kommunikation mit anderen Schulen, 

Schulparternschaften in der ganzen Welt, 

Zugang zu Bildungsinf6rmationen, 

Wissenschaftliche Informationen für den 

Unterricht, ete. 

~. . 
~ Mai!lbox~Nu.nn;nern .. 

(0222) 406 54 15 

(0222) 406 54 16 

~ Info-Tegefona 

(0222) 406 02 58 

~ Betreiber .. 

Betreiber von Blacko Board ist der ge­

meinnützige Verein Blacks Box.Systems. 

Adresse: Bennogasse 8/6, 1080 Wien. 

Projektkoordinatoren: Edward Strasser, 

Gerhard Lukawerz, Gerin Trautenberger. 

,: 

Netzwerk fOr Schule und Bildung. 

(0222) 406 54 15 
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FirslCBass™, 

Fido, 

Internet &. 
VT "too NI8/1 

BlackoOoard ist ein 

bundes""eites grafisches 

MaiDboxsystem 

speziell für den Bell'eich 

Schule und Bildung. 
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, ". Willkommen [tlJ Die Inhalte. 

".-. 

~ ~: 

';' .. : 

" 

zu einer einfachen Kommunikations~ 

möglichkeit für Schulen, Lehrer und 

denU nterricht. 

AufInitiative des Vereines 

"Black.Box. Systems gegründet, bietet 
, ' 

dieses Mailboxnetz Informationen des 

Österreichischen Kulturservice, der 

Abteilung für Politische Bildung im 

U ncerrichtsministerium sowie 

Kontaktmöglichkeiten mit Schulen in der 

ganzen Welt. 

Dü!Grundintention von Black· Board ist 

Die derzeit wichtigsten Aktivitäten von 

Black· Board sind die Vernetzung der 

Projekte des ÖKS und das "Informations­

und Dokumencationsprojekt 

Computerspiele" des BMUK. 

Mit dem "fliegenden Klassenzimmer" 

wird ein virtueller Raum zur Verfügung 

gestellt; der für LehrerInnen und 

SchülerInnen frei begehbar ist. 

In der ;.Sch,tilpartperschaftsbörse" suchen 

Schulen Parenerschulen in Europa und 

Übersee; Der, Erfahrungsaustausch findet 

über Electronic: Mail statt. 

iitJ-' 
~ Btack:.Bo-aid~;- . ---l 

:.< ~eite dies~s Mediums r'" Conference 2 Files 5 Folders : :: ,. 

ln den Hmtergund " " y fGJBl 
Cbtr @.{~ treten zu lassen und 

durch ein attraktives 

inhaltliches Angebot 

zur Nutzung der 

Heuen Medien der 

Telekommunikation 

anzuregen. Die Be-

. nutzung von Black-' 

Board ist gratis. 

~L,'" 
LSft 

Ku ltur-Service Pausenhof BMUK -Comliutl'rSRie le 

~;~":"i' ,{.> ::« 
: .• . :,..~~c:. 

Schwarzl's Brett, 

(im
, ' 

t-1tI,,~ :~" fS~ :~i:!t'f .t~ . 

litfaßsäule Infobahn 

tt 

Internationa 1 

ejF 
Globa 1 Schoo lhousl' 

rii
' .-

Black·Board : 

Ist die Mailbox für 

KOlTllTlunlkation 

IIInd InforlTlation 

In der Schule. 

Die Benutzung 

Ist gratis. 

j. 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
B 
I 
I 

Gid Teilnahme .. 

Blacke Board kann von Lehrerinnen, 

SchülerInnen und allen, am Schulleben 

Beteiligten gratis benutzt werden. 

Alles, was Sie brauchen, um sich mit 

Black· Board zu vernetzen: 

e Ein PC unter Windows 3.1 oder 

ein Apple Macintosh. Damit kön­

nen Sie die einfach zu bedienende 

grafische Software FirstClassTM, 

benutzen, 

e oder ein beliebiger Computer. 

Damit können Sie Black.Board 

unter Fido benutzen.' 

• 1 Modem, 

e 1 ganzer Telefonanschluß, sowie 

• die FirstClass™ Software. DIese ist 

gratis und kann mit umseitigen 

Kupon bei uns bestellt werden. 

Wenn Sie sich näher InforlTlleren 

wollen, so senden Sie uns den 

ulTlseltigen Rücksendekupon 

per Post oder per Fax zu. 
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Beilage 13 

BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KUNST 

GZ 33.466/366-V/4a/94 

An die 
Landesschulräte 
(Stadtschulrat fur Wien) 

An die 
Direktionen der 
Zentrallehranstalten 

An die 

Sachbearbeiterin: 
Mag. Sigrid Steininger 

Telefon: 0222/53120 - 2541 
Telefax: 0222/53120 - 2599. 

Direktionen der 
Pädagogischen Institute 

An die 
Direktionen der Pädagogischen und 
Berufspädagogischen Akademien 

Referentinnen und Referenten zu Themen 
der Politischen Bildung - Schuljahr 1994/95 

Das Bundesrrunisterium fur Unterricht und Kunst teilt mit, daß aus aktuellem Anlaß eine 

ReferentInnenliste zum Themenkomplex "Rechtsextremismus" und zum Bereich Menschen­

rechte erstellt wurde. Die Diskussion mit Fachleuten aus verschiedenen Fachbereichen soll insbe­

sondere zur Vertiefung des in den Lehrplänen verankerten Unterrichtsprinzipes Politische 

Bildung und zur Unterstützung bei der Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen 

Problemen beitragen. 

Die in der beiliegenden Liste genannten Referentinnen und Referenten haben sich bereit erklärt, 

zu den o.a. Themen Vorträge an Schulen zu halten. Die Kosten dafur werden vom Bundes­

ministerium fur Unterricht und Kunst getragen. (Abrechnung mit Honorarformularen, die den 

ReferentInnen von der Schule bestätigt werden müssen.) 

Da die genannten ReferentInnen die Vortragstätigkeit nur zusätzlich zu ihren sonstigen beruf­

lichen Verpflichtungen wahrnehmen können, wird um rechtzeitige Kontaktaufnahme gebeten. Die 

Vereinbarung von VOI1rägen soll direkt mit den Referentinnen und Referenten erfolgen. 

Die Landesschulräte und der Stadtschulrat für Wien werden ersucht, die Schulen über diesen Er­

laß zu informieren. 

Beilage 

F.d.R.d.A. : 

Wien, 7. November 1994 

Für den Bundesminister: 

Mag. Morawek 
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GZ 33.466/366-V /4a/94 

Schuljahr 1994/95 

Referentinllen und Referenten zu Themen der Politischen Bildung 
fur deren Vortragstätigkeit an Schulen die Honorarkosten übernommen- werden können: 

(Stand vom 20. Dezember 1994) 

Ref eren tinlRef eren t HinweiseiSpezialgebiete 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiten des Rechtsextremismus 
Dokumentationsarchivs des Nationalsozialismus 
österreichischen Widerstandes 
Wipplingerstraße 8 
1010 Wien 
Telefon: 0222/534 36-0 
Telefax: 0122/5343699/771 
Dr. Rainer Bauböck Fragen der Einwanderung 
Institut für Höhere Studien 
Stumpergasse 56 
1060 Wien 
Telefon: 0222/59991-75 
Dr. Klaus Feldmann Geschichte der Menschenrechte 
Schießstattgasse 5 Vereinte Nationen und Menschenrechte 
3400 Klostemeuburg Minderheiten 
Telefon: 02243/855 35 Flüchtlinge 

Ausländer- und Fremdenrechte ., 
Wariderungsfr<!gen _CEin- und Auswanderung) 

Dr. Florian Freund Nationalsozialismus 
Institut für Zeitgeschichte Konzentrationslager 
Universität Wien 
Rotenhausgasse 6 
1090 Wien 
Telefon: 0222/4262 80-0 oder 319 89 82 
Telefax: 0222/424499-33 
Dr. Inge Karazman-Morawetz Jugend und (politische Gewalt) 
Institut fur Rechts- und Kriminalsoziologie 
Postfach 1 
1016 Wien 
Telefon: 0222/526 15 16 
Telefax: 0222/522 23 77 
Frau Nationalsozialismus 
Dr. Brigitte Kepplinger Rassismus 
Forschungsinstitut fur Sozialplanung Rechtsextremismus 
Universität Linz 
Altenbergerstraße 69 
4040 Linz 
Telefon: 073212468-839 
Telefax: 073212468-821 
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Ass.Prof. Univ.Doz. Dr. Kurt Luger 
Institut fur Publizistik und Kommunikations­
wissenschaft 
Universität Salzburg 
Rudolfskai 42 
5020Salzburg 
Telefon: 0662/8044-41 SO 
Telefax: 0662/8044-4190 
Vertr.Ass. Dr. Walter Manoschek 
Institut für Staats·· und Politikwissenschaft 
Universität Wien 
Hohenstaufengasse 9/7 
1010 Wien 
Telefoft 0222/401 03-3378 oder 3358 
Telefax. 0222/533 4403 
Univ.Doz. Dr. Manfred Nowak 
Ludwig Boltzmann Institut für 
Menschenrechte 
Berggasse7/2 
1090 Wien 
Telefon: 0222/317 40 20 
Telefax: 0222/317 40 22 
Univ.Doz. Dr. Anton Pelinka 
Institut fur Politikwissenschaft 
Universität Innsbruck 
Innrain 52 
6020 Innsbruck 
Telefon: 0512/507-7050 oder 7051 
Telefax: 0512/507-2849 
Dr. Bertrand Pen 
Institut fur Zeitgeschichte 
Universität Wien 
Rotenhausgasse 6 
1090 Wien 
Telefon: 0222/42 62 80-0 oder 319 89 82 
Telefax: 0222/424499-33 
Univ.Doz. Dr. Arno Pilgram 
Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie 
Postfach I 
1016 Wien 
Telefon: 0222/526 15 16 
Telefax: 0222/52223 77 

Xenophobie 
Jugendkultur 
Medienkultur 

Rechtsextremismus und seine historischen 
Wurzeln 

Menschenrechte (internationale Aspekte) 

Österreich und der Nationalsozialismus 
Von der Zweiten zur Dritten Republik? 
Nationalism\,ls und ethnische Konflikte in 
Europa 

Nationalsozialismus 
Konzentrationslager 

Ausländerfeindlichkeit und 
Ausländerkriminalität 

------------------~~~~~~~----~~--~~------~ 
Direktor Univ.Doz. Dr. Reinhold Popp Rechtsdenkende Jugendliche als Zielgruppe 
Akademie {ur Sozialarbeit fur Berufstätige der außerschulischen Jugendarbeit 
Arbeiterkammer 
Saint-Julien-Straße 2 
5020 Salzburg 
Telefon: 0662/87 43 37 
Telefax: 0662/88 32 32 
1--.-.--.------------------------+-----------------------1 
Wolfgang Pu rtschcllcr-
Postfach 630 
1101 Wien 

Rechtsextremismus 
Neonazismus 
(um frühzeitige Anmeldung wird ersucht) 

--.--------------------~.~----
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OR Dr. Gustav Spann 
Institut fur Zeitgeschichte 
Universität Wien 
Rotenhausgasse 6 
1090 Wien 
Telefon: 0222/42 62 80-24 
Telefax: 0222/42 44 99-33 
Univ.Prof Dr. Heinz Steinert 
Institut fur Rechts- und Kriminalsoziologie 
Postfach 1 
1016 Wien 
Telefon: 0222/526 15 16 
Telefax: 0222/522 23 77 
Dr. Melita H. Sunjic 
UNHCR 
Postfach 550 
140Q Wien 
Telefon: 02221211 31- 4049 oder 5307 
Telefax: 02'22/23 95 14 
Ass.Prof Dr. Hannes Trctter 
Ludwig Boltzmann Institut f Menschenrechte 
Berggasse 7/2 
1090 Wien 
Telefon: 0222/317 40 20 
Telefax: 0222/317 40 22 

Nationalsozialismus 
Faschismus 
Rechtsextremismus 

---

Jugend und (politische) Gewalt 

Ausländerfeindlichkeit 
Flüchtlinge in Österreich und weltweit 
Zerfall Jugoslawiens 
(ev. Medien und ihre Wirkung) 

Europäischer Menschenrechtsschutz im 
Rahmen des Europarates, der KSZE u. d. EU 
Kriegsverbrechen und Menschenrechts-
verletzungen am Balkan 
Aktivitäten der UNO am Balkan 
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Beilage 13 

BUNDESMINJSTERIUM FüR UNTERRICHT UND KUNST 

GZ 33.466/345-V/4a/93 Sachbearbeiterin: 

An die 
Landesschulräte 
(Stadtschulrat für Wien) 

An die 
Direktionen der Pädagogischen 
und Berufspädagogischen Akademien 

Mag. Daniela Stefanits 
Tel.: 0222/53120-4267 

An die 
Direktionen der 
Pädagogischen Institute 

An die 
Direktionen der 
Zentrallehranstalten 

Referentlnnenvermittlungsdienst zur Zeitgeschichte 

Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst teilt mit, daß in 

Zusammenarbeit mit dem Comite International des Camps und den Uni; 

versitäten allen 

sehen Akademien 

Schulen, 

sowie den 

den Pädagogischen und Berufspädagogi­

Pädagogischen Instituten ein Refe-

rentlnnenvermittlungsdienst für Vorträge zur Zeitgeschichte zum 

Themenbereich 

"Nationalsozialismus und Neonazismus" 

angeboten wird. Im Rahmen dieses ReferentInnenvermittlungs­

dienstes können "ZeitzeugInnen", Opfer des Nationalsozialismus, an 

die Schulen eingeladen werden. Gerade im Hinblick auf die Tat­

sache, daß die unvorstellbaren Verbrechen in den Konzentrations­

lagern des Nationalsozialismus in Form der sogenannten "Auschwitz­

lüge" wiederholt geleugnet bzw. verharmlost werden, bietet der 

Referentlnnenvermittlungsdienst die Möglichkeit, in persönlichen 

Gesprächen und Diskussionen authentische Informationen zu erhalten 

und Fragen zu stellen. 

Zusätzlich stehen im Rahmen des ReferentInnenvermittlungsdienstes 

den Schulen WissenschafterInnen von Zeitgeschichte- bzw. Politik­

wissenschaftsinstituten der Universitäten zur Verfügung, die über 

die Einzelschicksale hinausgehende Informationen über den Natio­

nalsozialismus geben können. Nur durch eine Beschäftigung mit den 

Ursachen und Strukturen des National.sozialismus wird es möglich, 

die Gefahren neonazistischer Aktivitäten zu erkennen. Diese Ge­

spräche und Diskussionen an Schulen sollen zur Vertiefung der in 

den Lehrplänen verankerten zeitgeschichtlichen Aufgaben des Unter­

richtes sowie insbesondere des Unterrichtsprinzips "Politische 

Bildung" (GZ 33.464/6-19a/1978) beitragen. 
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Schulen, Pädagogische und Berufspädagogische Akademien sowie Päda­

gogische Institute, die derartige Vorträge veranstalten wollen, 

werden ersucht, sich an folgende Adressen wenden: 

Wien, Niederösterreich und Burgenland: 
Dr. Gustav Spann, Institut für Zeitgeschichte 
Wien, Rotenhausgasse 6, 1090 Wien, Tel.: 
0222/42-01-62. 

Oberösterreich: 

an der Universität 
0222/42-62-80 oder 

Dr. Brigitte Kepplinger, 
geschichte, Universität 
Tel.: 0732/2468-858. 

Institut für neuere Geschichte und Zeit­
Linz, Altenbergerstraße 69, 4040 Linz, 

Tirol und Vorarlberg: 
Univ. Prof. Dr. Anton Pelinka oder Dr. Bernhard Natter, Institut 
für Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck, Innrain 52, 
6020 Innsbruck, Tel.: 0512/507-2711 bzw. 0512/507-2715. 

Salzburg: 
Univ. Prof. Dr. Hanns Haas, Institut für Geschichte, Universität 
Salzburg, Rudolfskai 42, 5020 Salzburg, schriftliche Anmeldung. 

Kärnten und Osttirol: 
Univ.Prof. Dr.No~bert Schausberger oder Dr. Valentin Sima, Insti­
tut für Zeitgeschichte an der Universität Klagenfurt, Univer­
sitätsstraße 67, 9020 Klagenfurt, Tel.: 0463/2700/419-423. 

Steiermark: 
Univ. Prof. Dr. Helmut Konrad, Institut für Zeitgeschichte, Uni­
versität Graz, Attemsgasse 8, 8010 Graz, Tel.: 0316/380-0. 

Die Verrechnung der Kosten für die Vorträge mittels ausgefülltem 

Antrag - erhältlich bei den o.a. Instituten - erfolgt direkt zwi­

schen den Vortragenden und dem Bundesministerium für Unterricht 

und Kunst, sodaß den Schulen (Akademien, Instituten) keine Kosten 

entstehen. 

Es wird ersucht, den Erlaß im do. Bereich allen LehrerInnen sowie 

Eltern- und Schülervertretungen bekanntzugeben. 

F.d.R.d.A. : 

Wien, 16. Dezember 1993 

Für den Bundesminister: 

Mag. Morawek 
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Beilage 14 

BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KUNST 

Sachbearbeiterin: 
GZ 33.466/35-1/11/92 Kmsr.Mag. Sigrid STEININGER 

Tel.: 0222/53120-4326 
An die 
Landesschulräte 
(Stadtschulrat für Wien) 

"Handbuch des politischen Systems Österreichs" 
Zurverfügungstellung für die Schulbibliotheken 
der höheren Schulen 

Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst teilt mit, daß al­

len höheren Schulen Österreichs im Sinne des Grundsatzeriasses Po­

litische Bildung, der feststellt, daß Politische Bildung unter an­

derem die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen bedeutet, das 

"Handbuch des Politischen Systems Österreichs" 
herausgegeben von Herbert Dachs, Peter Gerlieh, 
Herbert Gottweis, Franz Horner, Helmut Kramer, 

Volkmar Lauber, Wolfgang c. Müller, Emmerich Talos 
Wien (Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung) 1991 

zur Verfügung gestellt wird. 

Das "Handbuch des Politischen Systems Österreichs" ist eine von 

Wissenschaftler/innen erarbeitete Gesamtdarstellung des Politi­

schen Systems Österreichs, wobei der Terminus "Politisches System" 

für die Gesamtheit der in wechselseitigen Zusammenwirken stehenden 

Institutionen und Gruppen Österreichs bzw. der zwischen ihnen ab­

laufenden Prozesse steht. Dieses Standardwerk bietet Lehrer/innen 

und Schüler/innen umfangreiche und grundlegende Informationen, die 

zur Unterstützung der Politischen Bildung eingesetzt werden kön­

nen. Das Handbuch sollte daher durch die Aufstellung in der Schul­

bibliothek allen Lehrer/innen und Schüler/innen zugänglich gemacht 

werden. 

Die Landesschulräte/der Stadtschulrat für Wien werden ersucht, die 

betreffenden Schulen im do. Bereich über diese Zusendung in Kennt­

nis zu setzen. 

Wien, 12. Feburar 1992 

Der Bundesminister: 

Dr. Scholten 

,A-IOI-l WILN· MINOfHITNI'LATl'· I'OSTFA<H (,:\ 
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Beilage 15 

" BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KUNST 

GZ 33.466/234-V/4a/93 

An 
die Landesschulräte 
den Stadtschulrat für Wien 

An die 
Direktionen der 
Zentrallehranstalten 

Unterrichtsprojekte zum Thema 

An die 

Sachbearbeiterin: 
Mag. Sigrid Steininger 
Tel.: 0222/53120-4326 
Fax: 0222/53120-4504 

Direktionen der Pädagogischen und 
Berufspädagogischen Akademien 

An die 
Direktionen der 
Pädagogischen Institute 

/lDenkmal und Erinnerung" aus Anlaß der Jahrestage 1995 
Publikation und Servicestelle 

Im Hinblick auf den 50. Jahrestag der Gründung der Zweiten Repu­

blik und den 40. Jahrestag der Unterzeichnung des österreichischen 

Staatsvertrages empfiehlt das Bundesministerium für Unterricht und 

Kunst, im Schuljahr 1993/94 Projekte zum Thema "Denkmal und Erin­

nerung" durchzuführen. 

Denkmäler, Gedenktafeln, Mahnmale, Gedenkstätten, Straßennamen, 

Schulnamen, Ehrengräber usw. sind Zeugnisse, denen - nach der In­

tention der Denkmalstifter/innen - erinnernde oder mahnende Funk­

tion zugedacht wird. Die Erforschung dieser Erinnerungszeichen, 

insbesondere auch solcher, die umstritten waren oder sind, und 

solcher, die verhindert, zerstört oder verändert wurden, gibt Auf­

schluß . über unterschiedliche Sichtweisen und Beurteilungen histo­

rischer Ereignisse. 

Im Rahmen von Projekten zum Thema "DenJonal und Erinnerung" soll es 

Schülerinnen und Schülern durch die Erforschung, Diskussion und 

Dokumentation von Denkmälern und Gedenkstätten ermöglicht werden, 

sich mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts und deren in Denkmä-

lern zum Ausdruck kommender Darstellung auseinanderzusetzen. % 
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Zur Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Projekten 

wurde in der Reihe Informationen zur Politischen Bildung das Son­
derheft 

DENKMAL UND ERINNERUNG 
Spurensuche im 20. Jahrhundert 
Anregungen für Schüler innen- und Schülerprojekte 

herausgegeben, das in den nächsten Tagen allen Schulen ab der 5. 

Schulstufe zugesandt wird. Die Beiträge in der Broschüre behandeln 

einige Aspekte des komplexen Themas und enthalten Anregungen zur 

Beschäftigung mit Denkmälern und deren Geschichte. Ergänzend dazu 

werden Projektinformationen, vor allem kommentierte Literaturhin­

weise und Kontaktadressen, gegeben. 

Weitere Exemplare der Publikation "Denkmal und Erinnerung" sowie 

zusätzliche Info~~ationsmaterialien (siehe beiliegender Bestell­

schei.n) können von allen Schulen bei einer zur Unterstützung von 

Projektarbeiten an Schulen eingerichteten Service- und Informati­

onsstelle angefordert werden: 

Servicestelle "Denkmal und Erinnerung" 
BMUK/Abteilung Politische Bildung 
p.A. Gesellschaft für Politische Bildung 
Mayerhofgasse 6/3. Stock 
1040 Wien 
Telefon: 0222/504 68 58 

Diese Servicestelle steht während der gesamten Laufzeit des Pro­

jektes (bis 15. Juli 1994) für konkrete Hilfestellungen beim Sam­

meln von Materialien und für sonstige Auskünfte zum Thema zur Ver­

fügung (Bürozeiten Mo und Mi 13 - 17 Uhr, Di und Do 9 - 13 Uhr). 

Projekte, die bis zum 15. Juli 1994 bei der Servicestelle einge­

reicht werden, sollen in eine abschließende Projektdokurnentation 

aufgenommen werden. 

Die Landesschulräte und der Stadtschulrat für Wien werden ersucht, 

alle interessierten Lehrerinnen und Lehrer über diesen Erlaß zu 

informieren und bei der Durchführung von Projekten zu unterstüt­

zen. 

·F.d 

t 

I 
; 

Wien, 1. September 1993 
Der Bundesminister: 

Dr. Scholten 
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An die 
Servicestelle 
"Denkmal und Erinnerung" 
des BMUK/ Abt. Politische Bildung 
p.A. Gesellschaft f. Politische Bildung 

Mayerhofgasse 6/3. Stock 

1040 Wien 

Wir interessieren uns für das SchülerInnenprojekt .. Denkmal und Erinnerung" 
und möchten zusätzliche Informationen. 

Wir planen eine Projektarbeit zum Thema 
und bitten 

o um Zusendung der umseitig angekreuzten Informationsmaterialien 

o um telefonische Kontaktaufnahme durch die ServicesteIle unter der Telefonnummer ____ _ 

o um laufende Zusendung von aktuellen Informationen zum Projekt .. Denkmal und Erinnerung" 

---------------_ ...... ---' ----

o um Berücksichtigung unserer Projektergebnisse in der abschließenden Dokumentation 

LehrerIn/nen ._._ .. __ ..... ___ ._ .. ___ _ 

Unterrichtsfach/fächer _ ... _. _________ . 

Klasse/n ____ .. ___ .. __ ..... . . .. _---- .•. -.. _._----
Schülcrlnnenzahl_.. ._ .... _ .. _._. ___ . ____ _ 

Schule/Schultyp _ ...... __ ._._. _____ ._ ,._. _____ . ______ _ 

Adresse 

Telefon 

Telefax _. __ ._-----

Unterschrift ___________________________ ,am ______ __ 
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BESTELLUNG 

Materialien zur Durchführung von Projekten über Denk­
mäler und Gedenkstätten, und themenspezifische Hef­
te (enthalten Aufsätze, Zeitungsartikel, Bücher- und 
Adressenhinweise etc.) 

o 
o 
o 

.... Stück Informationsbroschü~e(n) 
"Denkmal und Erinnerung" 

Projektvorschläge zum Thema 
"Denkmal und Erinnerung" 

Ausführliche Bibliographie zum Thema 
.. Denkmal und Erinnerung" 

Themenhefte o Denkmäler für Personen oder Personengruppen o Denkmäler in der literatur 

o Frauen-Denkmäler 

o Friedhöfe als Gedenkstätten 

o Kriegerdenkmäler 

o KZ-Gedenkstätten 

o Namensgebung von Straßen. Plätzen. Brücken. 
Schulen usw. 

o Widerstandsdenkmäler 

Denkmalbeispiele aus den einzelnen Bundesländern 
(mit literaturhinweisen) o Heft Burgenland 

o Heft Kärnten 

o Heft Niederösterreich 

o Heft Oberösterreich 

o Heft Salzburg o Heft Steiermark 

o Heft Tirol o Heft Vorarlberg 

o HeftWien 

o 

o 

o 

o 

Museumsbogen. Ausgabe Herbst 1993 
AJ-Faltblatt mit Informationen über Ausstellungen und 
Adressen österreichischer Museen, Hinweise auf museums­
pädagogische Aktionen. 

Freund. Florian: KZ Ebensee. E.in Außenlager des KZ 
Mauthousen. hg. vom Dokumentationsarchiv des öster­
reichischen Widerstandes. Wien 1990. 48 Seiten 

Perz. Bertrand: Konzentrationslager Melk. Begleitbroschüre 
zur ständigen Ausstellung in der Gedenkstätte des ehemali­
gen Konzentrationslagers Melk. Wien 1992. S7 Seiten 

Thurner. Erika: Kurzgeschichte des nationalsozialistischen 
Zigeuner/ogers in Lackenbach (1940 bis 1945), Eisenstadt 
1984, 47 Seiten 

Materialien der Abteilung Politische Bildung des Bundes­
ministeriums für Unterricht und Kunst zur Zeitgeschichte 
(solange der Vorrat reicht) 

O Grundsatzerlaß "Politische Bildung in den Schulen" 

o 

o 

D 

D 

D 

o 

------------------~--
Anne Frank Zeitung, hg. von der Anne 'Frank Stiftung. 
Amsterdam 1989. 16 Seiten mit Arbeitsbogen . 
Informationen über Anne Franks Zeit, AusländerInnen­
feindlichkeit heute, etc. 

Die zwei . Wahrheiten /938//988. Schüler (arsehen Zeit­
geschichte. Eine Dokumentation von Projekten an Schulen 
zur Zeitgeschichte im Jahr 1988. hg. vom Bundesmini­
sterium für Unterricht. Kunst und Sport und dem 
Österreichischen Kultur-Service. Wien (Löcker Verlag) 
1989, 248 Seiten 
Eine Art .. Geschichtsbuch. in den Schulen geschrieben", 
zeigt die Bandbreite der Auseinandersetzungsmöglichkeiten 
mit Strukturen. und Facetten des Nationalsozialismus. sei­
ner Ideologie und seiner Propagandamaschinerie, die Be­
handlung von regionalen Ereignissen, den Alltag in Schule 
und Beruf und die ökonomisch-sozialen Ursachen des 
"Anschlusses" . 

Österreicher und der Zweite Weltkrieg. hg. vom Bundes­
ministerium für Unterricht. Kunst und Sport und dem 
Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstan­
des. Wien (Österreichischer Bundesverlag) 1989. 182 
Seiten 
Das Buch "Österreich~r und der Zweite Weltkrieg" stellt 
den Schulen und der Offentlichkeit wissenschaftliche In­
formationen für eine kritische Auseinandersetzung mit 
der österreich ischen Zeitgeschichte zur Verfügung. Im 
Mittelpunkt steht die Frage, in welcher Weise das national­
sozialistische Regime über den Umweg des "Krieges" breite 
Bevölkerungsteile an sich zu binden und damit eine partielle 
Identifikation herzustellen vermochte, die im Bewußtsein 
vieler Menschen bis heute besteht. 

Fliedl. Gottfried u.a.: Das Eigene und das Fremde 
Anregungen (Ur Schulklassen zur Arbeit im jüdischen Mu­
seum in Eisenstadt. hg. vom Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst. Wien 1992. S4 Seiten 

Lauber. Wolfgang: Wien. Ein Stadtfijhrerdurch den Widerstand 
1934-1945. Wien (Böhlau) 1987,229 Seiten 
Zwei Routen (Außenbezirke und Innenstadt) vermitteln 
die Geschichte des Widerstandes über Hinweise im städti­
schen Leben. Enthält Straßenpläne, Fotodokumente, im 
Anhang Literatur- und Namensverzeichnisse. 

Spann. Gustav/Malina, Peter: /938188. Vom Umgang 
mit unserer Vergangenheit, hg. vom Bundesministerium 
für Unterricht, Kunst und Sport. Wien 1988,40 Seiten 
Bei der Darstellung der historischen Ereignisse wurde das 
Zielpublikum Schülcrlnncn besonders berücksichtigt. 
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• 
Beilage 16 

, 
BUNDESMINISTERIUM FüR UNTERRICHT UND KUNST 

GZ 33.466/305-V/4a/94 Sachbearbeiterin: 

An die 
Landesschulräte 
(Stadtschulrat rur Wien) 

An die 
Direktionen der 
ZentraUehranstal ten 

An die 
Direktionen der 
Pädagogischen und 
Berufspädagogischen Akademien 

Hochschullehrgang "Politische Bildung 
für Lehrer/innen", Schuljahr 1994/95 

Kmsr. Mag. Sigrid Steininger 
Telefon: 0222/531 20 - 2541 

Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst teilt mit, daß auch im Schuljahr 1994/95 der 

Hochschullehrgang "Politische Bildung für LehrerInnen" stattfindet. Der Hochschullehrgang 

"Politische Bildung fuf" LehrerInnen" des Instituts für interdisziplinäre Forschung und Fortbildung 

(IFF) der Universitäten InnsbIUck, KJagenfurt und Wien, der vom Bundesministerium für Unterricht 

und Kunst und vom Bundesministerium fur Wissenschaft und Forschung finanziell getragen wird, 

soll als Lehrerlnnenf0l1bildungsangebot in Zusammenarbeit mit österreichischen Universitäten zur 

Verwirklichung des Unterrichtsprinzips "Politische Bildung" (Grundsatzerlaß "Politische Bildung in 

den Schulen", GZ 33.4661103-V/4aJ94) beitragen. 

Die einzelnen Seminarangebote des Hochschullehrganges "Politische Bildung rur LehrerInnen" 1m 

Schuljahr 1994/95 sind den Programmen, die das IFF den Schulen direkt zusendet, zu entnehmen. 

Anmeldungen und Anfragen betreffend den Hochschullehrgang sind direkt an das IFF-Projektzen­

trum, Hochschullehrgang "Politische Bildung fur LehrerInnen", Seidengasse 13, 1070 Wien, Telefon: 

0222/52675 OllDW 22 und 23 zu richten. 

A-IOI4 WIEN· MINORITENPLATZ 5· POSTFACH 65 
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Die Landesschulräte, der Stadtschulrat rur Wien, die Direktionen der Zentrallehranstalten und die 

Direktionen der Pädagogischen und Berufspädagogischen Akademien werden ersucht, die 

Ausschreibung im do. B.ereich bekanntzumachen. 

Die Landesschulräte und der Stadtschulrat rur Wien werden ersucht, Lehrern und Lehrerinnen aller 

Schultypen die Teilnahme am HochschuIIehrgang durch Gewährung eines SonderurIaubes zu 

ermöglichen. Der Hochschullehrgang "Politische Bildung rur Lehrerinnen" bietet ein Fortbildungs­

angebot rur LehrerInnen aller Schul typen und aller Schulfächer im Sinne des Grundsatzerlasses 

ItPolitische Bildung in den Schulen". 

F.d.R.d.A. : 
~UMQM 

Wien, 5. Juli 1994 

Für den Bundesminister: 

Mag. Morawek 
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AUd dem Grlllzdelatzerlaß 

" "PolitMche Bildung 

in den Schulen" 

(ZI.33.464/6-19a/1978) 

"Dad Unterric/Jt.fprinzip 

PolitiJche Bi[{)ullg eltrebt im 

Rahnten der Lehrplaninhalte 

; folgen{}e Ziele an: 

1. PolitMche Bildung Joll {}ell 

Schiilerbefähigen~ ge..,ellichaft­

, liehe Strukturell in ihrer Art 

i und ihrer Bedingtheit zu 

erkennen [. .. ] 

2. PolitMche Bildung .lOll die 

;' Überzeugung fVecken~ {}aß 

Denwkratie elich !licht in einem 

innerlich unbeteiligten 

Einhalten ibrer Spielregeln 

erJcböpft~ ,101l(}er/l ein /Jol,e.l 

Maß an En,'lagemellt elfor{}ert. 

[. .. ] E.I ,Ioll auf eine 

"Politi,lierullg U im Si/lne eine.! 

Erkennenel von iJlöglie/Jkeitell 

hillgearbeitet wer{}ell, am poli­

ti elchen Leben teilzunehmen, 

um {}ie eigenen Intere.!.Iell7 {}ie 

Allliegen anderer und {}ie 

i 

I 
I 
I' 

.J!"l:NH ALT: 
I. Zielgruppen 

2. Lehrgangsträger 

Seite 4 3. Lehrgangsprofil 
4. Lehrgangsstruktur 

Seite 5 5. Inskriptionsbedingungen 
. ;.;-:, j l..~_"'~' fj.,,' ~,;'::"_<'!i~:'"'-'l'.· .~,". '''-."' 

Seite 6 6. Informationen über die Teilnahme 
:..,.,.,:;!.<.<; ...... 'r;. ... ,..t; . ..;:~).;:'.':i.l-',.... '\.f~ .... - ....... 

Seite 7 7. Seminaranmeldung 
"; ~:-,.'~:.r,~~~""'90-"''I::,"'l'''':~-,:'';~ .• ~''''';-. <;c ••• 

ab Seite 8 8. Seminarangebot 1994/95: 

Pi: Sozialgeschichte und Identität. 

Geschlecht, Familie, Schule im historischen Wandel ..•••.•••••••• FSeii~8:,:";;/{~ 
1'-' " • :'. ,\:. _ ','," , ; ,-~ ,. <" • , ..... 

P2: Politisches Alltagsverständnis. 

Entwicklung des Demokratie- und Politikbegriffes ........•••.....•• fsiiki?i;7Y~} -, .. '" ... - '-',' ... -' 

P3: Soziales, erfahrungsorientiertes Lernen und Politische 

Bildung .•••••••...•..................••...•••......•....•..•............••....•..•..•...••...•.•• ~~;tii.ii/,:·;:.;M, 

P4: Unterrichtspraktische Fragen der Politischen Bildung (Didaktik) rSe~tejl<:i 
~) .•.. .. . .... , .... 

Wi: Sprache und Macht - Sprache und Politik ••..••..•...••••.••..••••...•.••• i:§.~ite18 

W2: 

W3: 

W4: 

W6: 

W9: 

Wli: 

Wi5: 

Österreich im internationalen Kräftefeld 

Fundamentalismen: Zwischen Bedrohung und 

Identitätsstiftung .........•..•....••.....................•..........•.............•......•. .t~eite 19 
Menschenrechte - Grundrechte ........................................•........ ~Seite'20 , 
Religionssoziologie. Der religiöse Faktor in der Gesellschaft ;Seite 21 

Politik der Systeme (Europa-Österreich-Bundesland) .........•.• '.$.~ite 22 '.~'.,." .. 

Sozial geschichtliche und gegenwartsbezogene 

Aspekte der Arbeitswelt ..........•..........•...............................•••.•••• fS;Üe' 23',· .. 

Europa, .......•...•.••.•...............................•.........................•.....•......... ;Seite 24,' 

Jugendkultur •.................................................•.......................•...•.. ;'Seite 25 

Au.t!ciillft,,: IFF-Hoch,.chlllhhrga"g Politi.lc:l,,, Bili),wg für Lt!brulnnUI, Seideng" .... " 13, 
1070 Wim, Ta: 02221526 7501 DIV 2J (S""ja E",'11) oder DW 22 (,Ilag, Ur.lula Gubu) 
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liebe leserinnen! 

Vor Ihnen liegt das Seminarangebot des IFF für das Studienjahr 1994/95 des 
Hochschullehrganges Politische Bildung für Lehrerinnen. Das Konzept des 

Hochschullehrganges sieht sich dem Grundsatzerlaß des BMUK: "Politische Bildung in den 
Schulen" vom 11.4.1978 verpflichtet. und soll es interessierten Lehrerinnen ermöglichen. 

Politische Bildung als Unterrichtsprinzip anzuwenden. 

1m"~",;,,'i; ~" Z I E L G RU P P EN~' ',. ,. 
.' . 

Der Hochschullehrgang Politische Bildung 
steht österreichweit Lehrerinnen 
aller Schultypen und aller Fächer offen. 
Er bietet demnach die Möglichkeit. 
Kolleginnen mit unterschiedlichem 

Berufs- und Ausbildungshintergrund aus 
verschiedenen Bundesländern kennenzuler­
nen und mit ihnen Wissen undErfahrungen 
auszutauschen. 

iiY:C2' .. ' L EHR GAN,G S T RÄ'G E ff',·:~:'·;:':;?·?"';;".,.~;; 

Der Lehrgang wird nicht nur interdiszi­
plinär. sondern auch intenninisteriell in 
Kooperation mit dem Bundesministerium 
für Unterricht und Kunst und dem 
Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung sowie dem IFF geführt. 
Trägeruniversitäten des Instituts für Inter­
disziplinäre Forschung und 

Fortbildung (IFF) 
sind die Universitäten Innsbruck. 
Klagenfurt und Wien. 
Die Schwerpunkte der Arbeit des IFF lie­
gen auf interdisziplinärer Forschung in 
gesellschaftlichen Problem bereichen. auf 
wissenschaftlicher Weiterbildung sowie auf 
universitärer Lehre. 

3. LEHRGANGSPROFIl \ . 

Zentraler Gedanke des 
Hochschullehrganges ist die umfassende 
Weiterentwicklung wichtiger 
Qu;;iifikationen der Lehrerinnen. Das 
breitgefacherte Seminarangebot versteht 
sich nicht als Aneinanderreihung fachspezi­
fischer Inhalte. sondern als Chance. zentra­
le Problemfelder der 
Gegenwartsgesellschaft aufzugreifen und in 
der Reflexion sowie im 
Erfahrungsaustausch Möglichkeiten zu fin­
den. Politische Bildung als 

4 

Unterrichts prinzip zu verwirklichen. 
Das heißt. daß in den Seminaren einerseits 
politisch grundlegendes Wissen vermittelt. 
gleichzeitig aber auch an dessen 
Umsetzung in die alltägliche Schulpraxis 
gearbeitet wird. Gerade das fachübergrei­
fende Denken und Arbeiten zählt zu den 
Grundprinzipien. denen der 
Hochschullehrgang in seinem Aufbau folgt. 
Oe, prozeßorientierte Aufbau der 
Seminare erfordert die Anwesenheit 
während der gesamten Arbeitszeit. 

ffi~~~M~~;;:{4;a 1 EHR G AN G S S T RU K TU R 
I::',< ',-<:',;~: '.:' . ? 

Die Mindestdauer des 
Hochschullehrganges. die jedoch beliebig 
überschritten werden kann. beträgt 6 
Semester. Die Anforderungen für ein 
Zertifikat umfassen die Absolvierung der 5 
Pflichtf.icher. die aufeinander aufgebaut 
sind. mit 2 Arbeitsgemeinschaften und von 
4 Wahlpflichtfachern mit 4 
Arbeitsgemeinschaften. Die insgesamt 15 

Wahlpflichtfächer sowie die Pflichtfacher P3 
bis P5 werden alternierend angeboten. Für 
die Arbeitsgemeinschaften. die nach Übe­
reinkunft in der unterrichtsfreien Zeit statt­
finden. ist eine Gruppenarbeit über ein 
durchgeführt,es Unterrichtsvorhaben zu 
erstellen. 

Lehrgangsschema: 

SEMESTER PFLICHTFACH WAHLPFUCHTFACH 

iktii·E~~~ii~i: ·.&~a.t~g·· 
W3:~\iii-d4: Sem'esterf':.i?,''i:\{?: P4"';~'-;~'. 
~~":.;' .. , :. -~~~~ I ,i.':;: :, .. : .. ;::~'~ .~!;~~,:;,_,y,,;.~~.~. ' ·.~:{~~~:Tt;~;,i, 

. '~~'~~~"''',:'~'r . 5/ und 6', Semester' "'!+lt5.'" .'" 

P = Pflichtfach 
W = Wahlpflichtfach 

AG = Arbeitsgemeinschaft 

5·.;\ I NSKRI PTIONSBEDI NGUNGEN 
Da die Teilnehmerlnnen im Rahmen des 
Hochschullehrganges universitäre Zeugnisse 
erwerben. haben sie gemäß § 18 Abs.8 des 
AHStG als Gasthörerinnen oder als 
außerordentliche Hörerlnnen an der 
Universität für Bildungswissenschaften in 
Klagenfurt zu immatrikulieren bzw. zu ins­
kribieren. Als ordentliche Hörerinnen einer 
anderen Universität ist nur die Inskription 
für den Hochschullehrgang erforderlich. 
Unterlagen hierzu erhalten Sie jeweils zu 

Semesterbeginn im: 
IFF: Hochschullehrgang Politische Bildung 
für Lehrerinnen 
Seidengasse 13.1070 Wien 
Tel.: 02221 526 75 01 DW 22 und 23 
Die Inskription für das Wintersemester 
1994/95 erfolgt von Ende September bis 
Ende Oktober 1994. für das 
Sommersemester 1995 von Ende Februar 
bis Ende März 1995. Wir bitten Sie. die 
Unterlagen rechtzeitig anzufordern! 
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6. INFORMATIONEN ÜBER DIE TEILNAHME' 
Teilnahmeberechtigt am Hochschullehrgang 
sind alle Lehrerinnen, die an Schulen im 
Sinne des Schulorganisationsgesetzes 
(1962) oder des land- und forstwirt­
schaftlichen Bundesschulgesetzes (1966) 
unterrichten. 
Die organisatorische und dienstrechtliche 
Abwicklung erfolgt in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Stellen der 
Unterrichtsverwaltung. 
Lehrveranstaltungen im Rahmen des vorlie­
genden Hochschullehrganges gelten als 
Lehrerfortbildungsveranstaltungen im 
Sinne des Erlasses des BMUK. 

(ZI: 15.61511 0-1112193) 
.. [ ... ] Deshalb ist das Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst auch weiterhin 
bereit, die Reise- und Aufenthaltskosten 
der Teilnehmer direkt zu übernehmen 
(Abwicklung erfolgt über das IFF), jedoch 
wird hinkünftig erwartet, daß die 
Teilnehmerlnnen auf Basis von 
Sonderurlauben an diesen Kursen teilneh­
men, vermehrt Seminarblöcke in der 
unterrichtsfreien Zeit eingeplant werden 
und die TeilnehmerInnen weiterhin 
Lehrgangsgebühren zur Deckung der 
Kosten entrichten." (3. September 1993) 

Semester Freistellung 

)EMESTER 

~"nd 2'.~'2;~ 
,'-, 

" 
3. und 4. Semester 

:.5. und 6. Semester 

Wa 
Wb 

Wc 
Wd 

KEINE FREISTELLUNG 
ERFORDERLICH 
AG zu PI 
AG zu P2 
P3 
AGzuWa 
AG zu Wb 
P4 
AG zu Wc 
AG zu Wd 
P5 

P = PfIichtf.ch 
W = Wahlpßichtfach 

AG = Arbeitsgemeinschaft 

Die Teilnehmerlnnen werden ersucht, für 
die Freistellung den Dienstweg einzuhalten 
und für eine entsprechende 
DienstfreisteIlung ( .. Sonderurlaub ohne 
Dienstreiseauftrag bzw. ohne Vorlage einer 
Dienstreiserechnung") rechtzeitig Sorge zu 
tragen. Es hat sich als günstig erwiesen, in 
Absprache mit der Direktion eine 
Freistellung für den gesamten 
Hochschullehrgang zu erwirken. 

6 

Die Aufenthalts- und Reisekosten der 
Teilnehmerinnen (Bahnfahrt 2. Klasse vom 
Schul- zum Seminarort) werden vom 
Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst im Rahmen der Lehrerfortbildung 
getragen. Ausnahme: 
Lehrerlnnen der pädagogischen 
Akademien können für 
die Reisekosten eine Dienstreise­
rechnung legen. 

I' 
1 

~r7 .. SEMINARANMELllUNG' ':i,"--,..' 

Das Interesse an den einzelnen Seminaren 
ist erfahrungsgemäß sehl' groß. Um eine für 
alle Beteiligten gewinnbringende 
Seminarwoche gestalten zu können, ist es 
jedoch notwendig, den Teilnehmerkreis auf 
30 Personen zu beschränken. Wir empfeh­
len Ihnen daher, sich möglichst rasch anzu­
melden. 

Senden Sie bitte - nach Zustimmung der 
Direktion, die die Inskription an den 
Landesschulrat meldet - die ausgefüllte und 
mit dem Schulstempel versehene 
Anmeldekarte direkt an das: 
IFF; Hochschullehrgang Politische Bildung 
für Lehrerinnen, Seidengasse 13, 
1070 Wien 
Die Anmeldungen werden in der 
Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt. 

Pro Seminar ist von den Teilnehmerlnnen 
eine Lehrgangsgebühr von ÖS 800.- zu ent­
richten, der die bereitgestellten Unterlagen 
und Lernmaterialien sowie 
Organisationsspesen deckt. 
Der Rest wird vom BMWF und dem 
BMUK getragen. 

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie 
von uns eine Bestätigung sowie einen 
Erlagschein. 
Senden Sie bitte eine Kopie des eingezahl­
ten Erlagscheines an uns zurück. Erst dann 
können wir Ihnen einen Platz im Seminar 
zusichern. 
Sie erhalten von uns vor Seminarbeginn 
einen Inforrnationsbrief zum 
jeweiligen Seminarort. 
Sollte es Ihnen unerwarteterweise nicht 
möglich sein an einem Seminar teilzuneh­
men, bitten wir Sie uns rechtzeitig darüber 
zu informieren, da wir eine Warteliste 
führen. Unser Team für Koordination und 

Organisation steht Ihnen für Fragen und 
Auskünfte gerne zur Verfügung: 

IFF - Pro;ektzentrum 
Hochschullehrgang Politische Bildung 
für lehrerinnen 
Seidengasse 13 
1070 Wien 

Univ. Doz, Dr. Gertraud Diem-Wille 
(Koordination): 02221 526 75 01 
DW21 

Sonja Engl 
Mag. Ursula Gerber 
(Organisation): 02221 526 75 0 I 
DW 22 und 23 

-~-
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8. S EH I NARANGEBOr:,J9~4{~>;~;J1t 

Termin: 23. bis 28. Oktober 1994 
Ort: Bildungshaus St. Virgil 
5026 Salzburg 
Tel: 0662-6590 I 

Sozialgeschichte und Identität. 
Geschlecht, Familie, Schule im histori., 
schen Wandel 
Seminarbeschreibung: 
Ziel der Veranstaltung ist es, Einsicht in die Zusammenhänge zwischen individueller 
Lebensgeschichte und gesamtgesellschaftlicher Entwicklung zu ermöglichen 
(Entwicklung historisch-sozialwissenschaftlichen Denkens). Über die sozialgeschicht­
liehe Analyse·sollen die TeilnehmerInnen dabei Gelegenheit zur Entwicklung und 
Differenzierung ihrer Berufsidentität als Lehrerinnen erhalten (Stärkung der selbst­
reflexiven Kompetenz). 

Im Seminar bildet die Verknüpfung von strukturgeschichtlicher Betrachtung und 
lebensgeschichtlicher Reflexion die meth~dische Grundlage für die exemplarische 
Erarbeitung zentraler Thesen aus den Bereichen der Historischen Familiengeschichte 
(Kindheit, Wandel von Familienstrukturen), der Frauenforschung (Geschlechter­
rollen, geschlechtsspezifische Arbeitsteilung) und der Schulgeschichte (innere und 
äußere Schulorganisation). 

Das Seminar hat einen prozeßorientierten Aufbau, ein erfahrungsorientiertes 
Konzept und eine gruppenpädagogische Struktur, in der Plenarphase (strukturelle 
Ebene) und Arbeitsgruppen (Iebensgeschichtli"che Reflexion) abwechseln. Der Aufbau 
regionaler Arbeitsgruppen für die Praktikumsphasen und die Einbeziehung der 
Teilnehmerlnnen in die Prozeßrefiexion sind weitere wichtige Bestandteile der 
Seminarorganisation. 

Referentinnen: 
Mag. Alois Ecker 
Mag. Franz Lux 
HOL Hildegard Pruckner 
t1ag" Elisabeth Wappelshammer 

Arbtil"-'lt·/I/('ill •• cf>lIft fi/1{Jel /lach (jbrNillkll/lft ill ,Jer 1/l11rrricht.~freiell Zrit .ltaU. 

Termin: 12. bis 17. März 1995 
Ort: Gasthof Föttinger 

4853 Stein bach am Attersee 
Tel: 07663-3420 

Politisches Alltagsverständnis. 
Entwicklung des Demokratie a und 

Pol iti kbegriffes 
Seminarbeschreibung: 
Das Seminar bietet eine einführende Auseinandersetzung mit den Begriffen Politik und 
Demokratie. Ganz bewußt wird von einem weiten Verständnis von Politik und 
Demokratie ausgegar.gen. 

Problem bereiche, die nicht in einem traditionellen Sinn "politisch" sind, werden bei­
spielhaft herausgegriffen: Wirtschaft, Medien, das Geschlechterverhältnis. Schule. 
Anhand aktueller Beispiele werden Demokratiekriterien für einzelne gesellschaftliche 
Bereiche - auch für das politische System im engeren Sinn - entwickelt. 
Verschiedene Antworten auf die Frage. was Demokratie ausmacht. werden in plenaren 
Referaten und Diskussionen. Arbeitsgruppen und Rollenspielen gesucht. 
In der Seminarwoche werden Kleingruppen konstituiert, die konkrete 
Umsetzungsmöglichkeiten angesprochener Themen in die Unterrichtspraxis planen, 
durchführen und bei einem gemeinsamen nachfolgenden Treffen mit der Seminarleitung 
und den anderen Lehrerteams präsentieren. 

Referentinnen: 
Dr. Reinhold Gärtner 
Dr. Richard Hussl 
Dr. Bernhard Natter 
Univ. Prof. Dr. Anton Pelinka 
Dr. Sieglinde Rosenberger 

Arbeit·IIJellIeill. ,chaji fillJet /lach Übueillkllll/t ill (Ja llllterrichl.lji·c'il'll Z,-il .Italt. 
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Termin: 9. bis 16. Juli 1995 
Ort: Hotel Restaurant Ottenstein 
3532 Rastenfeld 
Tel: 02826-251 

Soziales, erfahrungsorientiertes lernen 
und Politische Bildung 

Seminarbeschreibung: 
Schulisches Lernen findet in dem komplexen sozialen System der Schulklasse bzw. der 
Schule statt. Dieser Kontext hat einen kaum überschätzbaren Einfluß auf die Qualität 
des Lernprozesses eines jeden einzelnen, vor allem aber ist er einer der wesentlichsten 
ErZiehungsfaktoren in der Entwicklung sozialer Verhaltensweisen der SchülerInnen. Seine 
Bedeutung für die Ausprägung politisch relevanter Einstellung, Verhaltensweisen und 
Fähigkeiten verlangt von den Lehrerinnen hohe soziale Kompetenz und professionelles 
Können in der Gestaltung von sozialen Prozessen im Unterricht. 

Im Seminar geht es darum, die Wahrnehmungs- und Diagnosekompetenz von sozialen 
Prozessen und Strukturen weiterzuentwickeln. Der Analyse und bewußten Gestaltung 
der Lehrerrolle wird dabei besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 

Methodisch werden sowohl die mitgebrachten Erfahrungen aus dem Schulalltag, als auch 
das Seminargeschehen als Lern- und Beobachtungsfeld genützt. Um die Fähigkeit der 
Gestaltung der Berufsrolle zu erweitern, werden die Anforderungen an die Lehrerrolle 
mit den eigenen persönlichkeitsbedingten Qualifikationen in Beziehung gesetzt und so 
auch wichtige und persönlich interessante Lernfelder identifiziert. 

10 

Referentinnen: 
Mag. Christa Berger 

Dr. Brigitte Grossmann 
Dr. Klaus Scala 

". 

Termin: 9. bis 16. Juli 1995 
Ort: . Berggasthof Schwengerer 

8252 Mönichwald 
Tel: 03336-4211 

Unterrichtspraktische Fragen der 
Politischen Bildung (Didaktik) 

Seminarbeschreibung: 
Gegenstand des Seminares sind Fragen der Möglichkeit zur Steuerung von 
Lernprozessen. Im Zentrum steht die Kompetenz von Lehrerinnen, verschiedene 
Organisationsformen des Lernens bewußt und flexibel für die AufgabensteIlungen der 
Politischen Bildung einsetzen zu können. Es wird davon ausgegangen, daß es im 
Unterricht um die optimale Koordination unterschiedlicher Einflußfaktoren auf das 
Lernen geht: Persönlichkeitsstruktur und Qualifikation des Lehrers, Entwicklungsstand 
der einzelnen Schüler (Alter, Reife, Begabung), Entwicklungsgrad der Arbeitsfahigkeit 
der Klasse, Stand der Arbeitsbeziehung zwischen Lehrerin und Klasse, Spezifika des 
Lerninhaltes. Als Leitfaden für dieses Vorhaben dient die These, daß jede 
Organisationsform des Lernens bestimmte Lernchancen eröffnet, andere aber 
ausschließt. 

Als zentraler Untersuchungsgegenstand am Seminar dient der Projektunterricht, weil 
er die komplexeste Unterrichtsform darstellt und besondere Steuerungskompetenzen 
verlangt. Zudem sind im Projektunterricht auch andere Organisationsformen des 
Lernens integriert (z.B. der sogenannte Frontalunterricht, Paar- und Gruppenarbeit, 
Exkursionen), die ebenfalls erprobt und reflektiert werden können. Die gründliche 
Auswertung einer gemeinsam durchgeführten Projektarbeit führt zu einer vertieften 
Bearbeitung der unterschiedlichen Organisationsformen von Unterricht und deren 
politisch bildender Dimensionen. 

Referentinnen: 
Univ. Doz. Dr. Gertraud Diem-Wille 
Dr. Ernst Domayer 
Dr. Barbara Prowaznik 
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HOCHSCHULLEHRGANG POLITISCHE BllDt HOCHSCHUllEHRGANG POLITISCHE BILDUNG FÜR LEHRERINNEN 

I
~· ,.~ ß" ~i,/. ! 

/99-119"> ' 

Oktober 

JVovel1lber ' 

De:::.ember, 

Jänner: 

/1)9)' 

il1är:::. ' 

April' 

Mai 

Juni 

Jllli ~ 

',' 1. ZIELGRUPPEN: InterdisZiplioär:e.Forschung und 
" 

Der Hochschullehrgang Politische 

Bildung steht österreichweit 

Lehrerinnen aller Schultypen und aller 

Fächer offen. Er bhitet demnach die 

Möglichkeit, Koileglnnen mit unter­

schiedlichem Berufs- und 

Ausbildungshinrergrund aus 

verschiedenen Bundesländern kennen. 

zulernen und mit ihnen Wissen und 

Erfahrungen auszutauschen, 

2. LEHRGANGSTRÄGER: 

Der Lehrgang wird nicht nur interdis-

ziplinär. sondern auch interministeriell 

in Kooperation mit dem 

.. ~ ;: :;-. .. : -
Fortbildung (IF~)sind die Universitäten 

Innsbruck. Klage~furt und Wien, 

Die Schwerpunkte der Arbeit des IFF 

liegen auf interdisziplinärer Forschung 

in gesellschaftlichen Problembereichen. 

auf wissenschaftlicher Weiterbildung 

sowie auf universitärer Lehre, 

3. LEHRGANGSPROFIL: 

Zentraler Gedanke des 

Hochschullehrganges ist die um-

fassende Weiterentwicklung Wichtiger 

Qualifikationen der Lehrerinnen, 

Das breitgefacherte Seminarangebot 

versteht sich nicht als Aneinander· 

Bundesministerium für Unterricht und reihung fachspezifischer Inhalte, son. 

Kunst und dem Bundesministerium dern als Chance. zentrale 

für Wissenschaft und Forschung sowie Problemfelde~" dl2r Gegenwarts. 

dem IFF geführt, gesellschaft auiz~grei(en und in der 

Erfahrungsaustausch Möglichkeiten zu, 
::. . ~ 

finden. Politische Bildung als 

,Unterrichtsprinzip zu verwirklichen. 

4~ INSKRiPTIONSBEDINGUNGEN: 

Da die TeilnehmerInnen im Rahmen 

des, Hochschullehrganges universitäre 

Zeugnisse erwerben, haben sie 

gemäß § 18 Abs.8 des AHStG als 

Gasthörerlnnen oder als 

außerordentliche Hörerlnnen an der 

Universität für Bildungswissenschaften 

in Klagenfurt zu immatrikulieren bzw. 

zu inskribieren. 

Ab ordentliche Hörerlnnen einer 

anderen Universität ist nur die 

Inskription für den Hochschullehr­

gang erforderlich. 

Unterlagen hierzu erhalten Sie jeweils 

zu Semesterbeginn im: 

/ t,,,,, "''''!if '~'-1i! 'Ji..;" ,11 ; ~ fl'-/fi f ~" 
1--~ ,/« .'/ '0.'/, ," ,~~' (f!. :. ,'-., 

.. L. _Jt,~ /1- J } Li e IL/ E~7 e ~ ~\- ~~i~t l ~ ,!!" - /'': • ., '- ~ '-I 

Bitte pro Seminar eine Karte ausfüllen! 

Ich melde mich zu folgendem Seminar an: 

j~/{f; 

!I 

fit ~ 
)~'"- t""if'1 
~{ .1,,-,,, 
1ß 11 i, ...... ,., 

Nummer ................ Titel ......................................................... , .................. , .................. . 

Termin ........................................... Ort ........................................................................ . 

Teilnahme: 0 am Lehrgang 0 an Einzelseminaren 

o Inskription o Immatrikulation 

(ohne Inskription keine Teilnahme an Seminaren möglich) 

Ich erkläre mich mit den Anmeldebedingungen einverstanden: 

6\-
U nterdcbrift: 

HOCHSCHU LLEH RGANG POLITISCHE BILDUNG FÜR LEHRERINNEN 

/~ . r" 
;:4 ~.~ 

.'Jf!A& ff t"f 
ß' Il.- /1· 'Ja, !""'i.~ I ' / '/'l~,'L' 'If .1 

". fIt fi}. /' !! 
r 1, "",,~ ~.w"" l" tL 'J/ , ... te';' ~.'lfiI ,',./ '.,,' ......... ,. _ ... ldQ\.' 

i 

Bitte pro Seminar eine Karte ausfüllen! 

Ich melde mich zu folgendem Seminar an: 

Nummer ................ Titel ............................................................................................... . 

, Termin ........................................... Ort ........................................................................ . 
" r 
I 
'I 

Teilnahme: o am Lehrgang o an Einzelseminaren 

o Inskription o Immatrikulation 

(ohne Inskription keine Teilnahme an Seminaren möglich) 

Ich erkläre mich mit den Anmeldebedingungen einverstanden: 

Unterdcbrtft: 

199/A
B

 X
IX

. G
P - A

nfragebeantw
ortung  (gescanntes O

riginal)
97 von 141

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



, Vorname ............... : ........... , ........ , .................................. , .................. , ..... .. 

Zuname ........................................... , .............................. , .................. , .... .. 

Geburtsjahr ........................................................................................ . 

Fäch er ...................................................... , ............................... " ....... , .... , .. . 

.Privatadresse .............................................................................. .. 

Telefonnummer ........................................................................... .. 

Schuladresse .................................................................................... .. 

Telefonnummer ........................................................................... .. 

Schulstampiglie 

Vorname ..... , ..................................................................... , ................... .. 

Zuname .................................................................................................. . 

Geburtsjahr, .................................................................................... .. 

Fächer .............................................................................................. .. 

Privatadresse ................................................................................ .. 

Telefonnummer ......................................................................... . 

Schuladresse ............................................................................... . 

Telefonnummer ....................................................................... . 

Schulstampiglie 

r---- --------------, , , , , , , , , , , , , , , 

! /i'illlkierell ! 

l________ ____ J 

AniJaJ 

IFF 
Politische Bildung 
Seidengasse 13 

1070 Wien 

An{)aJ 

IFF 

f------------------, 

(""-'~,,~n __ 

Politische Bildung 
Seidengasse 13 

1070 Wien 

HOCHSCHULLEHRGANG 'POLlTISCHE BILDUNG FÜR LEHRERINNEN 

/1 
I~ 1>1 j/lt·,'G/ tl;J1 

..A~ .Jl'l Gi ~~~.... /ft t~ \7i .. / ~/~ 

!'/~~i~ 
_.!l& ~;., 

.-.c-nr ,.~W d' f"# 

_(Ll ;~r:: rv I''''"'' Jf.;... /6'; .K Ai -' ''W /,; ;v~' 
1ft ~r1:' ffi· !ff7 I! ~"",~. ~./ %..-' 

Bitte pro Seminar eine Karte ausfüllen! 

t Ich melde mich zu folgendem Seminar an: 
L 
~ Nummer ................ Titel .... , .......................................................................................... . 

r 
.I. 

Termin ........................................... Ort ....................................................................... .. 

Teilnahme: 0 am Lehrgang 0 an Einzelseminaren 

o Inskription o Immatrikulation 

(ohne Inskription keine Teilnahme an Seminaren möglich) 

Ich erkläre mich mit den Anmeldebedingungen einverstanden: 

U nter.lcbrift: 

HOCHSCHUllEHRGANG POLITISCHE BILDUNG FÜR LEHRERINNEN 

/ ,.,;,-
f ~ 

f··-!i:.~ 

...1.. ,1,"- j2'~rl; I'I/l· i::' 
"~, , ~ 

~f7 t~ 
Bitte pro Seminar eine Karte ausfüllen! 

Ich melde mich zu folgendem Seminar an: 

a" jr~ /-e 
%...- ~.> I ~:/ ., J 

Nummer ................ Titel. .............................................................................................. . 

Termin ........................................... Ort ....................................................................... .. 

Teilnahme: 0 am Lehrgang 0 an Einzelseminaren 

o Inskription o Immatrikulation 

(ohne Inskription keine Teilnahme an Seminaren möglich) 

Ich erkläre mich mit den Anmeldebedingungen einverstanden: 

Ullter.lcbrift: 
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Vorname ..................................................................................... . 

Zuname ................................................................................................... . 

Geburtsjahr .................................................................................... . 

Fächer .................................................................................................... . 

.Privatadresse ............................................................................... . 

Telefonnummer ............................................................................ . 

Schuladresse .................... _ ............................................................... . 

Telefonnummer ............................................................................ . 

Schulstampiglie 

,..---------- --------, · . · . · . · . · . , . · . · . · f. /.: . . i . "'" """ ! 
L _________________ ~ 

AndaJ 

IFF 

Politische Bildung 
Seidengasse 13 

1070 Wien 

.. .. 
JNG fUR LEHRERINNEN: GESAMTUBERSICHT 

~j"'~;:-

:16. - 21.. :10.: W9 ~ozialgeschichtliche und gegenwarnbezogene Asl'fklf der Arbeitswelt 
23. - 28. :10.: P:1 lozialwchichte und Identität 
6. - 1.:1. 1.:1.: W2 Österreich im internationalen Kräftefeld 
13. - 18. 1.:1.: W3 Keßlchenrechte . Grundrechte 

liI"Ji 20 •• 24. 1.:1.: W15 Jugendkultur 

22. - 27. 1.: W1.:1: Europa 
.. _ 28. - 29. 1.: W15: Jugendkultur (AG) 

7. -12.5.: W4: 
21. - 26. 5.: W6 

und Politik 

9. - 16. 7.: P3: Soziales. erfahrungsorientiertes lernen und Politische Bildung 
"'_~ 9. -16. 7.: P4: Untemchtspraktische fragen der Politischen Bildung (Didaktik) 

"Bjldung für Lehrerlilnen , erfolgt in Zusammenarbeit mit 
V:/;:~', . L ••• : •••• \": 

z:r.... ;~~id~ngasse 13. 1070 Wien .•. , . den zuständigen Stellen der 
:~~.~;: "';' -':f'<;~'/"' 

UrWO" TMmfiir KoMJinoJion und 

O~ JldJtlbmnfor Ji'rogm und 

.1uJkiinjtL FM DU Vetfügung: Vorname ................................................................................................ . 

Zuname .................................................................................................. . 

Geburtsjahr ................................................................................... . 

Fächer .................................................................................................... . 

Privatadresse ............................................................................... . 

Telefonnummer .................................................................... . 

Schuladresse ............................................................................... . 

Telefonnummer ..................................................................... . 

Schulstampiglie 

,..-----------. ------, · . · . · . · . · . · . , . · , i frtlllki~rell i 

l... .. _.J 

AlldaJ 

IFf 

Politische Bildung 
Seiden gasse 13 

1070 Wien 

',TeL: 02211 52675 01 DW 22 und "B Unterrichtsverwaltung. 
< ... :."!.'.-. 
. ... '~.~:< . ", 
;pielnskription für das. 

i:~lntersemester 1994/95 erfolgt von 6. SEMINARANMELDUNG: 
-;: :',,~:' . 

tE~(je September bis Ende Oktober Senden Sie bitte - nach Zustimmung 
:.,;:: 

'~1994. für das Sommersemester 1995 der Direktion. die die Inskription an 
'_{I' 

'von Ende Februar bis Ende März1995. den Landesschulrat meldet - die 
;\-',:-,:~:{;." < 

>~i~ bitten Sie. die Unterlagen 
.try;"/ . 
t~chtzeitig anzufordern! 
:".'.1:~ .. 

~.\~~-~ 

. 5~ INFORMATIONEN ÜBER 

DIE TEILNAHME: 

Teilnahmeberechtigt am 
'~?:i:::"_" . 

Hochschullehrga'lg sind alle 
}!-.-

Lehrerinnen; die an Schulen im Sinne 

de~. Schu!organisationsgesetzes (! 962) 

. o~~r des land- und f~rstwirtschaftli-
: che~ Bundesschulgeseezes (1966) 

'un.~e;richten, Die organi~atorische 

ausgefüllte und mit dem Schulstempel 

versehene Anmeldekarte direkt an das: 

IFF 

Hochschullehrgang Politische 

Bildung für LehrerInnen, 

Seidengasse 13, 1070 Wien 

Die Anmeldungen werden in der 

Reihenfolge ihres Einganges 

berücksichtigt . 

Im~sUm.: ~(. Henuspber. Vet'lq:er: Inu:rurll'l'eolUre$ 
institut für lRW"dis~pÜl'\iN! fo,-,dwJ\, uM. FortbUdlJl'l! {IFF) 

SeideopsM I), A.I070 w~. Tel: 02221526 75 01 
fVr den Inhalt ....-;,ntwOrd,cl); Genraud [Mom.Wrlle 

IFF-PrrfJ<Ji:mJrum 

HOCHSCHULLEHRGANG 

POLITISCHE BILDUNG 

FÜR LEHRERINNEN 

&iiktlf/<L.'" 1J 

1070lfun 

Um •. Doz. Dr. GmrauJ Dimt-Wdk 

(](PonJilJation): 0222/52675 (J,' 

DW21 

SmYaJi'.ngl 

jllag. Urof,rln GoIxr 

(Orgmu.'Olion): 02221526 75 01 

DlV 22 und 2J 

~ 
RI\t1 

• I 

BiM 
.... -····-i-··----· 

WIF m 
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ReferentInnen: 
Elisabeth Andraschko 
Dr. Rudolf de Cillia 
Dr. Florian Menz 
N.N. 

Termin: 26. bis 31. Mä9"Z 1995 
Ort: Berggasthof Schwengerer 
8252 Mönichwald 
Tel: 03336-4211 

Sprache und Macht a Sprache und Politik 

Seminarbeschreibung: 
Spracherwerb entwickelt sich abhängig von Familie, Schule, Freundeskreis, berufli­
cher Situation, Medien etc. Das Seminar handelt von der gesellschaftlichen 
Bedeutung der Sprache - ihren Normen, Barrieren und ihren Funktionen als 
Machtinstrument. Inhaltlich werden folgende Schwerpunkte gesetzt: 
- Werbung und Manipulation 
- Politikerreden 
- Medienanalysen 
- Vorurteilsdiskurs und Minderheiten 
- Kommunikation und Institution (Schule!Universität) 
- Geschlechtsspezifisches Sprachverhalten 

In Referaten wird das dafür notwendige Hintergrundwissen und das für die Analyse 
notwendige linguistische Instrumentarium vermittelt. Texte und andere Materialien 
werden in festen Arbeitsgruppen bearbeitet. 

/!r/,,'il".gemeill,'cht/.!t .!illdd /lt/ch (r/'u~i/lkl/Iljt i/l du l/lIturichl,Jr~i~1l Zeit "tt/tl. 

18 

Österreich im internationalen Kräftefeld. 
Fundamentalismen: Zwischen 

Bedrohung und Identitätsstiftung 

Seminarbeschreibung: 
In einer Welt umstürzender Veränderungen ist die Suche nach Halt eine erklärliche! 
gefährliche Reaktion. 
Auf verschiedenen Ebenen - der Ideologien und Heilslehren, der Religionen, der Ökono­
mie - versuchen wir in diesem Seminar die Problemfelder zu sehen und - vielleicht! hof­
fentlich - zu verstehen. 
- Der politische Zugang schließlich wird die individuellen bzw. gesellschaftlichen 
loyalitäten und Interessen in ihrer religiösen Prägung zum Gegenstand haben. 

Termin: 6. bis 1 I. November 1994 
Ort: Naturfreundehotel 

4582 Spital am Pyhrn 
Tel: 07563-681 

Referentinnen: 
Univ. Doz. Dr. Otmar Höll 

Mag. Karl Leyrer 
Dipl. Kaufm. Sieglinde Schackl 

Ar/'~it".gemeill,'chtl/1 jillJtlllt/ch (r/'eNillkllll/t ill Ju 1IIlterricht4rei"1I Z'I/ ,,/,,11. 
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ReferentInnen: 
Dr. Rainer Fankhauser 
Univ. Doz. Dr. Manfred Nowak 
Mag. Alexander Pelzl 
Mag. Walter Suntinger 

Termin: 13. bis 18. November 1994 
Ort: Hotel Restaurant Ottenstein 
3532 Rastenfeld 
Tel: 02826-251 

Menschenrechte - Grundrechte 

Seminarbeschreibung: 
Im Seminar werden sowohl Fragen des Grundrechtsschutzes in Österreich als 
auch Möglichkeiten des internationalen Menschenrechtsschutzes behandelt. 
Dabei wird von möglichst aktuellen Problemen ausgegangen. In Österreich bie­
tet sich die Minderheiten-. Ausländer- und Flüchtlingsproblematik. 
Polizeiübergriffe. die Gleichheit von Mann und Frau. Probleme der Meinungs-. 
Vereins- und Versammlungsfreiheit u.v.m. an. 
Besonderes Augenmerk wird dem Verhältnis von Grundrechten und Schule 
gewidmet. wobei vor allem persönliche Erfahrungen mit 
Grundrechtsverletzungen oder mit der Durchsetzung von Grundrechten von 
lehrerinnen und SchülerInnen im Vordergrund stehen. 
Im internationalen Bereich liegt das Augenmerk auf den rasanten 
Veränderungen in Europa und der ehemaligen Sowjetunion sowie auf den 
gewaltigen Menschenrechtsproblemen im Süd-Ost und in lateinamerikanischen 
und afrikanischen Ländern. 

Arb,·il.'.I/clJI,·ill.".J." I/1 /illJet lIa"b Ü"a~illkllll/t ill {)a IIl1turicIJt •• /rc!ien Zeit .'[alt. 

Re Ii gi 0 nssoili 0 ~ ogo e 0 

lDell" Il"elognöse fFaktoll'" 0111 deli'" 
~ese~~sclhlalft 

Referentinnen: 
Dr. Ursula Baatz 

Mag. Gudrun Hagen 
Univ. Doz. DDr. Adolf Holl 

Termin: 7. bis 12. Mai 1995 
Ort: Seminarhaus Spes 

4553 Schlierbach 
Tel: 07582-81425 

Seminarbeschreibung: 
Schwerpunkte des Seminars: 

r. 

In vier Zugängen wird ein Zusammenhang zwischen persönlichen Interessen aus der 
Religionsproblematik und gesellschaftlichen Vorgängen - soweit sie von Religion 
beeinflußt sind - gesucht. 
- Ein autobiographisch - lebensgeschichtlicher Zugang soll auf die Frage antworten: 
Was hat mein Leben mit Religion zu tun? 
- Ein mikrosoziologischer Zugang soll auf die familiären und geschlechtsspezifischen 
Implikationen religiöser Normen eingehen. 
- Mit der allenthalben auftretenden Selbsterfahrungsbewegung wird sich die Frage nach 
deren Einbettung in die heutige .. Erlebnisgesellschaft" (Schulze) beschäftigen. 
- der politische Zugang schließlich wird die individuellen bzw. gesellschaftlichen 
Loyalitäten und Interessen in ihrer religiösen Prägung zum Gegenstand haben. 

Arbeit.,gelllein •• c/Jtz/t /ill,,~t nilcb ÜbaeinkllllJI ill der IIl1lerrichl •• jj·('/·l'I1 Z·il,'I'III. 
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Politik der Systeme 
(Europa-Österreich­
Bundesland) 

Referentinnen: 
Univ. Prof. Dr. Herbert Dachs 
Univ. Prof. Dr. Peter Gerlieh 
Univ. Doz. Dr. Wolfgang Müller 

Termin: 21. bis 26. Mai 1995 
Ort: Naturfreundehotel 
4582 Spital am Pyhrn 
Tel: 07563-681 

Seminarbeschreibung: 
Schwerpunkt des Seminars ist die österreichische Bundespolitik. Aufgrund der 
aktuellen Entwicklung. das heißt einerseits der zunehmenden 
Internationalisierung. andererseits der stärkeren Regionalisierung. ist diese aber 
ohne eine ausreichende und integrierte Behandlung der Bundesländer und 
Europas nicht mehr erklärbar. Im Seminar behandelt werden zentrale Aspekte 
der österreichischen Bundespolitik (Parteien. Sozialpartnerschaft. politische 
Stellung in Europa). das heißt seine Beziehung zu sowohl Westeuropa (EG) 
als auch Osteuropa. 

Ar/,,'il".l!l'/Ilcill"c!'tl/l findet I/(I/·h tJbereinkl/J~lt in Ja IIntrrricht.l/i·eien Zeit .Itt/tl. 

Sozialgeschichtliche und 
gegenwartsbezogene 

Aspekte der Arbeitswelt 

Referentinnen: Mag. Andrea Komlosy 
Mag. Julius Mende 

Dr. Monika Pelz 
Dr. Walter Sauer 

Univ. Prof. Dr. Hannes Stekl 

Termin: 16. bis 21. Oktober 1994 
Ort: Hotel Restaurant Ottenstein 

3532 Rastenfeld 
Tel: 02826-251 

Seminarbeschreibung: 

c" 
~ , 

Das Seminar "Arbeitswelt" macht gewissermaßen den Tagungsort zum 
Untersuchungsobjekt. Am Beispiel des nördlichen Waldviertels werden zentrale 
Problemfelder der österreichischen Sozial- und Wirtschaftspolitik thematisiert. 
Damit sollen den TeilnehmerInnen Anregungen geboten werden. gemeinsam mit 
SchülerInnen in ihrem persönlichen Umfeld eine regionale Strukturanalyse mit 
Berücksichtigung der historischen Dimensionen zu betreiben. 

Thematische Schwerpunkte bilden Fragen der historischen Entwicklung von 
Wirtschaft und Gesellschaft im Waldviertel. der grenzüberschreitenden wirtschaftli­
chen Zusammenarbeit. der Regionalpolitik von Land und Bund. Probleme der 
Arbeitslosigkeit sowie die Folgen des politischen Wandels in Mitteleuropa. Ein wei­
teres wichtiges Vermittlungsziel des Seminares besteht in der inhaltlichen didakti­
schen Vorbereitung von (Textil-) Museums- und Betriebsbesuchen. 

In der Seminargestaltung wechseln Vorträge. Diskussionen. eigenständige 
Quellenarbeit der Teilnehmenden und Lehrausgänge einander ab. 

Arb~il"."t·/l1t"in.lcbt//t /indd /lt/ch (ibut'inA:tlll./i in der ullterricht.I/i·,'i"1l X,'II .-Itlll. 
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Europa 

Seminarbeschreibung: 
Die politische Entwicklung Europas ist seit einigen 
Jahren von tiefgreifenden Veränderungen gekennzeich­
net. Weitergehende Integrationsbestrebungen stehen 
neben nationalen Konflikten, die auch in Form von 
Kriegen ausgetragen werden. 
Im Seminar werden Entwicklungs- und Bruchlinien zwi­
schen Integration und Desintegration, zwischen Stabilität 
und Instabilität an aktuellen Beispielen nachgezeichnet. 
Zur Debatte stehen: 
- Fragen der Fortentwicklung des Integrationsprozesses 
in der EU (das Verhältnis von ökonomischer und politi­
scher Integration, das Institutionengefüge, die 
Entscheidungsprozesse und das Demokratiedefizit) 
- die neuartigen sicherheitspolitischen Heraus­
forderungen nach dem Ende des Ost-West-Konflikts 
- Unterschiedliche Konzeptionen von Sicherheits politik 
( .. kollektive Verteidigung", .. Friedenssicherung", 
"vorbeugende Krisenbewältigung") 
- die Herausforderungen durch die Migrations­
bewegungen an der "Wohlstandsgrenze" zwischen 
West- und Osteuropa 
- die Schwierigkeiten der "Übergangsgesellschaften" 
Ostmitteleuropas bei der .. Rückkehr nach Europa", 
beim Aufbau von Marktdemokratien vor dem 
Hintergrund sehr labiler sozialer und politischer 
Strukturen, des Zerfalls von Föderationen. 

Termin: 22. bis 27. Jänner 1995 
Ort: Hotel Restaurant Ottenstein 
3532 Rastenfeld 
Tel: 02826-251 
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Referentl nnen: 
Dr. Carola Bieifeld! 
Dr. P~ul luif 
Mag. Gerhard MJ:1gott 
Dr. Bernhard Natter 

,lrf,<'tI .... !,·fII'·/ll .... /..'I/i /i'1/,)d /lt/ch Of,en'll/kllllfi 111 der Ill/fer/"i,-hf,./i-el.-/I Z"lf ,'falt. 

Jugendkultur 

Termin: 20.bis 24. November 1995 
Ort: Bildungshaus Schloß Großrußbach 

21 14 Großrußbach 
Tel: 02263-6627 

Seminarbeschreibung: 
Jugendkulturen und Jugendsubkulturen sind eine 
Erscheinung der Moderne und erlangen erst im 20. 
Jahrhundert einen wichtigen gesellschaftlichen und 
gesellschaftspolitischen Stellenwert. 
Das Seminar beschäftigt sich mit verschiedenen 
historischen Formen der Jugendkultur, ihrer 
Entwicklung sowie ihrem Entstehungszusammenhang 
in der Gesamtkultur unserer Gesellschaft. 
Themenschwerpunkte sind insbesondere: 
- die Geschichte der Jugendkultur in Österreich 
(von den "Halbstarken" zur heutigen "Medien­
jugend") 
- Gewalterfahrungen Jugendlicher und ihre 
Verortung in bestimmten, sozialen Positionen, sowie 
- Rechtsorientierung und Fremdenfeindlichkeit in 
verschiedenen Generationen 
Hauptaugenmerk gilt dabei den Bezügen und 
Differenzen zwischen Erwachsenenwelt und 
jugendkulturen sowie dem Spannungsfeld 
zwischen eigenen Jugenderfahrungen der 
Teilnehmer und aktuellen Lebenswelten von 
Jugendlichen heute. 
- Arbeit an audiovisuellem Material 
- Gruppenarbeit und plenare Diskussion ReferentInnen: 
- Rollenspiel Dr. Evelyn Klein 

Univ. Doz. Dr. Kurt luge,­
Univ. Prof. Dr. Heinz Steinen 

Jugendkultur (Arbeitsgemeinschaft) 

Termin: 28. bis 29. Jänner 1995 
Ort: Bildungshaus Schloß Großrußbach 
2114 Großrußbach 
Tel: 02263-6627 

ReferentInnen: 
Dr. Evelyn Klein 
Univ. Doz. Dr. Kurt Luger 
Univ. Prof. Dr. Heinz Steinert 
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Materialien und Texte zur Politischen Bildung 

Herausgegeben von Gertraud Diem-Wille und Rudolf Wimmer 

ErJcbiellen und zu beziehen bei: 
Österreichischer Bundesverlag Ges.m.b.H. 
Postfach 133 
2355 Wiener Neudorf 
Tel.: 022361 63 5 35 DW: 244-247 
Lehrerinnen können unter Angabe der Schulnummer die Bände I-V kostenlos anfordern. 
Für die Bände VI und VII ist ein Kostenbeitrag von ÖS 110.- zu entrichten. 

Band I: Ecker AI Zahradnik M .. : Familie und Schule. Sozialgeschichtliche Aspekte. 
244 Seiten, illustriert 

Band 11: Greiter AI Hussl R.I Pelinka AI Pruner K.: Politisches Alltagsverständnis. 
Entwicklung des Demokratie- und Politikbegriffes. 
I 10 Seiten, illustriert 

Band 111: Diem-Wille G.I Wimmer R.: Soziales, erfahrungsorientiertes Lernen. 
Schule als Ort politischer Sozialisation. 
I 20 Seiten, illustriert 

Band IV: Gerlieh P.I Müller W.c.: Grundzüge des politischen Sytems Österreichs. 
212 Seiten illustriert 

Band V: Wodak R.I De Cillia R.I Blüml K.I Andraschko E.: Sprache und Macht­
Sprache und Politik 
I 32 Seiten, illustriert 

Band VI: Gärtner H.I Höll 0.1 Kramer H.lleyrer K.I Luif P.: Österreich im interna­
tionalen Kräftefeld 
224 Seiten, illustriert 

Band VII: Kneucker R.I Tretter H.I Novak M.: Menschenrechte - Grundrechte 
3 12 Seiten, illustriert 

Weitere Publikatiollell {Je,1 IFF: 
Neu erschienen: 
Fischer-Kowalski M.I Pelikan J.I Schandl H.: Kinder an Alternativschulen und 
Regelschulen. Ein Vergleich. 
3 I I Seiten, ÖS 50.-
Z" fuzi~hw b~i: IFF Wien, Seidengasse 13, 1070 Wien. Tel.Nr: 0222/526 75 01 DW 33 
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Impressum: Eigentümer. 

Herausgeber. Verleger: 

Interuniversitäres Institut für 

interdisziplinäre Forschung 

und Fortbildung (IFF) 

Seidengasse 13. A-I 070 

Wien. Tel 0222/5267501 

Für den Inhalt verantwort-

lieh: Gertraud Diem-Wille 

Gestaltung: Renate Habinger 

Belange de.I Gemeinwohl.J legi­

tim zu vertreten. 

3. Politi.Jche Bildung ./Oll da.J 

DenkeIl in po/iti.,chell 

AlterlZativen .Jclml~1l Ulld dabei 

zu eiller toleranten Eill.Jte/lul1g 

gegellüber dem polituch 

Andercldenkellden führen. 

4. Po/iticlche Bif()ung </OlL [ ... ] 

auf den defenclivell Charakter 

llIuerer Lallde.lverleidigullg 

[. .. ] (eingehen). 

5. PoLituche Bi/dull.,} clolL die 

Fähigkeit Ulld Bereitclchaft 

fördern7 für ullallta.Jtbare 

Grundwerte7 wie Freiheit Ulld 

Jlen.,chellwürde7 eillzutreten" 

Vorurteile ahzuhauell Ulld clich 

auch für die Belange Bellach­

teiL~'}ter eiIlZIl.letzell. [ ... ] 

Sie .JolL eill klare<1 Bewllßtclein 

.lchaffell7 daß die Erreichung 

die.Je.J Ziele.1 weltweit dell 

Ei,uatz aller Kräfte el:fordert 

Ulld alc! perclönliche Verpflich­

tUllg eillecl jedell ,11ellclchell 

au/gefaßt werdell muß. 
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· . Beilage 17 

Bericht der AG zur politischen Bildung 
(Information für den Herrn Bundesminister) 

Die gewünschte Verbesserung der Politischen Bildung an österrei­

chischen Schulen kann nach-Ansicht der ARBEITSGRUPPE POLITISCHE 

BILDUNG nur durch folgende Maßnahmen erreicht werden: 

1. Politische Bildung als verpflichtendes unterrichtsfach (nicht 

nur Wahlpflichtfach) für alle Schüler/innen der ARS/Oberstufe im 

Ausmaß von je 2 Wochenstunden in 2 Schuljahren (siehe dazu beilie­

gende Übersicht über das Fach Politische Bildung an Hauptschulen, 

Realschulen und Gymnasien in Deutschland, Beilage I) 

2. Erstellung von Lehrplänen für die ARS auf grund der beiliegen­

den Themenvorschläge (Beilage 11 und 111) 

3. Veränderung der Lehrpläne an BMHS nach den beiliegenden Lehr­

planentwürfen (Beilage 11 und 111). Damit soll eine Änderung des 

Faches Politische Bildung von einer reinen Institutionenkunde zu 

einem Fach, das auch aktuelle Fragen des politischen Systems zum 

Inhalt hat, erreicht werden. 

4 .. Schaffung eines eigenen Lehramtsstudiums zur Politische Bil­

dung an den Universitäten. 

5.· Für die Berufsschulen ist eine eigene Ausbildung für das Fach 

Politische Bildung an Berufspädagogischen Akademien einzurichten. 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Politische Bildung sind bereit an 

der Erarbeitung der konkreten Formulierung der Lehrpläne sowie der 

für Lehrer/innen notwendigen Lehrgänge im Rahmen eines durch das 

Bundesministerium für Unterricht und Kunst finanzierten Auftrages 

mitzuarbeiten. 

Vorerst wäre jedoch durch den Herrn Bundesminister die politische 

Entscheidung zu den oben ~ngeführten Punkten zu treffen. 

Für die Arbeitsgruppe: 

Prof. Or. Anton Pelinka eh. Prof. Or. Norbert Kutalek eh. 

Ronny Hollenstein eh. 

Wien t 2. Februar 1993 

Beilage 1-11 
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Einleitung 
Klaus Roth~ 

Sozialkun~e und politische Bildung in Schulen 
und Unterricht in der Bundesrepublik Deutschland 

Der vorliegende Band wendet sich dem aktuellen Stand der politischen Bildung 
zu, sofern sie durch bewußten Unterricht und gezielte didaktische Bemühungen 
in den Schulen der Bundesrepublik vermittelt werden soll. Hierfür sind drei 
Punkte von Bedeutung: 

I. Gibt es Unterricht, in dem Politik als solche vorkommt und der ausdrücklich 
und auf didaktisch reflektierte Weise politische Bildung zum Ziel hat? WeI­
chen Umfang und welche Häufigkeit hat solcher Unterricht? 

2. Wird dieser Unterricht von fachlich kompetenten Lehrern eneilt. d.h., von 
Lehrern, die dafilr ausgebildet worden sind und damit selbst ein ang.emessenes 
Verständnis von Politik und den Zielen der politischen Bildung. besitzen? 

3. Wie sind die rur den Unterricht über Politik verbindlichen Lehrpläne struk-
W~~ . 

Entscheidend sind die beiden ersten Fragen. ob es überhaupl Unlerrichl in die· 
sem fachlichen Bereich gibt und ob er von dafür ausgebildeten Lehrern eneill 
wird. DemgegenQber erscheint die durchaus wichtige Frage nach der An der 
Lehrpläne von eindeutig geringerem Gewicht. 

Niemand sollte die faktische Bedeutung von Lehrplänen überschätzen. Viel 
häufiger dienen sie als Alibi für schlechten Unterricht. als daß sie einen solchen 
urslichlich bedingen würden. Wenn es Unterricht über Politik in ausreichender 
Häufigkeit und Stundenzahl gibt und wenn der Lehrer dafür fachwissenschaftlieh 
und fachdidaktisch hinreichend ausgebildet ist, wird er einen im Sinne der kon­
sensfahigen Ziele der politischen Bildung guten Unterricht machen. relativ un,lb­
hängig davon, wie der Lehrplan strukturien ist. Wichtig isi. daß in ihm überh;lupt 
politische Gehalte und Fragen angesprochen werden . 

Filr die Beantwortung der Frage nach der Existenz und dem stundenmäßigen 
.. Umfang von schulischem Unterricht über Politik bedarf es eines hinreichenden 

Kriteriums, ob und wie weit ein bestimmtes Schulfach wirklich Politik zum Inhalt 
hat und der politischen Bildung dient. Was ist von Schulr.ichern wie Winschafts­
lehre, Wirtschaft und Recht, Arbeitslehre zu halten und von der Behauptung. sie 
trügen wesentlich zur politiSChen Bildung bei? Vor dieser Frage und damit ver-
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.' 
hllndt:n vor der I:nlscht:idung. oll und wie weit ~ol\;he Fächer auch in demjeweili­
gen ßeirr:lg zu berücksichligen seien. standen Herausgeber und Autoren dieses 
Bandes, 

Das niilige Krileriulll I;ißt sich gewinnen durch eine nähere Klärung d~r Fragen, 
was iSI und WJS will politische ßildung? Und was ist demgemäß Politik als ihr zen­
traler Gegenstandsbereich? Sie laufen zusammen in die Fnige:.wann kann wirklich 
von Unterricht über Politik mit dem Ziel politischer Bildung gesprochen werden? 

Zwar sind die Differenzen zwischen unterschiedlichen Positionen im Bereich 
der Didaktik der politischen Bildung hinreichend bekannt. dennoch kann man im 
Hinblick auf einige grundsätzliche Fragen von einem sehr hohen Konsens unter 
allen Didaktikern sprechen. Dies betrifft zunächst einmal die Ziele der politi­
schen Bildung. Es geht nicht um bloße Wissensvermittlung. sondern um Bildung. 
d.h. um Einstellungen. Haltungen und ein Wissen. das zugleich normativer Art 
isl. Als wichtigste Gemeinsamkeit erscheint der positive Bezug auf das Grundge­
setz mit den drei Komponenten: materialer Rechtsstaat. Sozialstaat und demokra­
tische Verfahren der politischen Enrscheidungstindung. 

Bei positiv wohlwollender Lektüre-und in Fragen der Didaktik,und Bildung 
sollte jeder sich verpflichtet Fühlen. wohlwollend zu lesen - können die bekann­
ten drei Optionen von Hilligen wohl als konsensfahig angesehen werden. Dies gilt 
unbestriuen von der ersten Option des Eintretens für die Grund- und Menschen­
rechte. es kann aber auch für die zweite Option des Eintretens für die Überwin­
dung struktureller gesellschaftlicher Ungleichheiten angenommen werden. sofern 
man sich bemüht. diesen Punkt WOhlwollend und verstiindnisvoll aufzunehmen. 
Strittig ist hier eher nur die Frage. ob dieser Begriff klar genug ist und in welchem 
Maße gesellschaftliche Ungleichheiten gerecht oder ungerecht sind. Gerade aus 
dem universalen 'Anspruch der Grund- und Menschenrechte aber folgt. daß sol­
che Ungleichheiten. die der Verwirklichung der gleichen Grundrechte eines jeden 
entgegenstehen. und zwar sowohl in ihrer individuellen wie sozialen Kompo­
nente. als unvereinbar mit eben diesem universalen Anspruch angesehen werden 
müssen. Die dritte Option schließlich des Eintretens für ein Denken in Alternati­
\'cn sowie des O(fcnhaltens und ,-'er Offenheit des politischen Prozesses und der 
Zukunft scheint schlechthin unerläßlich bei der Bildung und Ausbildung vonjun­
gen Menschen, die erst morgen handelnde Entscheidungsträger sein werden in Si­
tuationen. die heute im Konkreten nicht vorhersehbar sind. So hat sich denn auch 
bislang noch kein Didaktiker gegen diese dritte Option gewandt. 

Die grundSätzlichen Ziele der politischen Bildung lassen sich somit relativ ein­
fach in einstellungs- und h:wdlungsbezogener Weise formulieren: 

8 

Eintreten für die Grund- und Menschenrechte ... 
Sensibilität für das grundsätzlich gleiche Recht und soziale Existenzrecht ei­
nes jeden als Mensch und gegen soziale Ungerechtigkeit 
Eintreten für demokratische Prinzipien der Meinungs- und Willensbildung 
und der Entscheidungsfindung 
Resistenz gegen Demagogie. vereinfachende Lösungen. Rechtsverletzungen 
und Gewalt. 

• .:.r 

Politisch bildender Unterricht ist ein solcher. der diesc Ziele b.:wullt und dic.l:Ik· 
tisch reflektien verfolgt. 

In sachlicher und inhaltlicher Hinsicht vollzieht sich politische Bildung vor al· 
lern durch die Behandlung von Politik. Auch zum Politikbegriff gibt es in der 
Theorie und Didaktik der politischen Bildung recht unterschiedliche Auffassun· 
gen. dennoch läßt sich auch hier weitgehend eine An Basiskonsens ausmachen. 
Dies betrifft zunächst einmal die mehr formalen Aspekte. 

Politik erscheint als Herstellung und Durchsetzung gesamtgeselbchaftlicher 
oder gesamtgruppenhaft verbindlicher Entscheidungen in strinigen und offenen 
Gegenwarts- und Zukunftsfragen. Immer sind damit Interessen. Werte und Ideo­
logien verknüpft. Immer stellt sich die Frage nach Recht. Macht. Durchsetzungs­
kraft. Eigennutz und Gemeinwohl. Wesentlich ist. daß solche Entscheidungen er­
stens unvermeidbar und notwendig sind Uede Nichtentscheidung und Nicht­
Thematisierung von Entscheidungen ist selbst bereits eine politische Entschei­
dung bzw. kommt ihr gleich). zweitens nicht wahrheitsf~hig sind im Sinne einer 
wissenschaftlich rationalen Begriindung und Beweisbarkeit (daher hat jeder Bür­
ger prinzipiell das gleiche Recht auf seine eigene Meinung und sein eigenes Uneil 
in solchen Fragen. die Interessen. Wene und Wenschätzungen berühren). drittens 
unter Risiko stehen und sich auf die offene Zukunft richten. vienens für unter­
schiedliche Gruppen und verschiedene Mitglieder der Gesellschaft unterschiedli­
che Folgen haben und für diejenigen. die in der Sache anderer Meinung sind. im­
merals eine Form von Vergewaltigung ihre~ Willens erscheinen müssen. 

Ist auf solche Weise Politik als Herstellung v..:rbindlicher EntSCheidungen un­
ausweichlich mit Macht und Herrschaft verbunden, so stellen sich unmillelbar 
grundsätzliche Fragen nach der Legitimation solcher Herrschaft. nach den Gren­
zen ihres Umfanges und nach der Kontrolle der Einhallung dieser Gren7.en und 
der legitimierten Formen. Hierzu gibt es im demokratischen Rechts- und Verfas­
sungsstaat eine Reihe von historisch erprobten institutionellen Antwtmcn. Sie bil­
den zugleich wesentliche Inhalte der politiSChen Bildung. I H ierw gehören etwa 
Grundrechte, Prinzipien des formalen und materialen Rechtsstaates. Ausgrcn­
zung bestimmter Lebensbereiche aus dem unmillelbar politischen Entscheidungs. 
feld (Familie und Privatheit. Freiheit des Wirtschaftens. Tarifautonomie. 
öffentlich-rechtliche Medien). Gewaltenteilung. regelmäßige Wahlen als Millel 
der Legitimation und der Kontrolle. Mehrheitsprinzip mit den Gren7.en der Zu­
mutbarkeit und des Minderheitenschutzes. 

Offensichtlich können solche Gehalte auch Themen und Gegenstände dcs Ge­
schichtsunterrichtes oder eines Unterrichtcs über Fragen der Wirtschaft und des 
Rechts sein sowie teilweise auch in weiteren Fächern wie Deutsch. Ethik odcr Re­
ligion auftauchen. Für die Frage der politiSChen Bildung ist dahci wichtig. oh sie 
dabei als bloß abstrakte Formen und Möglirhkeiten behandt:lt uder aber konkret' 

.. in ihrer Bedeutung rur die Gegenwan und Zukunft im Zus~lIlmenhang politischer 
Fragen und Probleme erfahrbar gemacht werden. Letzteres bedeutet zugleich. 
daß sie in ihrer politischen Dimension im Zusammenhang mit dem Problem der 
Entscheidungstindung in gesellschaftlich umstrillenen Fragen behandelt werden 
müssen. 
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Utes berührt die mehr inhlllrlichen und proz.eßhaCten Aspektc von Politik als 
Enrscheidung~(jndung. Dabci sind es vor allem drei Momente, deren Beachtung 
bei der Gewinnung eines Kriteriums dafür hel fen kann, ob ein bestimmter Unter­
richr und ein bestimmtes Ul:terrichrsfach als wesentlich zur politischen Bildung 
gehörig anzusehen sind. 

I. In der Politik wird entschieden über offene Gegenwarts- und Zukunftsfragen, 
bei denen es immer um Güterabwägungen zwischen Nutz.en und Risiko, zwischen 
gewünschten Zielen und möglichen Gegenwirkungen geht. Unterricht, der diese 
Dimension der Gegenwarts- und Zukunftsbezogenheit verminelnwill, muß exem­
plarisch einführen in Inhalte und Strukturen der wichtigsten politischen Konflikt­
und Aufgabenfelder der Gegenwart. Diese müssen dabei als sie selbst, d.h. in po­
litischer Konkrelheil, nicht aber in historisch anderer Gestalt oder in Form'wirt­
schaftstheoretischer oder rechtlicher Abstraktionen erscheinen. Als Beispiele 
seien die Bereiche der inneren und sozialen Sicherheit, der Umwelt- und Energie­
politik, der Rüstung und der internationalen Friedenssicherung genannt. 

2. In allen politischen Fragen wird immer auch über die Verteilung von Gütern 
(Geld. Bildung. Freizeit, Teilhabe an Kultur und Natur) entschieden. Dies ist zu­
gleich auch eine Entscheidung über die Verteilung von Nutzen und Kosten, von 
Vorteilen und Nachteilen auf unterschiedliche Individuen, Gruppen und Genera­
tionen (z.B. bei Zukunftsinvestitionen. die heute Opfer verlangen und erst morgen 
Nutzen bringen). Der hiermit verbundene Aspekt unvermeidbarer Konflikthaftig­
keit, Interessenbezogenheit, werthafter und weltanschauungsbezogener Gebun­
denheit gehört unabdingbar zur Politik und zur politischen Bildung. 

3. Politische Prozesse sind damit immer auch gesellschaftliche Prozesse. Sie 
beziehen sich auf Gruppen und Schichten, es kommen Koalitionen zustande und 
Verschiebungen im Verhältnis von Zwecken und Mitteln, von individuellen Wün­
schen und möglichen Erfolgen. Oft ergeben sich Konsequenz.en, die kein einzel­
ner in der jeweiligen Form ganz und wirklich gewollt hat, es werden Kompro­
misse spezifisch politischer Art nötig. 

Dies bedeutet. daß die Behandlung von Politik, wie sie zur politischen Bildung 
nötig ist. nicht in der Weise einer moralisierenden, subjektivistischen und indivi­
dualistischen Betrachtung geschehen kann. Zu solchen letztlich unpolitischen Be­
handlungen politischer Fragen gehören auch Verfahren nach dem Motto .. der 
Staat sind wir". in denen einerseits die abstrakt gleichen Bürgerrechte und Mög­
lichkeiten der Wahrnehmung der Bürgerrolle behandelt werden, denen dann an­
dererseits die Institutionen gegenüberstehen als ebenso abstrakte Orte scheinbar 
inlcressenfreier. allgemeiner. gleicher und gerechter '{erwaltung und Lösung von 
Problemen. .' . 

Der Begriff von Politik als Entscheidungsprozeß mit den wesentlichen Momen­
ten der Zukunftsbez.ogenheit, der Verteilung von Gütern und der Wirksamkeit ge­
sellschaftlicher Prozesse bilder ein hinreichend konkretes Kriterium für die 
Frage. ob in einem bestimmten Unterricht Politik selbst vorkommt und unter den 
Zielen der politischen Bildung zum zentralen Thema gemacht wird, oder ob dort 
nur unter anderem auch einzelne abstrakte Prinzipien. die in der konkreten Politik 
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wirklich sind oder wirklich sein sollen. auf eine von der gegenwärtigen Politik 
losgclöste Weise angesprochen werden. In den Schulen aller Bundesländer er: 
scheint solch ein Fach. Meist trägt es den Namen Sozialkunde. häufig Gemein­
schaftskunde, manchmal auch Politikunterricht. Gemessen an dem genannten 
Kriterium sind Flicher wie Arbeitslehre, Wirtschaftslehre, Wirtschaft und Recht 
oder Geschichte keine Fächer. die ursprünglich Politik behandeln und wesenrlich 
den Zielen der politischen Bildung zuzuordnen wären. 

So lassen sich auch zwei gegenwärtige Tendenzen näher einordnen. die auf eine 
VerkOrzung der politischen Bildung und auf ein Vermeiden der Behandiung wirk· 
Iicher Politik im Unterricht hinauslaufen. Dies ist einmal die Tendenz. zur Histori· 
sierung der politischen Bildung durch eine allgegenwärtige Verstärkung des Ge· 
schichtsunterrichtes und geschichtlicher Aspekte und Themen im Bereich der So· 
zialkunde mit der Behauptung. daß gerade dadurch wesentliche Beiträge tur 
politiSChen Bildung gei eistet würden (dies wird in einigen Länderberichten deut· 
lich, besonders in CDU-regierten Ländern. Jüngstes eindrückliches Zeichen da· 
rur ist ferner der KMK-Beschluß vom Dezember 1987 über die Verstärkung von 
Oeschichtsunterricht in der Sekundarstufe tr). 

Die zweite Tendenz ist die einer behaupteten und vermeintlichen Versachli· 
chung der politischen Bidlung durch die Herausnahme wichtiger Inhaltsbereiche 
aus der Behandlung konkreter Politik im S07.ialkundeunterricht und ihre Zuwei· 
sung an andere Fächer wie Wirtschaft oder Wirtschafts- und Rechtslehre. wo sie 
losgelöst aus pOlitischen Problemz.usarnrnenhängen in ihrer sogenannten Eigen­
und Sachgesetzlichkeit angemessener behandell werden ~o"en. In solcher .. Ver· 
sachlichung" wird die Sache der Politik zum Verschwinden und der Anspruch po· 
litischer Bildung zum Schweigen gebracht. und abstrakt fachliches Lernen lrill an 
die Stelle politischer Reflexion und der Einübung politischer Urteilsfähigkeit. 
(Vgl. hierzu näher unten S. 52) 

WtJchcnlliche Sozialkundestulldell (Politik-Unterricht) ill d"r Hauf1f.~dlUlc· 

Jahrgangssturen Be01erkun~en 

. S 6 7 & 9 10 

Bnden-W. 2 2 2 Gcmeinschkd.fWinsl·h. 
Bayern t J 
Berlin 0.66 0.66 0.66 0.66 2 2 Anteil an: Gcsch.fShJ. 
Bremen I I 1.5 1.5 3 (2) Anteil ~n: 

WehfUlI1wc!t 
Hamburg I l.5 Anteil ~n: Ges~·h./P,,1. 
Hes~cn 2 l.5 U l.5 1.5 Anteil an: Gesell.lehre 
Nledersaehscn J I I t (I) Jg. 5 u. 6: Anteile OIn 

Weil/Umwelt 
Nordrh.·We.<tr. Anteil an: 

Gcsch.lPIII.IErdkt.1. 
Rhld.-P(alz 
SnJJrland 
Schtc~wig-

Holslcin 2 2 Winsd'l.lP"r. 
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In diesc TcndcOi'.IJl\t sich ;JUl:h dic Absicht dcr neucn Hcssischen Landesregie­
rung einordnen, da~ Fach Gesellschaftslehre aufzulöscn. (Vgl. unten S. 155) 

Hinsichtlich der Frage nach der Existenz und dem Umfang von schulischem 
Unrerricht über Politik mit dem Ziel politischer Bildung ergeben di~·einzelnen 
Länderuntersuchungen dieses Bandes insgesamt ein recht unterschiediiches Bild. 

Zwischen den einzelnen Bundesländern bestehen große Unterschiede. In Ber­
lin, Hessen und Nordrhein-Westfalen begir.nt der Unterricht über Politik bereits 
in der Klasse 5 und wird konrinuierlich bis zur 9. bzw. 10. I<'Jasse fortgesetzt, in 
Berlin allerdings nur mit sehr geringem $tundenanteil an dem Kombinationsfach 
.. Geschichte/Sozialkunde". In den meisten Ländern findet solcher Unterricht 
dann ab der 7. Klasse statt, in allen Ländern in den Klassen 8 und 9 mit 1 oder 
2 Stunden. Am Schluß steht Bayern mir nur 1 Wochenstunde Unterricht in den 
Klassen 8 und 9. Der Abstand Bayerns zu Baden-Württemberg und Schleswig­
Holstein verringert sich allerdings, wenn man beachtet, daß in diesen Ländern im 
Doppe! fach Gemeinschaftskunde/Wi rtschaftslehre bzw. Wirtschaft/Politik teil­
weise Inhalte einer reinen Wirtschafts- und Einkaufskunde sowie des Berufswahl­
unterrichts vorkommen, die in Bayern im besonderen Fach Arbeitslehre behan­
delt werden. Allerdings gibt es auch in anderen Ländern neben dem hier aufge­
führten Fach noch das Fach Arbeitslehre, teilweise mit hohem StundenanteiL 

Summiert man die Unterrichtsstunden über Politik, die ein Hauptschüler in sei­
nem Hauptschull'!ben erhält, so ergibt sich ein drastisches Gefälle von 10 (Nord­
rhein-Westfalen) bis zu 2 lahreswochenstunden (Bayern). 

Der Bereich der Realschule bietet im Prinzip ein ähnliches Bild. Hinsichtlich 
der summierten Stunden einer Schülerbiographie ergibt sich hier ein Gefälle von 
9 Stunden bis zu 1 Stunde, wobei hier Bayern deutlich abgehoben am Ende s::.!ht 
(Tabelle s. S. 13) 

Auch die Stundenübersicht über pOlitischen Unterricht am Gymnasium bietet 
das gleiche Bild. Hier wird Bayern mit seiner einen Wochenstunde einzig und al­
lein im 10. Schuljahr noch von Schleswig-Holfstcin übertroffen, wo es im Gymna­
sium überhaupt keinen Sozialkundeunterricht gibt. (In Bayern gibt es noch ein 
Fach "Wirtschafts- und Rechtslehre" mit etwas mehr Stunden. Es kann aber kaum 
ernsthaft als Fach der pOlitischen Bildung und als Unterricht über Politik gewertet 
werden. (Vgl. dazu näher den Länderbericht, S. 52) 

In der gymnasialen Oberstufe (Sekundarstufe II) unterscheiden sich die einzel­
nen Bundesländer einmal darin, ob der Jahrgang 11 schon als Kurssystem organi­
sier. wird, und zum anderen hinsichtlich der Frage, ob Sozial-/Gemeinschafts­
kunde nur als Kurs angebote,' wird oder ob die Wahl einer bestimmten Anzahl 
von Kursen in diesem Fach verbindlich gemacht wird. In knapp der Hälfte der 
Bundesländer gibt es im 11. Jahrgang 2 Stunden Sozialkunde, entweder noch als 
Unterricht im Klassenverband oder in Form von Vorkursen und der 'überleitung 
in das Kurssystem der folgenden zwei Jahre. In den Jahrg~ngen 12 und .13 haben 
die Schüler in acht Bundesländern die Ptlicht, wenigstens zwei Kurse in So­
zial-/Gcrneinschaftskunde zu wählen. Schleswig-Holstein bietet auch hier über­
haupt keine Soz'lalkunde an, nur Geschichtskurse. in denen sozialkundliehe 
A~pekte mitbehandell werden sollen. Bayern und das Saarland kennen keine Ver-
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Wöc:!Jelillidu! Sozialku/I(Ic:.m/lldm (politik- Ulltcrrh'ht) ill da Rc:alschu/(' 

Jahrgang5slur~0 Bemerkungen 

5 6 7 8 9 tO 

Baden-Wilrttemberg 2 2 

Bayern 

Berlin (0.66) (0.66) 0.66 0.66 0.66 Ö.66 Anleil an: Gesch.lSkd 

Bremen l 2 2 

Hamburg 1.5 AOleil an: Gesch/PuI. 

Hessen 2 1.5 I.5 1.5 1.5 AOleil ao: Gesell.Lehre 

Nierlersachsen Ig. 5 u. 6: Anleile an 
Wcll/Umweh 

Nordrh.-Westf. 

Rheinland-PfalL 

Saarland 2 2 

Schlcswig-Holstein 2 Winsch.lPoI. 

1 in 5 u. 6 '" Orienlierungsslure. Anteile an WelttUl11welt 

W6chellfliche Soziaikundestulldell (Politik-Ullterrichi) im Gymnasium 

lahrgangsstufcn 

5 6 7 8 9 10 11 12 1.' 

Badcn-Wül1tcmberg 2 2 Pllkht 

Bayern WJhl 

Berlin (0.66) (0.66) 0.66 0.66 2 . Pl1il'ht 

Bremen 2 2 pnkht 

Hamburg 2 2 Pl1idll 

Hessen 2 U 1.5 t.5 t.5 Pl1i,ht 

Nierlcrsachsen 2 2 z.T. Pl1il.·ht 

Nordrh.-Wcstf. ~ f'J1idli 

Rheinland-Pfalz Pl1il.·ht 

Saarlilnd 2 2 W"hl 

Schlcswig-Holstein· Gcsrhidllc mit Skd·Thcmcnaspcktcn 
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pflichtung 7.ur Wahl von Kursen in Sozi:Jlkllnde. Weniger als die Hälfte der Schil­
ler w~hlen hier dieses Fach (im Schuljahr 1987 188 in Bayern 41 %. im Saarland 
43 %. In Bremen wählten 40 % der Schüler Gemeinschaftskunde als Fach außer­
halb der vorgeschriebenen M indestentscheidung rür zwei Kurse.) Diese Werte aus 
sehr unterschiedlichen Bundesländern sind verblüffend ähnlich. Offenbar hat 
auch die Frage, ob im Jahrgang 11 Sozialkunde als Fach unterrichtet wurde. auf 
die Wahl dieses Faches in den Jahrgängen 12 und 13 keinen besonderen Einfluß 
(in Bayern gibt es keine Sozialkunde in der 11. Klasse, im Saarland 2 Stunden). 
Die Beliebtheit des Faches ist nicht besonders hoch. In Bremen ist in den letzten 
drei Jahren an den Gymnasien nicht ein einziger Leiscungskurs in Gemeinschafts­
kunde zustandegekommell. Andere Fächer des gesellschaftswissenschaftlichen 
Bereichs, vor allem Geschic,"te, aber auch Erdkunde, scheinen sich größerer Be~ 
liebthcit zu erfreuen (vgl. z.B. Niedersachsen, in diesem Band, S: 180; 
Rheinland-Pfalz, S. 238). 

Im beruflichen Schulwesen sind die Unterschiede der Länder wesentlich gerin­
ger. In fast allen Ländern gibt es im Rahmen des Teilzeitunterriehts (duales Sy­
stem) in allen drei Jahrgängen je I Wochenstunde Politik-Unterricht, nur in Bre­
men, Hamburg und Berlin 2 Stunden. In den unterschiedlichen Vollzeitformen 
des beruflichen Schulwesens 1:6 .gt die Stundenzahl zwischen I und 2 Stunden, im 
Saarland bei 3 Stunden. 

Neben der Frage r.ach der Existenz und dem Umfang des Unterrichtsfaches ist 
diejenige nach der Qualifik::;lion der Lehrer und ihrer fachlichen und didaktischen 
Unterrichtssouveränitätvon gl ~ßer Bedeutung. Die einzelnen Länderberichte er­
geben, daß in einem erheblichen Maße Sozialkunde (pOlitik) fachfremd unter­
richtet wird. insbesondere in den Hauptschulen, wo dies aufgrund der Dominanz 
des Klassenlehrerprinzips häufig auch dann gilt. wenn es dafür Fachlehrer gibt. 

Über die Hälfte des Sozialkundeunterrichts in beruflichen Schulen mull als 
fachfremd erteilt angesehen werden. Hierbei gibt es Definitionsschwierigkeiten, 
da die Beruf~schullehterausbildung erst in jüngster Zeit eine voll vergleichbar 
wissenschaftliche Ausbildung geworden ist. l3ei strengen Maßstäben kann man 
den fachfremden Unterricht hier im Fach Soziälkunde auf bis zu 80 % schätzen. 

Abcr auch in Realschulen und Gymnasien wird Sozialkunde noch fachfremd 
unteriichtet. besonders in Ländern. in denen dieses Fach mit höherem Stundenan­
teil vertreten ist. (Für Bayerns eine und einzige Sozialkundestunde im 10. Jahr­
gang stellt sich naturgemäß das Problem kaum). Fachfremder Unterricht ist in der 
Regel gleichbedeutend mit einem Unterricht. der politikferner ist. häufig eher ab­
strakt insitutionenkundlich gestaltet wird oder aber auch leichter in fachlich un­
strukturiert~ Diskussionen über allgemeine soziale und sonstige Themen überge­
hen kann. 

In der Lehrerausbildung für das Fach Sozialkunde (Politik) zeigen sich bundes­
weit ebenfalls große Unterschiede. Einige Länder kennen noch die volle Trennung 
von Pädagogischen Hochschulen und Universitäten sowie eine unterschiedlich 
lange Dauer des VorbereitungSdienstes für unterschiedliche Lehrämter (beson­
ders Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein). Das jeweilige Fachstudium ist 
unterschiedlich angelegt. teilweise rein pol itikwissenschaftlich, teilweise mit. 
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deutlichem Schwerpunkt im Bereich d\!r Wirtschaftswissenschaften, teilweise 1l1il • 
der Möglichkeit für den Studenten, selbst Schwerpunkte in PolitikwissenschafJ. 
Soziologie oder Wirtschaftswissenschaft zu setzen. Anteile von Geschichte und 
Jura sind, wenn überhaupt. nur in geringem Maße gefordert. 

Eine wichtige Frage ist die nach der Fachdidaktik, gerade bei einem Fach, an 
dem schon im Studium verschiedene Wissenschaftsdisziplinen beteiligt sind und 
das dann im konkreten Berufsfeld immer zentrale Aspekte dieser verschiedenen 
Disziplinen integrieren muß. Für die Orientierung des Lehrerstudiums an den 
Aufgabenstrukturen des Berufsfeldes und für die Integration fachwissenschaftli­
cher Fragestellungen im Blick au f die Anforderungen des splitcren Unterrichtsfa­
ches bietet die Fachdidaktik wichtige Hilfen. Sie erscheinen besonders dringlich 
in Ländern. die Sozialkunde (Gesellschaftslehre) als Integrationsfach vomhen. 
WO also der spätere Lehrer auch Fachanteile unterrichten muß, die er nicht selbst 
studiert hat. Andererseits nimmt die Bedeutung der Orientierungs- und Intcgrie­
rungsfunktion der Fachdidaktik allgemein zu durch den verstärkten Rückgang von 
~hramtsstudenten. der dazu führt, daß st,'h fachwissenschaftliche Lehrveran­
staltungen kaum noch an den Belangen der Lehrerbildung ausrichten. sondern an 
wissenschaftsimmanenten Interessen und an den Magister- bzw. Diplomstudenten 
als Adressaten. 

Anteile von Fachdidaktik am Studium sind unterschiedlich ausgeprägt. Zum 
Teil erscheinen in Ländern mit einem Integrationsansatz des Unterrichtsfaches 
gleichzeitig die Didaktikanteile im Studium und die Hochschullehrerstelh:n für 
Fachdidaktik recht uriterentwickelt (Nordrhein-Westfalen. teilweise audl Hes­
sen). Die Antwort ist auch unterschiedlich im Blick auf unterschiedliche SChul­
formen. DidaktischeAhteile sind traditionell stärker in den früheren pnda~o~i­
sehen Hochschulen, b7.w. in der Hallpt~t:hul- uno Re<ll~chullehn:rau~hildung vcr­
treten. 1m Bereich der Gymnasiallehrerausbildung 'finden sich Länder. die 
überhaupt keine Anteile von Fachdid<lktik im univer~itiiren Studium kennen (Ba­
den-Württemberg, Schleswig-Holstcin). 

In der Lehrerausbildung erscheint B<lyern bundesweit als ein modernes. im be­
sten Sinne fortschrittliches Land mit eincr einheitlit:h strukturierten Lehrcrrrü­
fungsordnung, die sinnvoll integrierte, ausreichende fachdiuäktische Anteile für 
alle Lehramtsanwärter vorschreibt. Gleichzeitig wurden in ausrcit:hendt:1ll Um· 
fang entsprechende HochschullehrersteIlen an allen Univcrsitiitcn erhalten mkr 
geschaffen. Ferner ist Bayern d:Js einzige Bundcsbnd. d:JS in der 2. Ph;lsl! der 
Lehrerausbildung verbindliche Ver<lnstaltungen zur politischen ßildung aller Re­
ferendare vorschreibt. 

Der drille wichtige Punkt neben der Existenz eines Unterriclllsfaches und {kr 
Qualit1it der daftlr ausgebildeten Lehrer ist die grundsätzliche Struktur der Lchr­
pläne. Neben ausgesprochen problem- und schülerorienricrt angelegten Lehrplä-

.. nen, die den Stand curricularer und lerntheoretischer Forschungen spiegeln 
(Nordrhein-Westfalen, teilweise auch Rheinland-Pfalz), finden sich im bundes­
weiten Vergleich institutionenkundliche Pliine und reine Lcrnstufflisten. di\.! d;lIln 
insbesondere dem fachlich und didaktisch weniger geschulten oder ~ar !;Ichfr\.!ni­
den Lehrer kaum Hilfen an die Hand geben_ 
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Um Minver~t:indni.~~e zu vermeiden. sei betont. daß Kenntnisse über politische 
S~chvcrh;dle und In\!iIUlinncn unvc:ri'.ichth~r zur rolitischen Bildung gehören. 
Die cntscheidcnde FrJge ist lIur. wie ~ol<.;he Kenntnisse erworben werden sollen. 
So ist etwa "die Ftihigkeit. im Rahmen organisierter Interessenwahrgehmung an 
der gesellschaftlichen und politischen Willensbildung teilzunehmen" ein sehr 
sinnvolles Lernziel. Es kann nun problemorientiert angegangen werden im Aus­
gang von einer politischen Frage. in der unterschiedliche Interessen und Interes­
senlagen aufeinander stoßen. sei es die Frage des Bebauungsplanes einer Ge­
meinde, des Baus einer Nebenstraße. der Schließung von· Industriebetrieben o.ä. 
Hierbei können im konkreten Zusammenhang Fragen nach In~e~essen und den 
Möglichkeiten ihrer Wahrnehmung und Organisation, nach Rechtslagen und 
Sachnotwendigkeiten, nach Regelungen und Institutionen der politischen Ent­
scheidungsfindung behandelt werden. Die gleiche Frage kann aber auch abstrakt 
institutionenkundlich als Überblick über Wesen und Aufgaben von Verbänden 
und Funktionen der Parteien behandelt werden. (Vgl. dazu unten S. 57). 

Lehrpläne haben vor allem eine Leitungs- und Orientierungsfunktion und de 
facto in viel geringerem Maße nur eine Kontrollfunktion: Der nicht hinreichend 
ausgebildete Lehrer wird sich durch einen abstrakt institutionenkundlich struktu­
rierten Lehrplan wohl unmittelbar verleiten lassen. dieses Thema institutionen­
kundlich zu behandeln. Der gut ausgebildete Fachlehrer dagegen wird sich auch 
durch solch einen Lehrplan nicht davon abhalten lassen. jedes Thema zumindest 
in wesentl ichen Zügen konkret und prOblemorientiert anzugehen. Er weiß, daß 
die entscheidende Frage. ob der Unterricht wirklich politisch bildend wirkt, da­
von abhängt. ob au f dem Weg über eine Problcmorient'ierung eine Anknüpfung 
an Intcressen und Motivation der Schüler gelingt. Dies ist nur möglich durch 
Konkretheit und Beispielhaftigkeit. durch Anknüpfung an Erfahrenes und nach­
vollziehbare Erfahrung. die dann im Lernen von durchaus Neuem zugleich struk­
turien. erweitert und umgestaltet wird. Nur hierdurch wird gerlernter Stoff auch 
im Sinne der Institutionenkunde zum wirklich erworbenen Wissen. 

Mit der Struktur der Lehrpläne hängt auch die weitere wichtige Frage zusam­
men. ob die zur Verfügung stehende Zeit weitgehend mit verbindlichen Inhalts­
vorgaben ausgefüllt wird, oder ob hinreichende Offenheit besteht mit Zeit für die 
Behandlung aktueller Fragen und Probleme. Die Lehrpläne einiger Länder sehen 
hierfür bewußt Freiräume vor, andere warten mit einer fast grotesk anmutenden 
Überfülle "verbindlicher" Lerninhalte auf. In dieser Hinsicht dürfte der bayeri­
sehe Lehrplan. für Sozialkunde in den Realschulen unüberbietbar sein. Anderer­
seits zeigt der neu bearbeitete Hauptschullehrplan hier eine bewußt andere Aus­
richtung mit nur wenigen verbindlichen Themenbereichen, hinreichender Zeit zu 
ihrer Behandlung und Freiräumen. Andere Lehrpläne, auch die anderer Bundes­
länder, schwanken zwischen beiden Extremen.' . 

Alle heutigen Schüler werden morgen gleichberechtigte und sollen iQ gleicher 
Weise mündige Bürger sein. Wenn in irgendeinem Fach die Ziele und die wesent­
lichen Inhalte für alle Schüler gleich sein müssen. dann in Sozialkunde und Poli­
tik-Unterricht. Daher haben einige Länder in diesem Fach auch einheitliche Lehr­
pläne für alle Schulformen. a.'dere strukturieren die Ziele und Inhalte im Prinzip 

gleich. Bemerkenswen ist hicr ß;ldeH·W\imcmberg. dessen Lehrpl:ine eine Ar 
7.wcikl;lsscnsyst\:1ll d\:r J1(lliti~(h<:11 lIilduHg für H;lUptschiikr und GYlllllasi;·.l· 
schüler vorsehen. wie die sorgf:iltige Analyse der Lehrpläne durch Wolfg;lng 
M ickel sichtbar macht. 

Auch die Didaktik hat ihre Konjunkturen. Im Zusammenhang mit der großen 
Ausweitung des Bildungswesens und einer allgemeinen Reformeuphorie stand si~ 
zu Beginn der 70er Jahre in Hochblüte. Seitdem ging es bergab. nicht mit ihr~r 
Qualität und Wissenschaftlichkeit, aber hinsichtlich Beachtung. Gewicht und 
Stellenwert. die ihr beigemessen werden. Einseitige Positionen. fachwissen· 
schaftlich unfundierte Konzepte. die letztlic~ ;der Sache der politischen Bildung 
generell sehr geschadet haben, trugen dazu zunächst ebenso bei wie später der 
drastische Rückgang des Bedarfs an zusätzlichen Lehrern. der Fragen der Bildung 
und Ausbildung im schulischen Bereich und in der Lehrerbildung nicht mehr als 
vorrangige politische Probleme erscheinen läßt. 

Ein Ziel des vorliegenden. Bandes war es auch, in dieser Situation genauer ein· 
sichtig zu machen. was im Rahmen der Fachdidaktik in Lehrveranstaltungen im 
einzelnen wirklich abläuft. welche Ziele konkret gesetzt werden. welche Themen 
behandelt werden und wie dabei die Aufgabe und Rolle der Didaktik erscheint. 

Es scheint aber schwierig. dazu Näheres zu erfahren. Die einzelnen Beiträge 
sind zu diesem Punkt sehr ungleichgewichtig und lassen sich nicht allgemein 
zusammenfassen. Von den Autoren, dic näher darauf eingehen - meist sind es 
diejenigen, die selbst auch noch in der Schulpraxis und in der 2. Phase der 
Lehrerausbildung tätig sind - wird die Didaktik überwiegend als eine spnifi· 
sehe Form von soziillwisscnschaftlidl oricntiel1cr Untcrrichtswissenschal"t ~\!se' 

hen. die das Ziel hat. Unterrichtsvorgänge und Lernprozesse dieses Faches unter 
dem Gesichtspunkt allgemeiner Ziele der politischen Bildung genauer zu verste­
hen und im ein7.clnen zu vcrbessern. Zu dem damit angespro.:henen konkretcn 
Aufgabenfeld finden sich äußerst Icscnswcrte Ausführungen im [kitrag von Kun 
Blug. 

Versucht man schließlich, ein Resüme,' aus den Arbeiten für den vorliegenden 
Band und den einzelnen Beiträgen zu ziehe.1, so muß man leider feststellen. dall 
es nach wie vor schlecht steht um die Suche der politischen Bildung in bundes· 
deutschen Schulen. in gewisser Hinsicht heute schlechter als noch vor einigen 
Jahren. vor allem. wenn man die gcgcnmrtig unübersehbare Tendenz 1.U einer 
.. Entpolitisierung" der darauf bczogenen Fächer hinzuniml11t. d.h. die Tenden7. 
zu einem Fernhalten der Behandlung wirklicher Politik und politischer Fragen uus 
dem Unterricht. 

Sie zeigt sich näher als eine Tendcnz 7.ur Historisierung der politischen Bildung 
durch eine stärkere Betonung des Gewichts von Geschichte und historischen The­
men. ferner als Tenden7. einer .. Versachlichung" der politi~chen Bildung - und 

.. das bedeutet ein Nicht-Ernslnehmen der Sache der Politik in ihren s~chlich· 

fachlich zu erarbeitenden Strukturen-durc:~ eine isulierende Herausnahme von 
Sachbereichen 'wirtSchaftlicher und rechtlicher An und deren Ztf'eisungan an­
dere Fächer eines rein sachbezogenen Lernens (WirtschafiS' und Rechtslehre). 
sowie als Tendenz zur Neutralisierung politischen Denkens durch Vllrr~nn; .. ,,~ 
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Wissenserwerb 'in einer neuen Art abstrakter, d.h. vom lernenden Subjekt und sei­
nen Erfahrungen losgelöster Institutionenkunde .. 

Diese Tendenzen mögen strukturkonservativen Positionen sehr entgegenkom­
men, denen sie wohl überwiegend auch entspringen, aber dienen sie auch dem 
wertkon~ervativen Anliegen einer "humanen Gestaltung der Zukunft· aus dem 
Erbe christlich-humanistischer Tradition"? Wir haben in unserer Gesellschaft 
große ungelöste Probleme und gehen unruhigen Zeiten eines beschleunigten Wan­
dels mit wachsendem Problemdruck entgegen, Zeiten, in denen Antworten von 
gestern und teilweise auch schon von heute nicht mehr tragfahig sein werden. 
Struktureller Wandel ist unvermeidbar, seine allseits humane Bewältigung ist auf 
der Basis des erreichten materiellen Wohlstandes und der ihn tragenden Technik 
durchaus möglich. Aber sie erfordert reife und mL!ndige Bürger, Menschen mit 
hoher Resistenz gegen Demagogie, gegen vereinfachende Lösungen, gegen For­
men von Gewalt statt solchen des Rechts und der Zumutbarkeit; Menschen mit 
ausgeprägtem Sinn für die Bedeutung des Sozialstaates als Basis des inneren Frie­
dens und der Konsens- und Kompromißfahigkeit in allen Konflikten. 

Geht das ohne politiSChe Bildung als Teil der schulischen Bildung und Ausbil­
dung? Lassen sich die zur humanen Bewältigung der anstehenden Probleme nöti­
gen Einstellungen und Ha!tu'1gen der Menschen wirklich ef\varten ohne sorgsam, 
bewußt und sachlich angele:tete Bildungsprozesse des Kennenlernens der 
Aufgaben- und Anforderungss!rukturen der wichtigsten Problembereiche (ge­
nannt seien nur: Innere und soziale Sicherheit, Arbeitswelt und Freizeit, Umwelt 
und Energie, Rüstung und Abrüstung)? Lassen sich die notwendigen demokrati­
schen und freiheitlichen Werthaltungen ohne Prozesse des Lernens und der Ein­
übung von Urteilsbildung im Erfahren der politischen Grunde für und gegen be­
stimmte Antworten und ohne die in solchem diskursiven Nachvollziehen selbst 
erfahrene Bedeutung und gelebte Bestätigung gemeinsamer Grundwerte aus­
bilden? 

Die gestellten Fragen klingen wie rhetorische Fragen, und man kann schon im 
Geiste Politiker in allgemeinen Sonntags- und sonstigen Reden ausrufen hören: 
Nein, natürlich nicht! Die konkrete faktische Antwort aber lautet leider: Ja, wir 
versuchen es weitgehend ohne eine solche politische Bildung. Da bleibt die Frage: 
Können wir uns das wirklich leisten? Zu welchem Preis an Humanität, Freiheit­
lichkeit und demokratischer Kultur in unserer Geseilschaft? Es sei noch ange­
merkt, daß wirklicher innerer Friede mit Lebensqualität und Zufriedenheit der 
Bürger einerseits auf der Verwirklichung solcher Werte beruht, andererseits die 
beste Vorau~setzung für die positive Bewältigung von neuen Zukunftsaufgaben 
bildet und schließlich selbst auch eine wichtige wirtschaftliche Produktivkraft 
darstellt. .' . 

Die einzelnen Länderberichte untersuchen und dokumentieren grundSätZliche 
Sachverhalte. Tendenzen und Probleme von Unterricht und Didaktik der politi­
schen Bildung und Sozialkunde in der Bundesrepublik und sind daher von länger­
fristig bleibender Aktualität, auch wenn sich in einzelnen Bundesländern Details 
verändern. Diese bestätigen eher die beschriebenen Grundtendenzen. Als wich­
tigste Veränderungen sind z.ZI. nachzutragen: 

18 

In Hessen die endgOltige Auflösung des Faches Gesellschaftslehre in die drei. 
elgenstlindigenFlicher Geschichte, Erdkunde und Sozialkunde, sowie b 
SChleswig-Holstein die sehr zögerliche Einfllhrung eines eigenständiger sozial­
lcundlichen Unterrichts auch im Gymnasium durch die Ermöglichung eines Wahl­
kurses Wirtschaft-Politik in der Oberstufe. Dieser ist aber nur über 2 Schuljahre 
möglich und nicht als Abiturfach wählbar. Ansonsten erscheinen hier nach wie 
vor. wie im LlInderbericht klargelegt, sozialkundliehe Inhalte nur als Anteile von 
Geschichts- und Erdkundeunterrichl. 

Anmerkung 

I Vgl. K. Rothe, Diduktik der politischen Bildung. Berlin 198r...$. 69r. 

19 
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1 

Anton Pelinka 

POLITISCHE BILDUNG 

Lehrplan für ein Fach an Oberstufen von AHS um BHS 

1/ Politik, Wirtschaft, Recht 

Unterschiedliche Begriffe von Politik (z.B. konflikt- und konsensorientiert, 

historisierend und ahistorisch, etc.) 

Begriffe von Wirtschaft und Wirtschaften (Volks- und Betriebswirtschaft) 

Elemente des Politischen (Knappheit, Konflikt, Verteilung, Verbindlichkeit, 

Interesse, Macht, etc.) 

Unterschiedliche Begriffe von Recht (Naturrecht, Positives Recht) und Rechts­

gebieten (Öffentliches und Privates Recht) 

2/ Demokratie 

Direkte und indirekte Demokratie 

Konflikte und Konsens in der Demokratie 

Parlamentarismus und parlamentarischer Entscheidungsprozeß 

Parlamentarische Systeme (z.B. Großbritannien) und präsidenzielle Systeme 

(z.B. USA) 

3/ Wahlen, Parteien, Verbände 

Wahlrecht und Wahlsysteme (Verhältniswahl, Mehrheitswahl, etc.) 

Typologie von Parteien 

Parteiensysteme 

Typologie von Verbänden (Wirtschaftsverbände, etc.) 
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4/ Das politische System in österreich 

Merkmale der Verfassungsstruktur 

Verfassungsorgane 

Föderalismus und Gemeindeautonomie 

Parteien und Parteiensystem 

Verbände, Verbändesystem und Sozialpartnerschaft 

5/ Internationale Politik 

Konfliktlinien internationaler Politik (Ost-West-, Nord-Süd-Konflikt) 

Voraussetzungen des Friedens 

Internationale Organisationen: Die Vereinten Nationen 

Europäische Integration; tG, Europarat, etc. 

6/ Entwick!unqslinien politischer Ideen und Theorien 

Die Polis: Grundlegung politischer und demokratischer Problemstellungen 

Religion und Politik: Integral ismus versus Dualismus 

2 

Renaissance und Aufklärung: Säkularisierung, Gewaltentrennung, Menschen­

rechte 

Liberalismus, Konservativismus, Sozialismus: Anfänge und Entwicklungen von 

"Ideologien" 
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• ,,~ . ':' Beilage 18 
Österreichische . BundesSchülerVertretung 

~., 

'.;.. 

Politische Bildung 
".'. , 

wissen wie 's l··'ilft. 

" " 
" .', 

... ~.' ." :. / . .> r 

Basierend auf Gesprächen mit: 

Präs. Dr. Gehrer, Vorarlberg, Bundespräident Dr. Klestil, Pr~s. Dr. Krutzler, Burgenland, Dr. 
Kutalek, PID, MinR Elisabeth Morawek, Gerald Netzl, ÖBJR, Dr. Anton Pelinka, Präs. Dr. Prior, 
Timl, BMin Rauch-Kallat, Präs. Dr. Riedl, Oberösterreich, Präs. Dr. Schäffer, Salzburg, Präs. Dr. 
Schilcher, Steiermark, Präs. Dr. Scholz, Wien, BM Dr. Scholten, Dr. Seel, Bildungssprecher der 
SPÖ, Dr. Anton Wagner, Obmann des Bundesverbandes der Eltemvereine 
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Grundsat1;papier der BundesschOlervenrenmg zur Politischen BildWg . Ronny Hollensteiri, Seite 3/1 0 

Grundsatzpapi.erder Bundesschülervertretung 
zur Politischen Bi.ldungan Österreichs Schulen 

von Ronny Hollenstein, Bundesschulsprecher 

yorbemerkung 
. "j 

'>.. 

Im folgenden Grundsatzpapier möhte die Bundesschülervertretung ihre langjährige Forderung zur 
Einführung eines eigenen Pflichtgegenstandes Politische Bildung dokWnentieren. Dies sollen 
grundlegende Infannationen zur Diskussion sein und eine Antwort auf v~rschiedenste Fragen, die 
sich im Zusammenhang mit dieser Thematik inuner wieder stellen., . 
Wir möchten hiermit aufzeigen, wie wir uns dieses Fach vorstellen. könnten. 
Als Grundvoraussetzung sehen wir an, daß Politische Bildung als ein eigenes Pflichtfach mit zwei 

· Wochenstunden für zwei Jahre eingeführt wird, Am ehesten würden sich hier die zehnte ,und elfte 
Schulstufeanbieten. Durch' dieses .Fach darf es allerdings zu keinerlei ZusatZbelastun'gen für 
Schüler kommen. . ' 

.. Das Hauptproblemstellt sich in der AHS, in der es nochkeinvergi~ichbares,F.aclij~ibt,Aride~,. "~' 
BHS eXistiert schon das Fach . Sulatsbüigedcunde; das viel~ ')ÄhrilicpkeHeri~J~~\Rdef';:?yon"tuns ,··~:·:!:/~t/;L 
,geforderten·POlitis .. · elie .. n'Bild.·.~g im .. fW .. eistAn.d!!n BerufsschUJ.eri,eXl .. '·sti~WIS'9Hq?~a .. ~'.'F, .. ~§'h,~~fqli~qh.~;t;~j;1.lf'.::~' 

· Bildung,.wobei ;diesrt.l~h(linseien· .• Vorstellimgen entspricht. .. Ari:Jlep·:'J.3B~,r~a~!;13·s :~~rst.~eiridiliis~:~~;~~tt 
. dah" ' ........ ,' :R' t' ' .' .... 'd " ,ibo :". '. "'b ,," h';;' 'd' . 'F" h' . f" ' lführe' ·'d····;:·, <~;(:;t'r.::i1:·~'~~.;.N;·,·i;:~;:,?t:/'.X:·';:ft:1~·~\rk:"~~"}!i·i:·1):;~n},!,,;fi;.1";!i\' 

er eme ,eJ.0fBl ~r.~~el~es~en en . ac er ur.Z1e... I'l'.':I;"';i~!~~ii.:"i\'::\~~;i.::.':<{i).;:'l.>.\;';'t·,~'t;,,,>~~.:Uy;n·~i":'.'..".!.::,,j;~KK 
Auf Fragen 'derinöglichenDmchsetZWi smod~lle besonders ~die)~fufüliftiilg"·(jes::F.~c}1es~,"a,n;~der~'~~:?':'g~ft<\ 

· ARS gep~nwir.äm Eride:4i~ser AUS~gen~ ein: .•... /'. .'" ,:;:;~:,~>.~?,,<;~;,::'!~py.!:;':·":>'··;'~"'i"::;:~f?,q1f'.:;::i;,::'~'~:*·>:r~;:~; 
",' ,',,' : 

. , 

Der Begriff IPoHtik" 

Mit dem Begriff Politik wird sehr viel gearbeitet, obwohl fast alles in dieses einzelne Wort 
interpretiert werden kann. 
Wenn von Politischer Bildung die Rede ist, wird es unumganglich, zunächst zu klären, was 
konkret unter Politik in diesem Zusammenhang zu verstehen ist 
Für mich ist Politik die Suche nach der Möglichkeit, wie wir in unserem Staat zusanunenleben 
können, und zwar basierend auf anerkarinten und überlieferten Werten im Spannungsfeld zwischen 
der Freiheit eines jeden einzelnen und des Beitrages für das Gemeinwohl. Somit wird fast alles zu' 
Politik:: Das Interesse für einen Zustand, die Beschaffung notwendiger Informationen, . deren 
Analyse und Bearbeitung, das Formulieren eines Zieles, die Frage nach der Möglichkeit der 
Verwirklichung und schlußendlich die Suche nach einem Konsens zur Durchsetzung. 
Aber auch mit Barrieren wie Desinteresse und Uninformiertheit umgehen zu lernen, ist Politik. 
Politisch denken heißt somit auch ak-tiv werden. 
Ob dies nun. in klar politisch orientierten Organisationen, Vereinen geschieht oder in 
Jugendgruppen, ist nicht von Bedeutung. 
-Engagement für die Gesellschaft und mit der Ge'sellschaft ist Poltik. 

~. :; 
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Grundsatzpapjer der BundesschilleryeI1retung zur Politischen Bildung 'RonnY HoUenstein. Seite4110 ., 

Politikverdrossenheit 

Allzu schnell werden niedere Wahlbeteiligungen, Desinteresse oder das Schweigen über. 
herrschende Zustände als Politikverdrossenheit bezeichnet.Betrachtet man Politik aber als Einsatz 
und Engagement für die Gesellschaft, muß man dieser Behauptung die hohen Mitgliederzahlen von 
Jugendorganisationen und Vereinen entgegenhalten. '" 
Aber die Zahl derer,· die. sich aufgrund der täglich präsentierten Poltik aus dieser zurückziehen, 
nimmt stark zu. Unziefriedenheit und Orientierungslosikgeit führen zu Politikverdrossenheit 

1?rientierungslosigkeit ist oft das Resultat mangelnden Wissens über unser demokratisches System, 
dessen Vertreter und Institutionen. 
Die Erziehung spielt hier eine große Rolle. Eine Jugend, die sich in ihrer Zeit nicht orientieren 
kann, ist anfällig für Radikalsmen. 
Bekennen wir uns zur Demokratie, müssen wir gegen Unmündigkeit und Unselbständigkeit etwas 
unternehmen. . 

. "',, 

w' 

Die Schule als Allheilmittel für gesellschaftlicheProblemedarzuste1l6~;:::h~~~ wir besonders als . 
Sch~ervertre~r für' problematisch.·.Zur Mitarbeitindiese~'i~~t~~~~:~~;~p~e1J jeBe.{aufgerufen~·. \.' 
insbesondere das Eltemlulus. Daneberf·ha:'f.:äie,schule :·in·d~t1$~1?.{W\oe~s'tritten::·tirie ~'erenso : ...,.', 

• ;.' • • ',. ' .. ;' , ••..• ':' ' .. ;.' ,,"7' . ,', • .... J ',oj' •• ,' ••• ', ',' ' '... .) '. '.;'. .' •. '. :~l!«,~; :·.·I:("";.:l~,t~·,,·e":"~'f~.~,,~ .. \~.~t ,.,;} .... :~}~:.;:,,",,,, ~ 1''.'' .. ~.,,:., ,.' ".'"'' 

WIchtige Funktion, wassich:'aus deriL,ehfPlärien und Bildun.g·~~~!en)~~tap§!~s~~f;l1ißW;:::Sc"/~:\\'fOi}:'·~::'···· / . 
Laut Erlaß 'rumUntemch 'riiiii ";t'PolitiSche",Bildung'h;'ol1te~reaer~1lIer:YpolitiSche<Inhalte 
behandelll und in:seillert~Un~ch(~il1bal1e'~':PiesiSteine 'gÜf~~JIi~~~4li1iiUrch !~aiidl' :~W"gezeigt. . 

.·;e~~~~~1~i!~~~~~~~~~~~%i~~;:~~~~~ic~~1t~~~~~~t~~~~/1~i;f.,~;.~:;r;1;Z,~.:::·~., , •.....•. 
Es .ist unteigegang~niffi:Überftp.Iterf'Leluplan urid in der oft; mange1ßde~Bereitschaft seitens der . 
Lehrer, aber auch der Schüler,' sich damit auSeinanderzusetzen ... '. ' .. '. . '. . 
Politische Bildung in der Schule ist harte Arbeit und nicht nur eine Fünf-Minuten-Diskussion kurz 
vor Ende der' Stunde, worin sich allzuoft die: praktische Umsetzung des Unterrichtsprinzipes 
erschöpfte. Daß sich hierfür Schüler nicht besonders begeistern lassen, scheint uns genauso 
verständlich wie die Tatsache, daß ganz einfach keine Zeit vorhanden ist, neben den anderen 
Inhalten auch das Unterrichtsprinzip Politische Bildung sinnvoll einzubauen. 

Der Stoodenplan sollte ein Spiegelbild sowohl der Erwartungen als auch Anforderungen an den 
Schüler sein, wobei das Anforderungsprofil der Bewältigung all jener Aufgaben dienen soll, die 
sich in einer pluralistischen demokratischen Gesellschaft jedem stellen. 

Und hier beginnt unsere grundlegende Kritik: 

Viele Millionen werden in Studien über die politische Einstellung der Jugend investiert. 
Horrorvisionen von einer radikalisierten Jugend geistern durch Medien und Köpfe. 
Das Urteil: 
Thr wird Politikverdrossenheit, Desinteresse,' Inaktivität und AnHilligkeit für Radikalismen 
vorgeworfen. 
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Aber welchen-Stellenwert haben Politisches Denken, Wissen, Orientierung, Selbständigkeit, 
Kreativität, eine eigene Meiriung, Demokratiefahigkeit, ... im Stundenplan? - , 
Wrr möchten keinen Wertvergleich zwischen einzelnen Inhalten, die jetzt schon unterrichtet 
werden. ,und der Politischen Bildung vomelunen. Wir wagen aber zu behaupten. daß die Politische 
Bildung nicht unwichtiger sein kann als die Vektorenrechnung, Stenographie. Musik. Bildnerische 
Erziehung, die Mitose und Meiose, das Periodensystem usw. ' 
Aus diesen Gründen sprechen wir uns fui ein Pflichtfach Politische Bildung aus, das mindestens 
zwei Jahre mit zwei Wochenstunden unterrichtet werden soll. .. 

Wie soll die Politische Bildung konkret ausschauen? 

Wie bereits erwähnt. bedeutet Poltik aktiv werden. 
Dies soll das oberste· Prinzip dieses Faches werden. Es soll möglkh sein. 'die unmittelbare 
Umgebung kennen und erfassen 'zu lernen. Die Schule kann hier die gr()ße 'Chan~ 'wahrnehmen. 

. endlich ihre Traumwelt· zu verlassen, um mehr Praxisbezug und Realitätsnähe e~üben. 
\ Die Staatsbürgerkunde, also WIssen über Rechte, Insitutionen, Parteien. ; Ideologien •... , soll als 

. Mittel zum Zweck in die Arbeit einfließen. 
So stell~n wir un's einen Unterricht vor. in dem Schüler mit einer Problemstellung' konfrontiert 
werden und ,selbst Lösungen erarbeiten.' Die selbständige Suche' nach Quellen; deren Anälyse und 

,-_.A1.:ltb.ereitung ist gefnig~.Der Lehrer soll U nterstützungsfunktion:pabe'n;m.debl,c1<di#n.()twendige 

",{~*~*11J:i:::b~::hdaen , ',,):';iitt1\;~i!t:;;,~~T,:, ' .:J 
'Gerade in diesem Fach' bieten sich alternative Unterrichts methoden 'besonders an: 

Projektunterricht, Gruppenarbeiten, Ex..1cursionen, Diskussionen mit schulfremden Personen. In 
Form von Rollenspielen, können unterschiedliche Positionen eingenommen werden, um 
verschiedene Seiten der Argwnentationen kennenzulernen. 

Da der Unterricht nicht ausschließlich in der Schule stattEnden soll, werden Schüler auch mit 
alltäglichen Dingen konfrontiert: Amtsgänge, Besuche von Sprechstunden, Bibliotheken und 
Archiven zur Beschaffung von Informationen, 

Unterrichtsmittel 

Hier sollen vermehrt zeitgeschichtliche Dokumente in den Unterricht einfließen. Das Lesen von 
Zeitungen und eine anschließende Analyse bzw, ein Vergleich der unterschiedlichen Standpunkte 
ist eine wesentliche Hilfe, um im Sinne der Medienkunde Quellen zu bearbeiten. 
Landtags- und Parteiprogramme können mithelfen, unterschiedliche Standpunkte bzw. Probleme 
zu verdeutlichen. 
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Grundsatwavier der DlJndesschületyertretung ZU[ Politischen Bildung Ronny Hollenstein. Seite 6/10 

Lehreraus- und .. fC?rtbildung 

Im Fach POlitische Bild~ng kommt ~uf den Lehrer eine .Reihe von neuen Anforderungen zu. Aus 
diesem Grunde muß unbedingt ein eigenes Lehramtsstudium geschaffen werden, das den Lehrer 
auf zukünftige Aufgaben vorbereitet 
Besonders' die weite're Betreuung der Lehrer in Form von Fortbildungsveranstaltungen und 
Bereitstellung verschiCdenerUnterrichtsbehelfe ,wird wichtig sein. 

,. 
, ""J 

L:eistungsbeurteilung 

Da wir uns ein Nonnalfach vorstellen, soll Politische Bildung auch benotet werden. Dies stellt für 
uns insofern kein Problem dar, weil besonders hier die Mitarbeit eine große Rolle spielt Ein 

, wesentlicher Teil ist auch das abprüfbare Fachwissen. Durch den Seminar- und Projektunterricht 
können auch Arbeitsergebnisse zur Benotung herangezogen werden. 

· Die. Gefahr der Manipulation durch den Lehrer sehen wir als nicht gegeben an, weil durch ein 
eigenes Fach Politische Bildung eine starke Kontrollfunktion durch Eltern, Schu,lbehörde aber 

· auch Schüler einsetzt Weiters ist der Lehrer gezwungen, sich an einen bestinUnteIi .Leluplari zu 
· halten. ,,' '."._ .,'. . ,t' ., :':'" t ", 'c. ' . 
. - . .'," , ';-'". ,,': ,,(1 .. " '-"'::"·~i:/';;'.:-"''': ,,-

• ~'übri~en dürfte. die G~fahr einer Manipulation in a1l~n an9.ere? ~äfh~m ~~~~~i~~~~~?;~?'~; 1"';.: •. :'"\'/; 
· sem,.well durch dieses eIgene Fach solche Versuche leichter erkannt.werden:konnen:.;;_':·;·:-,'fh:'~;t7::;:~'\~(>,<)<.,<". 

. . .' . < .' •. .' .... .... ··;,,;:;f)';:fi~~~~~~;'~~~~J~~~ 
) .' 'Ein möglicher ThemenkatalogfQrdie Politische Bildung'('·:1,'::i::";:Tt:·?:(;:~.~:k:-::}:'~:~::'·~.;~'';~"::;'< 

Allgemein: 

~ Sozialpartnerschaft 
:> Budget 
:> Grund- und Freiheitsrechte 
:> Verfassung 
:> Neutralität 
:> Politische Parteien und Verbände 
:> Medien 
:> Demokratie in der Schule und Schulpolitik 

: . .":': ... 

.:> Einige rechtliche Grundlagen für den privaten Alltag und die Arbeitswelt inkl. Zugang zum 
Recht 

:> Internationale Verflechtungen 
:> aktuelle politische Themen 
:> Soziale Verhältnisse in Österreich 
:> Sozialpolitische Positionen (von Xnteressensverbänden) 
:> Umfassende Landesverteidigung 
:> Friedenserziehung 
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Gnmdsawavier der BundesschUleryertrenmg zur politischen Bildung 
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Soziales, Umfeld: 

:> Medien 
:> Umwelt 
':> Rhetorik in Praxis und Theorie 
:> Schülervertretung - Schülennitverwaltung 

Aktuelles Geschehen in.' 

,:> Schule . ,',,:, 

~ Gemeinderat 
:> Landtag 
:> Parlament 

I, 

Ronny HoUenstein. Seite 7/l0 ' 

Ein Lehrplanentwurf für Politische Bildung an Oberstufen von AHS und 
BHS 

'1. P()litik,.Wirtschaft,Recht. " 

Direkte und indirekte Demokrade ,,", 
Konflikteunct Könsens in der Demokratie 
ParlamentarisITUlS und parlamentarischer Entscheidungsprozeß 

",', . ','. 

Parlamentarische Systeme (z.B. Großbritannien)und präsidenzielle Systeme (z.B. USA) 

3. Wahlen, Parteien, Verbände 

Wahlrecht und Wahlsysteme (Verhältniswahl, Mehrheitswahl, etc.) 
Typologie von Parteien " 
Parteiensysteme 
Typologie von Verbänden (Wirtschaftsverbände, etc.) 

4. Das politische Systetn in Österreich 

Merkmale der Verfassungsstruktur ' 
Verfassungsorgane 
Föderalismus und Gemeindeautonomie 
Parteien und Parteiensystem 
Verbände, Verbändesystem und Sozialpartnerschaft 
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.' Gnindsalwapiet der Bundesschülervertretung zur Politischen Bildung . 

.. ' 5.Intemationale Politik 
, ' 

Konfliktlinien internationaler Politik (Ost-West-, Nord-Süd-Konflikt) 
. Voraussetzungen des Friedens' . 
Internationale Organisationen: Die Vereinten Nationen 
Europäische Integration: EG, Europarat, etc. 

6. Entwicklungslinienpolitischer Ideen ,und Theorien 

Ronny Hollenstein. Seite 8110 

Qie Polis: Grundlegung politischer und demokratiscrer Problemstellungen· 
Religion und Politik: Integralismus versus Dualismus 
Renaissance und Aufklärung: Säktihmsierung, Gewaltentrennung, Menschenrechte 
Liberalismus, Konservativismus, Sozialismus: AnHinge und Entwicklungen von "Ideologien". 

MögliChkeiten der Durchsetzung an der AHS 

Zunächst müssen wir bemerken, ·daß wir, die EinführUng eines Wahlpflichtfaches oder eine 
Lehrplanreform in Geschichte ablehnen, weil dadurch· der Politischen Bildung nicht der 
notwendige Stellenwert e~geräumt wird. 

". : ~:';:ipiefolg~ndenMöglichkeiten sollen als Diskussionsbeiträge angesehen ~erden. ,'. I ") 
. " ," i~ . ,.;,",.. . ."".., , .' ()i' 

. ~'< ' .:\':: ..... '. " ,.'. ",. 

':'·,"'!:~)~iß'!i}i~,~rs~hie~Ungen , .' ',>, .,;':.;:;',~. " ",.::<:. .,.~ .: ""', > .. ':~;::"'" 
.... ~hP~',~W.ge:Inhalte der Politischen Bildung ·schon:.·in anderen\Fächernllnterrichtet.werdeI1 .. :.sollten.!'::~:, ... , . 

·'\kö!\nteridurch Stundenverschiebungenzwei Stunden gewoIlJlen werden. ' " . ' v·' 

:,S6bieten siclihier z~ B. Geschichte und Sozianrunde, aber auch Deutsch und Latein an. 
Da Latein sechs Jahre lang als Schularbe'itenfach, und dies' beginnend Initfünf Wochen'stUnden, 
unterrichtet wird, möchten \Vii- unsere klare Präferenz für die Stunden verschiebung hier anmelden, 
weil in der Oberstufe keine neuen grammatikalischen Inhalte mehr dazukommen und auch das ' 
Vokabular sich nicht mehr wesentlich erweitert. In der Oberstufe wird Latein auch noch drei 
Stunden unterrichtet. Diese Lösung bietet sich aber natürlich nicht für alle Typen der AHS an. 

Um hier eine Erleichterung zu schaffen, wäre aber auch denkbar, die Streichungen rotieren zu 
lassen. Durch eine Rotation könnten abwechselnd verschiedene Fächer je eine Stunde "opfern", 
sodaß nach einem bestimmten Zeitraum aus einem bestimmten Fächerkontingent jedes Fach gleich 
viel an Zeit hergegeben hat 

Die folgenden Vorschläge werden nur der Vollständigkeit halber angeführt, sind aber nicht in 
unserem Sinne, weil jede Art der Sonderstellung der Wichtigkeit der Politischen Bildung nicht 
gerecht wird. 

Blockunterricht 

Da es im Schuljahr immer wieder zu Zeiten kommt, in denen keine wesentlichen neuen Inhalte 
mehr dazukommen, könnten wir uns auch vorstellen, hier geblockt Politische Bildung zu machen. 
So sind nach den Prüfungsstops vor Zeugnissen kaum noch normale Unterrichtsstunden, die. oft 
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mit "Zeittotschlagen" verbracht werden. Ein insgesamt zweiwöchiger ~lockunterricht entspricht 
ungefähr der erwünschten Stundemmzahl. 
Die Benotung wäre auch hier kein Problem: die Leistungen könnten dem darauffolgenden Jahr 
angerechnet werden. 

Blockunterricht mit begleitendem Unterricht 

Würde eine Woche-Politische Bildung-geblockt unterrichtet . werden, könnte eine Wochenstunde 
,begleitend dazukommen. , .. 
",! 

Schulautonome Regelung 

Bei den beiden Arten des Blockunterrichtes wäre eine schulautonome Einteilung der Zeit denkbar. 
Ebenso könnte die Schule selbst entscheiden, welche Stunden sie nun für die Politische Bildung 
streicht Wenn die Schulen nämlich eigenständig Schwerpunkte setzen können, scheint es 
widersprüchpch, von oben zu verordnen, welche Stunden nun gestriche,n werden müssen. 

Schlußbemerkung , f" 

........ ;'" 

Kurzfassung 

An den BHS existiert das Fach Staatsbürgerkunde und an den BSdi~ PoiitischeBildung. '.' 
An den AHS ist noch kein einziges vergleichbares Fach vorhanden. Das Unterrichtsprinzip hat hier 
keine Verbesserung gebracht, wie die Praxis zeigt 

Aus diesem Grund geht es in der ARS um die Einführung eines eigenen Pflichtgegenstandes und 
an den BHS und BS um eine Reform der derzeitigen Fächer. ' 

Da uns die Politische Bildung sehr wichtig ist und es keinen Zweilfel an der Notwendigkeit geben 
darf, ist unsere Forderung, die Einführung eines Pflichtgegenstandes, der mit zwei Wochenstunden 
über zwei Jahre lang unterrichtet werden sollte. Am ehesten eignen sich hier die zehnte und elfte 
Schulstufe. . 

Trotzdem muß unserer Meinung nach das Unterrichtsprinzip aufrechterhalten bleiben, um den 
wenigen Lehrern, die schon jetzt diese Inhalte teilweise behandeln, diese Möglichkeit nicht zu 
nehmen. 

In Anbetracht der Wichtigkeit dieser Inhalte besonders in der heutigen Zeit darf es zu keiner 
Sonderstellung dieses Faches kommen. 
So sehen wir die Einführung eines eigenen Lehramtsstudium und die Benotung in diesem Fach als 

.i selbstverständlich an. 
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Infolge müssen natürlich auch Unterrichtsmaterialien wieSchUIbücher d~II1 Lehrer zUr Verfügung 
gestellt werden.' < < < < < 

Da wir eine zusätzliche Stundenbelastung für den Schüler ablehnen, müssen wir uns Gedanken 
über die Möglichkeiten der Einführung machen. Hier sind natürlich< in erster Linie 
Lehrplanexperten gefordert. Dies dürfte aber insofern kein unüberwindbares Problem sein, als 
sowieso die Lehrpläne neu überdacht werden müssen und der Stundenplan ein Spiegelbild der 
Anforderungen und Erwartungen an die Schüler sein sollte und somit Platz haben muß für so 
~chtige Inhalte wie sie die 
Politische Bildung darstellt 

Ronny Hollenstein 
9. Februar 19~3 
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Lehrerlnnentortbildungsveranstaltungen zur Politischen Bildung im Bereich APS 

Erhebung aus Vorlesungsprogrammen des Wintersemesters 1993/94 bzw. 
Schuljahres 1993/94 der Pädagogischen Institute aller Bundesländer 

Allgemeinbildende Ptlichtschulen (APS) 

1) 2) 

EG/EWR/Europa 18 31,0 % 

Ausländer/Minderheiten/Randgruppen 9 15,5 % 

Rechtsextremismus/-radikalismus/Gewalt 6 10,3 % 

Medienkunde 3 5,2 % 

Geschlechterdifferenz 3 5,2 % 

Neutralität 2 3,4% 

Politische Organisationen 2 3,4 % 

Süd/Osteuropa 2 3,4% 

Sicherheits politik 1 1,7 % 

Friede 1 1,7 % 

Arbeitswelt 1 1,7 % 

"Politische Bildung" 1 1,7 % 

Wirtschaftskunde 1 1,7 % 

Geistige Landesverteidigung 1 1,7 % 

Neuordnung Europas 1 1,7 % 

Wirtschaftsverflechtungen 1 1,7 % 

Zeitgeschichte 1 1,7 % 

Nationalismus 1 1,7 % 

Sonstiges 3 5,2 % 

Gesamt 58 100 % 

1) Zahlen der Lehrerfortbildungsveranstaltungen zu einzelnen Themenbereichen 
zur Politischen Bildung 

2) Prozentsatz einzelner Themenbereiche in Bezug auf die Gesamtzahl der 
Lehrerfortbildungsveranstaltungen zur Politischen Bildung im Bereich APS 
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Lehrerinnenfortbildungsveranstaltungen zur Politischen Bildung im Bereich AHS 

Erhebung aus Vorlesungsprogrammen des Wintersemesters 1993/94 bzw. 
Schuljahres 1993/94 der Pädagogischen Institute aller Bundesländer 

Allgemeinbildende Höhere Schulen (AHS) 

1)' 2) 

EG/EWR/Europa 21 30,4 % 

Ausländer/Minderheiten/Randgruppen 6 8,7 % 

Dritte Welt 4 5,8% 

Geschlechterdifferenz 3 4,4 % 

Rechtsextremismus/-radikalismus/Gewalt 3 4,4 % 

Wirtschaftsverflechtungen 4 5,8 % 

Neuordnung Europas 2 2,9 % 

Weltwirtschaft 2 2,9 % 

Geistige Landesverteidigung 2 2,9 % 

Politische Geschichte 2 2,9 % 

Zeitgeschichte 2 2,9 % 

Friede 2 2,9 % 

Rechtskunde 2 2,9 % 

Arbeitswelt 1 1,5 % 

1968 1 1,5 % 

Sicherheitspolitik 1 1,5 % 

Migration 1 1,5 % 

Nationalsozialismus 1 1,5 % 

Medienkunde 1 1,5 % 

Politische Organisationen 1 1,5 % 

Politische Systeme 1 1,5 % 

Wirtschaftskunde 1 1,5 % 

Menschenrechte 1 1,5 % 
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Süd/Osteuropa 1 1,5 % 

Sonstiges 3 4,4% 

Gesamt 69 100 % 

1) Zahlen der Lehrerfortbildungsveranstaltungen zu einzelnen Themenbereichen 
zur Politischen Bildung 

2) Prozentsatz einzelner Themenbereiche in Bezug auf die Gesamtzahl der 
Lehrerfortbildungsveranstaltungen zur Politischen Bildung im Bereich AHS 
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Lehrerinnenfortbildungsveranstaltungen zur Politischen Bildung im Bereich BMHS 

Erhebung aus Vorlesungsprogrammen des Wintersemesters 1993/94 bzw. 
Schuljahres 1993/94 der Pädagogischen Institute aller Bundesländer 

Berufsbildende Mittlere und Höhere Schulen (BMHS) 
1) 2) 

EG/EWR/Europa 23 18,7 % 

Dritte Welt 14 11,4 % 

Rechtsextremismus/-radikalismus/Gewalt 12 9,6 % 

Nationalsozialismus 8 6,5 % 

11 Politische Bildung 11 6 4,9 % 

Ausländer/Minderheiten/Randgruppen 6 4,9 % 

Neulehrerausbildung (RL, SBK, VWL für BMHS) 6 4,9 % 

Neuordnung Europas 5 4,1 % 

Lehrplanänderung (PB, RL; VWL) 4 3,3 % 

Wirtschaftskunde 4 3,3 % 

Zeitgeschichte 3 2,4 % 

Arbeitswelt 3 2,4 % 

Wirtschaftsverflechtungen 3 2,4 % 

Weltwirtschaft 2 1,6 % 

Rechtskunde 2 1,6 % 

Volkswirtschaftslehre 1 0,8 % 

Österr. Parteien 1 0,8 % 

Neutralität 1 0,8 % 
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Naher Osten 1 0,8 % 

1968 1 0,8. % 

Migration 1 0,8 % 

Politische Systeme 1 0,8 % 

Sicherheits politik 1 0,8 % 

Politische Organisationen 1 0,8 % 

Medienkunde 1 0,8 % 

Geistige Landesverteidigung . 1 0,8 % 

Geschlechterdifferenz 1 0,8 % 

Friede 1 0,8 % 

Menschenrechte 1 0,8 % 

Sonstiges 8 6,5 % 

Gesamt 123 100 % 

1) Zahlen der Lehrerfortbildungsveranstaltungen zu einzelnen Themenbereichen 

zur Politischen Bildung 

2) Prozentsatz einzelner Themenbereiche in Bezug auf die Gesamtzahl der 
Lehrerfortbildungsveranstaltungen zur Politischen Bildung im Bereich BMHS 
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Kärnten 

APS 

Medienkunde 1 

Nationalismus 1 

EG/EWR/Europa 2 

Rechtsextremismus/-radikalismus/Gewalt 1 

Gesamt 5 

AHS 

Sonstiges 1 

Dritte Welt 1 

EG/EWR/Europa 2 

Ausländer/Minderheiten/Randgruppen 1 

Menschen rechte 1 

Wirtschaftsverflechtungen 1 

Gesamt 7 

BMHS 

Wirtschaftskunde 1 

Ausländer/Minderheiten/Randgruppen 1 

EG/EWR/Europa 1 

Wirtschaftsverflechtungen 1 

Sonstiges 1 

Menschenrechte 1 

Dritte Welt 1 

Neuordnung Europas 1 

Gesamt 8 
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· . 
Tirol 

APS 

Medienkunde 1 

Ausländer/Minderheiten/Rand~ruppen 8 

Süd/Osteuropa 2 

EG/EWR/Europa 4 

Zeitgeschichte 1 

Politische Organisationen 1 

Friede 1 

Gesamt 18 

AHS 

Ausländer/Minderheiten/Randgruppen 2 

EG/EWR/Europa 3 

Dritte Welt 1 

Süd/Osteuropa 1 

Gesamt 7 

BMHS 

Sonstiges 1 

Volkswirtschaftslehre 1 

Rechtskunde 1 

Gesamt 3 
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Vorarlberg 

APS 

Ausländer/Minderheiten/Randgruppen 1 

Rechtsextremismus/-radikalismus/Gewalt 1 

Sonstiges 1 

Wi rts ch aftsverfl echtu n g en 1 

Gesamt 4 

AHS+BMHS 

EG/EWR/Europa 6 

Arbeitswelt 1 

Zeitgeschichte 1 

Friede 1 

Dritte Welt 1 

Wirtschaftskunde 1 

Rechtsextremismus/-radikalismus/Gewalt 2 

Ausländer/Minderheiten/Randgruppen 2 

Gesamt 15 
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Niederösterreich 

APS 

Rechtsextremismus/-radikalismus/Gewalt 

Neutralität 

EG/EWR/Europa 

Gesamt 

AHS 

Keine 

BMHS 

EG/EWR/Europa 

Nationalsozialismus 

Zeitgeschichte 

Gesamt 

.. 

1 

2 

7 

10 

2 

1 

1 

4 
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Wien 

APS 

Sonstiges 2 

Rechtsextremismus/-radikalisrt:Jus/Gewallt 1 

Geschlechterdifferenz 2 

Medienkunde 1 

EG/EWR/Europa 1 

Politische Organisationen 1 

Gesamt 8 

AHS 

Zeitgeschichte 1 

Medienkunde 1 

Politische Organisationen 1 

EG/EWR/Europa 4 

Geschlechterdifferenz 2 

Sonstiges 2 

Rechtsextremismus/-radikalismus/Gewalt 1 

Dritte Welt 1 

Gesamt 13 
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BMHS 

"Politische Bildung" 3 

Neulehrerausbildung (RL,SBK,VWL für BMHS) 2 

EG/EWR/Europa 9 

Rechtsextremismus/-radikalismus/Gewalt 5 

Sonstiges 6 

Ausländer/Minderheiten/Randgruppen 3 

Neuordnung Europas 1 

Dritte Welt 6 

Nationalsozialismus 4 

Migration 1 

Politische Systeme 1 

Sicherheitspolitik 1 

Politische Organisationen 1 

Arbeitswelt 2 

Wirtschaftskunde 2 

Lehrplanänderung (PB,RL,VWL) 1 

Medienkunde 1 

Rechtskunde 1 

Gesamt 50 
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Salzburg 

APS 

Geistige Landesverteidigung 1 

Geschlechterdifferenz 1 

Rechtsextremismus/-radikalismus/Gewalt 1 

EG/EWR/Europa 1 

Gesamt 4 

AHS 

Migration 1 

EG/EWR/Europa 1 

Weltwirtschaft 1 

Geschlechterdifferenz 1 
-

Geistige landesverteidigung 1 

Gesamt 5 

BMHS 

"Politische Bildung" 1 
f-- --
Neulehrerausbildung (RL,SBK,VWL für BMHS) 1 

Dritte Welt 1 
---

Geschlechterdifferenz 1 

Weltwirtschaft 1 

Rechtsextremismus/-radikalismus/Gewalt 1 

Geistige Landesverteidigung 1 

Gesamt 7 
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Oberösterreich 

APS 

Wirts~flSkunde 
Gesamt I : I 
AHS 

Rechtskunde 2 
-

Nationalsozialismus 1 

Politische Systeme 1 

Politische Geschichte 2 
._----

Weltwirtschaft 1 

EG/EWR/Europa 1 

Wirtschaftsverflechtungen 3 
r-' -
Ausländer/Minderheiten/Randgruppen 1 
--
Gesamt 12 

BMHS 
._---

Neulehrerausbildung (RL,SBK,VWL für BMHS) 1 
------- ~-------_. -
Dritte Welt 3 

--------
"Politische Bildung" 1 

Lehrplanänderung (PB, RL, VWl) 1 
------------

Nationalsozialismus 2 

Österr. Parteien 1 

Neuordnung Europas 1 

Neutralität 1 
"_ .. ,------- -

Rechtsextremismus/-radikalismus/Gewalt 1 
:-----------------------
Weltwirtschaft 1 

EG/EWR/Europa 2 
f---------. --
Naher Osten 1 
----_._-----_._---------_._- ._-

Gesamt 16 
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Steiermark 

APS 

Friede 1 

Arbeitswelt 1 

"Politische Bildung" 1 

EG/EWR/Europa 1 

Sicherheits politik 1 

Gesamt 5 

AHS 

EG/EWR/Europa 3 

Friede 1 

1968 1 

Neuordnung Europas 1 

Sicherheitspolitik 1 

Gesamt 7 

BMHS 

Zeitgeschichte 1 
-

Neuordnung Europas 1 

Lehrplanänderung (PB,RL,VWL) 1 

1968 1 

EG/EWR/Europa 3 

Wirtschaftsverflechtungen 2 

Rechts extrem is mus/ -radika I ism us/G ewalt 1 
-

Neulehrerausbildung (Rl,SBK,VWL für BMHS) 1 
---_. 
Nationalsozialismus 1 

Dritte Welt 2 
--

Gesamt 14 
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Burgenland 

APS 

Rechtsextremismus/-radikalismus/Gewalt 
-----------------

EG/EWR/Europa 

Gesamt 

AHS 

Neuordnung Europas 

Geistige Landesverteidigung 

EG/EWR/Europa 
.----------------------

Gesamt 

BMHS 

Neuordnung Europas 
~-----------------------------.---
Lehrplanänderung (PB,RL,VWl) 

"Politische Bildung" 
~----------_. 

Rechtsextremismus/-radikalismus/Gewalt 

Neulehrerausbildung (Rl,SBK,VWL tür BMHS) 
1--------------.----.. ------
Gesamt 

• 
. \ 

.;, 

; 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

2 
-

1 

6 
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